
Baltische Monatsschrift. 

^ 
-< B ^ z B 9 ! 

Dritten Dandes erstes Heft. 

Jauuar ̂ 861. 

N i g a , 
Verlag von N ico la i Kymmel^ Buchhandlung. 

1861. 



ib^^-^c 

nim. ^ I . i^Klill 

L 5,0^.? 

M....' ' 

. ' ^ ' ^ ^^^ 

Ä^') ».' 

im Namen des General-Oonvernements von Lw-, Est- und Kurland: 
Coll.-Rath Schütze. 

^ . > - , > ^ < , - ^ 
»'- > 

Dnick der ?ivländische„ E°lwtinementi>Typ«Mpbis. 



Inhalt des dritten Dandes. 

Erstes Heft. 
Die russischen Creditanstaltcn Seite 1 
Ter livländische Landtag in seiner historischen Entwicklung I., 

von I u l i u s Eckardt . „ 3 8 

Zur bäuerlichen Grundbesitzfrage, . . . . . . . . . „ 79 
5^ci Rcchtopuntt in der russischen Baner-Emancivationsfrage „ 87 >̂ 

Zweites Heft. 
Ueber die Einführung der Gasbeleuchtung in nnsern Städten, 

von E. S c h m i d t . . . . . . „ 93 

Der livländische Landtag in seiner historischen Entwicklung I I . , 
von I n l i n s Eckard t „ 1 1 6 

Znr Agrar-Gese^gebnng in Knrland „ 1 6 0 
Ebristopb Heinrich von Knrscl „ 183 

D r i t t e s H e f t . 

Tic dentschc GewerbesrcibeitsHcwcgung, von A u g n st L a m ',n e r s „ 1 9 1 
Dao gernianische Nalionalnuisenni nnd unsere Historis6)c Arbeit, 

von A. V n l m e r i n c q „ 204 

Artcnw Petrowilsch Wolinsly „ 2 3 2 

Die russische ^inau^risis „ 282 
Die Ansbebung der Leibeigenschaft in Rußland „ 2 9 5 



Vie r tes He f t . 

Noch ein Wort ;nr Agrar - l̂ esetzgel'nng in. Kurland. '̂o.-
ss. von der Recke .. >U7. 

Der Domainenverlanf i» den f̂tseeprovin^en und dao l^iue^ 
besitzrccht, von Tb. Böttiel 'er ,. ^i3l. 

Fünf tes He f t . 

Livländische Cbarattere. 1. Walter von Plelteul'ersi, v>n 
C. Schirren ,. l-7. 

Fürst Metternich über Ungarn ,. l:',tt. 
Das alte und das nenc Riga, von A. Bulmer ineq . . „ U'^. 
Die nenestcn Reformen im Reichsgestütcwcsen Rnstlands, von 

Jessen ,. 477. 
Znr Physiologie russischer Provinzial̂ nstände „ 488. 

Secbstes He f t . 

Livländische Charaktere. 2. Burchard Waldis, von t>,. E cl' i r r e n „ 5< »."l. 
Der Lnrnö in seiner Einwirl'nng ans daö Familienmobl, von 

Johanna Conradi „ 5>2.'). 
Einige Bemerlnngen n̂ dem im Aprill'efte der daltisel'en 

Monatsschrift v. d. I . al'gedrnckten Aufsajze: „der Do-
mainenverkanf in den OUcevrovin^en nnd das Niiler-
bcsitzrecht", von C. Neumann „ >'».l̂ . 

Die projcctirtc nenc Handels« und Gewerbesteuer 5<il. 



^ " ^ > 

^ ^ " 

Die mUchen Creditanstallen. 
lRusslji Westnil. Stptbr. 165!).) 

AUnlängst ist der von den, Finanzminister dein Conseil der Reichscreditanstal-
teu abgestütttte Nkchellschaftsbericht für das Iahr1859 veröffentlicht worden. Be
kanntlich ist das genannteIahr dnrch wichtige Reformen im Creditwesen bezeich
net worden nnd demgemäß denn anch jener Bericht von besonderem Interesses 

Die Verpflichtung des russischen Finanzministers, über den Znstand 
des b'reditwciens Bericht zn erstatten, datirt vom Jahre 1817. I n die
sem IaKre wurde das Conseil der Reichöcreditanstalten errichtet — eine 
besondere Behörde, bestehend ans den» Präsidenten des Reichsraths, dem 
Hinail^llinistcr, dem Reichöcontrolcur nnd je sechs aus dem Adel des Pe
tersburger Gouvernements und der Petersburger Kaufmannschaft gewählten 
Mitgliedern. Cache dieses Conseils sollte nach der ursprünglichen Einrich
tung die Revision und Überwachung der reglementsmäßigen Ausführung aller 
Creditoperatioucn sein, zugleich aber auch die vorläufige Prüfung, Be
nutzung uud Begutachtung aller anf dem Gebiete des Credits beabsichtig
teil Maßnahmen. Doch trat dieser letzte Thcil der Aufgabe des Conseils 
bald in den Hintergrund: eine wichtige Modifikation der Idee, welche bei 
seiner Einsetzung maßgebend gewesen war! Ursprünglich zur L e i t u n g aller 
Crcditanstalteu berufen, welche — nach dem Ausdruck des Manifestes vom 
7. Ma i I S N — „einen Theil des einheitlichen Gebäudes bilden", wobei 
nnr die Pupillen conseils, „aus besonderer Verehrung gegen die verwitt-
wete Kaiserin Mar ia Feodorowna" ausgeschlossen bleiben sollten, — lag dem 
Conseil die Verpflichtung ob , alljährlich dem Monarchen einen zur späteren 
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2 Die russischen Creditanstalten. 

Veröffentlichung bestimmten Rechenschaftsbericht abzustatten; nachdem es 
aber aus einer leitenden Stelle eine bloße Nevisionsbehörde geworden war, 
mnßte natürlich die Verpflichtung der Nechenschaftsablegnng aus deu Fnmnz-
minister übergehen, nnd so wird seit dem Jahre 1817 nicht mehr eiu Rechen
schaftsbericht des Conseils der Reichsereditanstaltcn pnblieirt, sondern nnr 
der Bericht, welchen der Finanzminister alljährlich, nnd zwar gewöhnlich 
in jedem Sonnner für das verflossene bürgerliche J a h r , diesem Eouseil 
abstattet. 

I n diesem Jahre ist der bezeichnete Bericht des Finanzministers etwas 
später als gewöhnlich erschienen nnd dem Conseil der Neichsereditanstalten erst 
in dessen Sitzuug am 13. September vorgelegt worden. Es war scbon 
lange Branch gewesen, die Nechenschaftsableguug durch eiuc Rede eiu< 
zuleiteu, in welcher eine Uebersicht der im verflossenen Jahre auf dem Ge
biete des Kreditwesens beliebten Maßnahmen gegeben zn werden pflegte. I n 
diesem Jahre aber ist die dem Berichte vorangcschicktc Rede des Finanzmi
nisters weit umfassender ansgefallen als bisher üblich war , und beschränkt 
sich nicht ans bloß formelle Auszählung, sondern geht ans das Wesen der 
Sache ein. Diesem Charakter gemäß fehlt denn auch — wie übrigens 
schon bei der Nechenschaftsablegnng von 1858 — der gewöhnliche lobprei
sende Schlnß der früheren Berichte, uud wir können nicht umhin auszu
sprechen, daß dadurch ans dns Pnblicnm ein sehr günstiger Eindruck her
vorgebracht worden ist, indem sichtlich das Bestreben hervorleuchtet, mehr 
uud mehr auch iu solchen Berichten Ernst nnd Offenheit vorwalten zn lassen. 

Die diesjährige Rede des Finanzministcrs beginnt mit einer Hinweis 
sung ans seine dem Sonvcrän gemachte unterthänigste Unterlegnng, znfolge 
welcher am 1 . September 1859 der Utas über Emittirnng der neuen füni-
procentigen Reichsbankbillete erlassen wnrde. Diese Unterlegnng ist dnrch 
die Zeitnugen zur Oeffeutlichkeit gebracht worden; wir beschränken uns 
darauf, hier die fchon mehrfach von uus ausgefprocheue Behauptuug zu 
wiederhole», daß es ohne eine Reform der Kreditanstalten entschieden un
möglich war, eiueu Theil der zeitweilig ausgegcbcueu Creditbillete dem 
Umlanf zn entnehmen uud daß daher, da die Negierung bereits dnrch den 
Utas vom 10. Iannar 1855 versprochen hatte, eine solche Operation drei 
Jahre nach Beendigung des orientalischen Krieges zn beginnen, es ebenso 
rationell als unumgänglich war, vorher die Creditanstalten den nothwcndig er
scheinenden Reformen zu uuterwerfeu. Doch auch der Natur der Sache 
nach und im Interesse des wahren Zwecks dieser Anstalten war eine Reform 
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nuerläßlich, weil dieselben, wie schon von vielen Seiten znr Genüge aus
gesprochen ist, in ihrer bisherigen Gestaltnng nur den Credit monopolisirt 
nnd die Capitalisten behindert haben, den möglichsten Gewinn ans ihren 
Kapitalien Anziehen, nnd eben dadurch auch die Anhäufung vonCapitalien 
im Lande beeinträchtigen mußten. Zu gleicher Zeit wurde die Aufnahme 
von Darlehen bei Privaten erschwert und dadurch der Unternehmungsgeist 
der Nation gefesselt. Da die Kreditanstalten die Gewährung von Darlehen 
nicht ans geschäftlichen! Fnße betrieben, so konnten sie auch den gewcrb-
mäßigeu Betrieb nnserer Landwirthschaft in keiner Weise, unterstützen nnd 
fördern, sondern nnr dazu beitragen, daß verschuldete, größtentheils zum 
Betriebe der Laudwirthschaft weuig geeignete Grnndbesitzer die Möglichkeit 
erhielten, sich im Besitz ihrer Güter zu behaupten, nnd fortfahren konnten, 
dieselben, so gut oder so übel es eben gehen wollte, zu bewirtschaften, 
dabei aber freilich oft kaum im Stande waren, die Zinsen des empfange
nen Darlehns zu zahlen, geschweige denn etwas znr Verbessern»«, der 
Güter vorzunehmen. Ein solches System, trefflich geeignet für den St i l l 
stand aller ökonomischen Verhältnisse, mußte iu gleichem Maße die Lethargie 
unserer Laudwirthc, wie die Trägheit und Sorglosigkeit nnserer Capitalisten 
begünstigen, denn das kleinsteBruchtheilchen Verstand reichte ja immernoch 
h in , ein Gut zu versetzen oder vier Proceut vou einem Capitalc zn be
ziehen. Freilich war aber anch der Intelligenz nnd Speculation des Vol
kes tein rechtes Feld für gedeihliche Thätigteit gelassen, denn bei der vor
herrschenden Richtuug der Staatsbauleu uud dem, denselben zwar nicht ge
setzlich beigelegten, aber doch factisch von ihnen ausgeübten Monopole 
konnte tein commcrcieller Credit bestehen. Schon allein nm der russischen 
Industrie Ranm zn schaffen und für die rnssifche Landwirthschaft einen ge-
werbmäßigen Betrieb zn ermöglichen, mußte also die Thätigkeit der Staats-
baukcu uud Annahme von Einlagen, wie Ausgabe von Darlehen dnrch 
dieselben eingeschränkt, dem Privatverkehr zwischen Capitalisten nnd Indu
striellen der Weg gebahnt werden. Etufeuweise vom Staatscredit zum 
Privatcredit überzugehen, diese Aufgabe mnßle sich die Regierung gestellt 
haben, als sie den Weg der Reform betrat. 

I n dieser Beziehung ist der P l a n , den Grundcredit in Privathände 
übergehen zn lassen, von höchster Bedentung, obwol man sich andererseits 
anch darüber keiner Tänschung hingeben darf, daß zur Belebung uuserer 
landwirtschaftlichen Industrie bloße, etwa nach dem Muster der Credit-
vereine von Grnndbesitzern eingerichtete Landbanken noch bei weitem nicht 

1 * 
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hinreichend sein würden. I n der besten nnd rationellsten Organisation be

stehen solche Crcditverciue im Herzogthum Posen und im Zarthnm Polen, 

nnd zwar bestehen sie dort bereits hinreichende Zeit, mn die Früchte er

kennen zn lassen, die überhaupt von ihnen zn erwarten sind. Aber wenn 

wir fragen, wie viel haben die Crcditvereinc zur Hebuug der Landwirtb

schaft als Gewerbe beigetragen, nnd steht diese wirklich dort ans der höch

sten Stufe, wo die bestorganistrtcn Creditvereinc eristireu, so belehrt uuö 

das Beispiel derjenigen Länder, in welchen ein reeller Fortschritt der Land

wirtbjchaft stattgefunden hat, daß ein solcher gar nicht von der Organi

sation etwaiger Creditvereiue abhängig, sondern sehr wol auch da möglich 

ist, wo gar teiuc Landbauteu bestehen. Die Laudbaukeu babeu überall 

hauptsächlich dazu beigetragen, daß der Grundbesitz, statt leicht von Hand 

zu Hand zn gehen, unbeweglich in den Händen der Erbbesitzer verbleiben 

konnte. Damit haben sie aber in der Negel den Ausschwung der Landwirtb

schaft nicht befördert, fondern hä'nfig wol eher gehemmt, denn selbstver-

ständlich muß Verbesseruug der Laudwirtbschaft um so rascher erfolgen, je 

schwieriger es für den schlechten Wirth ist, sich im Besitz und in der Ver

waltung seines Gntes zu behaupten, und je leichter dagegen der tüchtige, 

unternehmende Kopf sowol Land zur Gründung eiuer Wirtschaft als auch 

Capital zum gedeihlichen Betriebe derselben finden kann. Darnm wäre eine 

ausschließliche Begüustiguug der Creditvereiue bei uus dnrchans nicht an

zuratheu. Nicht sowol von Creditvcrciueu ist das Heil für unsere Laud

wirtbschaft zn erwarten, als vielmehr von der Belebung des Privatcredits 

überhaupt und von der Beseitigung der zahlreichen Hiudcruifse, welche deu-

selbeu bei uns im Geschäftsverkehr überhaupt, gauz besonders aber für die 

Clafse der Gutsbesitzer nnd Laudwirthe beeinträchtigen. Wir hoffeu, daß 

zu Errcichuug dieses Zieles die von der Regierung freigegebene Besprechung 

der Frage über Errichtung von Laudbauken das ihrige beizutragen nicht 

verfehlen wird. 

Wenn bei der bisherigen Einrichtung unserer Kreditanstalten der Kre

dit bei nns nicht die gehörige Entwickclnng finden konnte, so mußte schou 

au und für sich das System einer Reform uuterworfcu werdeu. Zu dieser 

Notwendigkeit bat sich aber gegenwärtig mich noch eine zeitweilige Nötbi-

guug gesellt. Braucht es noch ausgesprochen zn werden, daß nicht nur 

keine Blüthe, sondern nicht einmal ein Bestehen des Credits möglich ist 

ohne eine feste, unveränderliche Geldbasis, uach welcher die Größe der 

gegebenen und empfangenen Darlehen sicher bemessen werden kann? Aber 
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unsere Kreditanstalten konnten die Netabliruug des Kreditrubels in seinem 

früheren Wert!) nicht mehr aushaltcu, besonders nachdem der Zinsfuß ans 

drei Proccnt herabgesetzt worden war. Der größte Thcil der Einleger 

würde sich mit drei Procent von seinem Kapitale nicht znfriedcu erklärt ha

ben , wenn die Möglichkeit gegeben wäre, das Kapital, statt in Kredit-

billeten, die nnr für Rußland Geltung haben, in klingender Münze, die 

ihren Werth überall behält, zurückgezahlt zu erhalten, und so würde die 

Wiederherstellung des Crcditrnbels in seinem alten Werthe unausbleiblich zu 

massenhafter Rückforderung der Einlagen aus den Staatscreditanstalten und 

damit zur Zahlnngsnnfähigkcit dieser Anstalten- geführt haben. Es konnte 

daher unmöglich znr Einziehung eines Theiles der CreditbiÜete geschritten 

werden, bevor eine Reformation der Kreditanstalten durchgeführt und we

nigstens ein Theil der, willkürlicher Rückforderung unterliegenden Eiulageu 

cousolidirt worden war. Dieses Ziel ist durch die Krcirung der füufpro-

ccntigen Neichsbankbillete, nebenher durch einige andere Maßregeln erreicht 

uud iu der Thal die Snmmc der, willkürlicher Rückforderung unterliegenden 

Einlagen in den Staatsbanken bedeuteud vermindert worden. Nach den 

Rechenschaftsberichten betrug diese Summe: 

zum 1. Iauuar 
,, „ „ 

,7 ,. ,. 

., ,. „ 

„ », „ 
„ „ „ 

1854 . 
1855 . 
1856 . 
1857 . 

1858 . 
1859 . 

. 848,420,459 Rbl. 

. 872,988,241 „ 

. 924,681,639 „ 

. 1,032,639,068 „ 

. 1,012,871,192 „ 

. 970,740,261 „ 
I m Laufe dieses Jahres siud nach dem Berichte des Finanzministers 

an neuen Einlagen nnd Proecntcn für Einlagen früherer Jahre hinzuge

kommen 227,649,194 Rbl., dagcgeu 542,113,818 Rbl. zurückgefordert wor

den. Die letzte Summe übersteigt die erste um 314,464,724 Rbl. uud 

von diesen sind gegen fünfprocentige Neichsbankbillete 189,560,380 Rb l , 

gegen vierprocentige 24,257,048 Rbl., znsammen also 213,817,428 Rbl. 

nmgctanschl, 100,647,196 Rbl. aber gegen Geldzeichen eingelöst worden. 

Nach Abzug des Betrages der im Laufe des Jahres zurückgeforderten 

314,464,724 Rbl. von der ganzen Summe der zu Anfange desselben vor

handenen Einlagen, nämlich 970,740,261 Rbl. , crgiebt sich also die Summe 

vou 656,275,537 Rbl., welche deu Betrag sämmtlicher Einlagen zum Jahre 

1860 ausdrücken würde, wenn nicht noch die Zinsen für die zum verflosse

nen Jahre zurückgebliebenen Einlagen hinzuzurechnen wären. Da nun diese 



6 Die russischen Crcditaustalteu. 

Zinsen zu einem Theilc den Einlegern wirklich ausgezahlt worden sind und 
dieser Theil in der Summe der zurückgeforderteu Einlagen mitzählt, zum 
andern Theil aber zum Capital geschlageu wurde, welcher Theil wieder iu der 
Summe der ucuen Eiulageu mitbegriffeu ist, so müßte die vou uus gefun
dene Summe vou 656,275,637 Rbl. nur wenig vou dem wirklichen Be
trage der zum Jahre 1860 verbliebeuen Einlagen abweichen, nnd diese 
Mangelhaftigkeit unseres Resultats müßte damit entschuldigt werden, daß 
in unfern Creditanstalten die Rechnuugsableguug uach dcu Grundsätzen der 
sogenannten Cameralbuchhaltcrci, uicht aber nach den Regeln der com-
mercicllen Buchhalters geschieht, welche für jedermauu auf deu crsteu Blick 
klar ist. I u dem Berichte des Finanzininisters finden wir aber die Snmme 
der zum Jahre 1860 verbliebenen Einlagen außerordeutlich abweichend 
vou dem vou uns annähernd gcwouueueu Resultate auf 801,425,226 Rbl. 
augegeben, und dieser Unterschied läßt sich freilich uicht mehr auf Rechnung 
der Eigentümlichkeiten der Cameralbuchhalterei schieben, sondern bedarf einer 
besoudereu Erkläruug. Da nuu der Bericht des Fiuanzmiuisters besagt, 
daß zum September 1860 die Summe aller ohne Termin rücksorder-
bareu Eiulageu mir uoch 328,550,000 betragen hat und diese uugehenre 
Verminderung iu deu ersteu 8 Monaten des Jahres iu folgcuder Art 
erfolgt ist: 

au Eiulagcu zurückgefordert) . . . . . 93,091,297 Rbl. 

gegen fünfprocentige Reichsbankbillete umgesetzt") 83,060,420 „ 

gegen vierproc. Reichsbaukbilletc umgesetzt"") . 30,495,405 „ 

noch znm Umsatz bestimmte 92,876,107 „ 

au verschiedeueu Kronscapitalicn iu dcu Rcichs-
schatz gezahlt 20,892,982 ., 

320,016,131 „ 

") I m Ganzen wurden vom l . I a n . bis zum l . Sept. l660 zurückgezahlt l32.346.752 
Nb. und eingetragen 39,257.455 Nb. 

" ) I m Ganzen wurden gegen fünfprocentige Neichsbankbillete umgesetzt 272.626.800 Nb.. 
davon im Laufe des Jahres 1859 für l89.560.000 und also in dm ersten acht Monaten des 
Jahres l860 für 83.069,000 Nb. 

' " ) I m Ganzen sind gegen 4 Proc, Reichsbankbillete für 54.752.453 Nb.. davon im 
Laufe des Jahres l859 für 24.257.048 Nb. umgesetzt worden, was für den Umsatz der 
eisten 6 Monate dieses Jahres den Betrag von 30,495.405 Nb. ergiebt. 

http://l32.346.752
http://l89.560.000
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so haben wir demnach zwei Ziffern, nämlich: 

die Snnnne der znm 1. Sept. 1860 ver

bliebenen rückfordcrbaren Einlagen . . 328,550,000 Nbl. 

und die Summe der vom 1. Iannar bis 1. 

Sept. 1860 von der früheren Gefannnt-

summe abgegangenen 320,016,131 „ 

total 648,566,131 Rbl. 

als Ausdruck des Gcsammtbetrags der zum 1. Iannar 1860 verbliebenen 

Einlagen. Diese Snmmc ist etwas niedriger als die, von uns gefundene 

von 656 Millionen. Den Unterschied erklären wir dnrch zwei Umstände. 

Erstens nämlich ist ans dem Bericht nicht zu sehen, daß die Zinsen der 

zum 1. Iannar 1859 verbliebenen Einlagen mit in Rechnung gebracht wor

den waren, um welche doch der Betrag der in den Creditanstalten an Ein

lagen nachbleibenden Schuld vergrößert worden ist, und zweitens haben 

wir zn unserer Vcreebnnng als an Einlagen zum Jahre 1859 verblieben 

die im Rechenschaftsbericht fiir das Jahr 1858 angegebene Summe von 

970,740,261 Rbl. annehmen müssen, während in dem diesjährigen Berichte 

des Finanzministers die gleiche Snnnne nur mit 967,107,000 Rbl. ange-

gebeu wird, also um mehr als 3 ' ^ Millionen geringer, ohne daß die 

Ursache dieser Abweichung ans den veröffentlichten Daten zu ersehen wäre. 

Wir kommen also zn dein Schluß, daß in der obeu augeführten Ziffer von 

801,425,226 Rbl. außer der Summe der Einlagen nothwcndig noch eine an

dere sehr bedeutende Summe mitgezählt ist, welche dort aus irgend ciuer, dem 

großeu Publicum unbekannten Bnchfnhrungsrücksicht aufgeführt sein mag, 

worüber die uöthigc Anfklärnng wol im Rechenschaftsbericht für das Jahr 

1860 zn erwarten steht. 

Bis jetzt wisfen wir über den Stand der Einlagen in den Credit

anstalten nur so viel, als iu der Rede, mit welcher der Finanzminister 

seiueu Bericht begleitet hat, mitgetheilt worden ist, und obwol dort der 

Ziuseu uicht erwähnt wird, so dürfen wir doch annehmen, daß die gege

benen Zahlen sich nicht gar zn weit voll dem Resultate eutsernen, welches 

der Schlnß des Jahres allsweisen wird.' Die schwebende Schuld der Cre

ditanstalten ist demnach wirtlich in einem Maße verringert worden, wie es 

nnr irgend gewünscht werden konnte. Da überdies von den nachgebliebe

nen 328 Millionen, nach der tröstlichen Versicherung des Finanzministers, 

ungefähr die Hälfte, also 164 Millionen, verschiedenen Korporationen, 
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Gesellschaften und Anstalten gehören, ihre Rückforderung also der Natur 

der Sache nach nicht so leicht zn gewärtigen ist, wie die Rückfordernng 

der Einlagen von Privatpersonen, so wird man zugeben müssen, daß 

die Lage nnserer Creditanstalten sich bereits gegen den frühcrn Stand 

der Dinge wesentlich gebessert hat und diese Anstalten jetzt den Fort

schritten uud der Entwickluug unserer Industrie und uusercs Uutcruehmnngs-

geistes ohne Besorgniß entgegensehen können. Zu gleicher Zeit sind ihre 

Operationen auf ein Maß eingeschränkt worden, welches dem Privatcredit 

freies Feld gewährt und sogar dem Publicum das Bedürfniß desselben 

nachdrücklich fühlbar gemacht hat. 

Die wichtigste Folge dieser Reformen ist aber immer die, daß nunmeln 

die Möglichkeit gegeben ist, ohne die Zahlungsfähigkeit nnserer Ercdilan-

stalten zu gefährde», zur Befestigung nnseres Gcldsystems vorzuschrcitcn, 

denn ohne eine solche können alle jene Reformen, denen doch der Staat, 

wie in der Rede des Herrn Finanzministers ansgeführt wird, so vielfache 

Opfer gebracht hat, augenscheinlich keine Fruchte für den Unternehmungs

geist und die Eutwickluug des Privatcredits bringen. Ohne feste Gcld-

basis ist weder Privatcredit noch Nnternehmnngslnst denkbar, denn das 

Schwanken des Geldwertes bedingt ein Schwanken aller Preise, nnd dieses 

führt dahin, daß es unmöglich wird, den Erfolg irgend einer Unternehmung 

mit Sicherheit vorans zn berechnen. Unwillkürlich wird aber jeder zaudern, 

sich auf eine Unternehmung einzulassen, deren Resultat nicht zn berechnen 

und kaum zn errathen ist, uud ebeu so wird jedermann Besorgniß hegen, 

seine Capitalien einem Andern anzuvertrauen, wenn er nicht wissen kann, 

welchen wirklichen Werth die dargeliehene Summe beim Eintritt der Zab-

lungöfrist haben wird. Am bedeutendsten muß dieser Ucbclstaud bei Dar

lehen auf lange Fristen hervortreten, und deshalb ist an einen privaten 

Grnndcredit gar nicht zn denken, bevor der Werth nnserer Valnta unver

änderlich festgestellt sein wird. 

Um auch das Uusrige zur Beleuchtung dieser brennenden Frage bei

zutragen, wolleu wir die iu dem Bericht des Fiuauzmiuisters enthaltenen 

Angaben über die Thätigkcit der Expedition der Neichscreditbillete durch

gehen und der größern Deutlichkeit wegen bis zum Jahre 1855 zurück

greifen, in welchem znr Deckung der Kriegsbedürfuisse eiue außeiordentliche, 

zeitweilige Emittirung von Creditbilleteu vorgenommen werden mnßtc. 

Nach dem Mäs vom 10. Januar 1855 müssen alle, über den am 

l . Januar des genannten Jahres vorhandenen Betrag von 356,337,021 Rbl, 
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im Umlauf befindlichen Creditbillete außer Cours gesetzt werden. Da nun 
aus dem Bericht des Finanzministcrs ersichtlich ist, daß zum 1. Januar 
1860 für 679,877,853 Rbl. Creditbillete im Umlauf waren, so hätte sich 
die verheißene Maßregel auf die kolossale Summe von 323,540,832 Rbl. 
zn erstrecken. Nach den bcstchendeu Gesetzen darf dieser Ueberschuß nnr 
unter der Bedingung im Umlauf gelasseu werden, daß er zum volleu Be
trage durch klingende, im Answechselungssonds asfervirte Münze gedeckt ist. 
Der Auswechselungsfonds betrug vor der Abänderung von der bestehenden 
Gesetzgebung über die Creditbillete, d. i. vor dem Erlaß des Ukases vom 
10. Januar 1855, 151,790,985 Rbl., bei dem jetzigen Umlanf von 
679,877,853 Rbl. in Creditbilletcn würde also erst ein Fonds von 
475,331,817 Rbl. an klingender Münze nnd Staatspapieren den Anforde
rungen des Gesetzes über Emittirnng von Creditbillete» genügen. Aber 
ans dem Berichte für'1859 sehen wir, daß zum 1. Jan. 1860 der gedachte 
Fonds an klingender Münze nnd Staatspapieren nicht mehr als 96,241,618 
Rbl. bctrng, also an der geforderten Summe 379,090,199 Rbl. fehlten. 

Die enorme Höhe diefer Snmme belehrt uns, mit wie weiser Vorsicht 
die Creditgesctzgebnng während der Verwaltung der Finanzen durch den 
Grafen Cancrin zn Werke gegangen ist, wo freilich die Erinnerung an die 
Assignationen und das Sinken derselben auf weniger als ein Viertel des 
Ncnnwertbcs noch lebendig war. Wenn es möglich wäre, gegenwärtig den 
Auswechsclnngsfonds bis auf 475 Millioueu zu erhöhen, so könnte natür
lich ohne alle Gefahr sofort mit der Einlösung der Creditbillete begonnen 
werden. Es würden dann neben der klingenden Münze sehr bald nur so 
viele Creditbillete im Umlanf bleiben, als der wirkliche Bedarf des Verkehrs 
erfordern würde, der Uebcrschnß aber würde der Circulation entzogen 
werden und in die Erpedition der- Creditbillete znrückstießen. Gleichzeitig 
würde der später bei dieser Expedition etwa in Cassa verbleibende Rest 
an klingender Münze anzeigen, nm wie viel die ganze, dem Auswechselungs-
sonds zugewiesene Summe dcu wirklichen Bedarf der Metallcirculation über
stiegen hätte, und dieser Ueberschuß könnte einen Reservefonds bilden, um 
möglichen plötzlichen Bedürfnissen des auswärtigen Handels zu genügen. 
Wenn schließlich das 'zurückbleibende Qnantnm klingender Münze den Be
trag des Answechselnngsfonds vom Jahr 1854 — 151 Millionen — um 
ein Bedeutendes übersteigen sollte, so könnte alsdann auch wol in etwas 
von der Strenge der Cancrinscheu Creditgesetze nachgelassen und die durch 
dieselbe bestimmte Höhe des Auswechselungsfonds ermäßigt werden. 
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Bei genaner Beobachtung der §§ 36—41 des Manifestes vom 1. I n l i 
1843 über Emittirnng der Creditbillcte würde die Erfahrung von selbst die 
erforderliche Höhe des Answechsclnngsfonds angezeigt haben, und dieser 
Erfahrnng gemäß hätten mit aller Sicherheit die nöthigen Abänderungen 
in den betreffenden Gesetzen vorgenommen nnd der müßig verbliebene Thcil 
des Fonds zu andern Staatsbedürfnissen oder zur Schuldentilgung ver
wendet werden können. Gegenwärtig aber würde ein solches Experiment 
nicht nur zu theuer zu stehen kommen, sondern schlechthin unmöglich sein, 
denn es gicbt keine Finanzmacht, die im Stande wäre, in Enropa ans ein
mal 380 Millionen Rbl. in Metallgeld aufzutreiben. Da es aber nur 
mit Hilfe einer solchen Snmmc möglich wäre, die Reform unsrcr Credit-
gcsetzgebnng auf dem angedeuteten, sichern Wege der Erfahrnng zn bewir
ken, so müssen wir jeden Gedanken daran anfgebcn nnd kann es sich für 
nns nnr darum handeln, zn bestimmen, anf welche Höhe der Answechsc
lnngsfonds gebracht werden müßte, damit wenigstens sofort mit der Ein-
lösnug der Creditbillcte begonnen und dadnrch der Conrs derselben wieder
hergestellt, der herrschenden Thcnrung gesteuert nnd nuscrn Prodnctcn der 
Weg in's Ausland geöffnet werden tonnte. Dabei wird freilich, da der 
Erfolg eines Experimentes, dessen Anstellung für den Angenblick unmöglich 
ist, nicht abgewartet werden kann, anf den Grnnd möglichst wahrscheinlicher 
Combinationen verfahren uud statt des oben erwähnten sicheren Weges der 
Erfahrung der unsicherere annähernder Berechnung eingeschlagen werden 
müssen. 

Betrachten wir zuvörderst die Cancrinschc Creditgesctzgebnng. Es ist 
allgemein bekannt, daß die Creditbillcte den Zweck hatten, die Assignationcn 
nnd die Dcpositenbilletc zu ersetzen. Die, Dcpositenbilletc waren ein Ver
such gewesen, den Geldmarkt zu soudireu. Der vorsichtige Minister halte 
sia) überzeugen wollen, ob wirklich das Publicum iu Rußland eine Ver
mehrung der Geldzeichen bedurfte. Ohne die Masse der Assignatioueu zu 
vermindern, bot die Regiernng jedem, der es wünschte, die Möglichkeit, 
klingende Münze gegen Depositcnbilletc einzutauschen und bis znm 1. Sept. 
1843, also in der mäßigen Frist von 4 Jahren seit Emittirnng dieser 
Depositenbillete, hatte das Pnblicum an 50 Millionen klingender Münze 
gegen dieses unverzinsliche Papier eingetragen. Zu gleicher Zeit warcu 
damals Assignationen für 170 Millionen Rbl. Si lb. in Umlanf, es war 
mithin dnrch diesen Versuch erwiesen, daß die Circnlation nicht weniger 
als 220 Millionen Rbl. S . absorbirtc, also auch erforderte. Um aber den 
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Conrs der ncncn Ereditbilletc vollständig zu sichern, nahm die Regierung 
als Norm an, daß für den an Stelle der circulirenden Afsignationen treten
den Betrag '/<> des Nennwerths, für die an Stelle der Depositenbillete 
tretende Summe aber der volle Betrag in Metall als Auswechselungsfonds 
asservirt bleiben sollte. Hienach mußte also der Auswechselungsfonds sür 
220 Millioueu ueu zu emittirender Ereditbillete bestehen: aus '/a von 
170 Millionen, - ^ 28'/2 Millionen, und ans 50 Millionen, im Ganzen 
also aus 78'/, Millioueu Rbl. S . Weiter sollte» die über den so ge
sicherten Betrag von 220 Millionen hinaus etwa zu emittirendcn Credit-
billcte ebenfalls dnrch Metall zum vollen Betrage fundirt werden, wenn 
die Emittiruug auf Verlaugeu des Publicums geschehen würde, zu '>a des 
Neuuwerthes aber, wenn eine solche Emittirnng ans Forderung der Erc-
ditanstalten, nm verstärkter Nachfrage nach Darlehen genügen zu kö'uncu, 
vorgenommen werden würde. Die letzte Bestimmung entspricht nicht streng 
den Gesetzen der Finanzwisseuschaft. Da aber die Frage nach Darlehen 
sich immer znm Theil nach dem Geldbedarf des Publicums richten wird, 
so konnte eine solche Bestimmung um so weuiger Schwierigkeiten veranlassen, 
als schon an und für sich der ursprüngliche Fonds mit 78 '^ Millionen 
bedeutend hoch angesetzt war. 

Der Anstausch der Assignationen nud Depositenbillete wurde im Jahre 
1848 beendet. Damals waren schon 306 Millionen im Umlauf, also 
86 Millioueu mebr, als der Gesammtbetrag der eingelösten Assignationen 
nnd Depositenbillete. Dafür war aber auch der Auswcchselungsfonds auf 
147 Millionen erhöht worden, überstieg also den ursprünglich angesetzten 
Betrag um 69 Millioueu, so daß an nicht znm vollen Betrage gedeckten 
Crcditbillcteu uur 160 Millioueu im Umlauf wareu, also 10 Millionen 
weniger, als vorher in Assiguatioueu circulirt hattcu. Sogar noch im 
Jahre 1853, als schon der orientalische Krieg begonnen hatte und die 
Auswechselung bereits Schwierigkeiten darbot, betrug die Gesammtsmnme 
der ausgegebenen Ereditbillete erst 333 Millionen, der Fonds aber 161 
Millionen, so daß an nicht znm vollen Betrage gedeckten Creditbilleten nicht 
mehr als 172 Millioueu, d. h. uur 2 Millionen mehr, als früher in Assi
gnationen im Umlauf gewesen, vorhanden waren. Man steht daraus, mit 
welcher Porsicht die Regeln über die Emittiruug der Ereditbillete, welche 
das Mauisest vom 1. I u l i 1843 aufgestellt hatte, abgefaßt waren. 

Einige unserer Theoretiker haben diese Vorsicht für übertrieben erklären 
wollen. Das war aber ein großer Irrthum. Allerdiugs kaun man nicht 
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voraussetzen, daß die Nachfrage nach klingender Minze jemals in Rnßland 

aus einen so hohen Grad steigen könnte, dasi der Gesammtbetrag der im 

Umlauf bleibenden ssrcditbillete ans 170 Millonen sinken nnd also der ganze 

Auswcchselnngsfonds erschöpft werden müßte. Mau darf aber ebensowenig 

vergessen, daß die, Ziffer von 170 Millionen ja a»ch nur den Tbeil dei 

von der Regierung ausgegebenen Wertzeichen ausdrückt, der bestimmt mar, 

fortwährend im Umlanf zn bleiben, -̂  von dem voransgcsetzt wnrdc, daß 

er niemals znr Einlösung präsentirt werden würde, nnd zn dessen Tecknng 

eben deswegen auch kein Honds erfordert wnrde. Das Recht, ein solches 

Qnantum unverzinslicher Schuldscheine auszugeben, ist ein Negal, ein 

Privilcginm der Staatsrcgiernng, dnrch welches die Konenrrenz der Pri-

vatbauquiers beschränkt wird. Sobald die, Regierung dieses Recbt allzu

reichlich ausbcntct, wird es zum Monopol. Privat- nnd Aetieubanken 

werden alsdann unmöglich. Wir sehen aber, daß bis jetzt tein entwickelter 

und industrieller Staat ohne Privatbanken nnd von denselben ausgege

bene, nnverziusliche Noten hat auskommen können, nnd darnm ist die Be

schränkung der Regierung in Emittirnng von Geldzeichen ganz eigentlich 

nur eine, Maßregel der Billigkeit gegen den Privateredit nnd die Privat

banken. Nach dem Gesetze Noberl Pecl's darf die. englische Bank nnr für 

14 Millionen Psnnd Sterling oder weniger als 90 Millionen Rbl. nnsnn 

dirle Noten ausgeben, was etwas mehr als 3 Rbl. ans jeden Einwohner 

des vereinigten Königreichs betragt. Angenommen, daß Rnftland bei der 

Ziffer von 170 Millionen nnfnudirler Ereditbilletc stebeu geblieben wäre, 

was ebenfalls ans jeden Kopf der Bevölkerung nabe an 3 Rbl. belragen 

hätte, - so hätte, beim Wachsen des Bedarfs an Wcrthzcisbeu dnrch ver 

besserten Betrieb der ^andmirthschaft nnd Zunahme des inner» Handeln 

Verkehrs, dem gesteigerten Bedürfnis; durch Staats- nnd Privatbanken 

genügt werden müssen, uud die Möglichkeit, unverzinsliche Bankzcttel a b 

zugeben, hätte zur Vervielfältigung solcher Banken geiübrl und unter ibnen 

eine Eoneurrenz hervorgcrnsen, welche nicht vcrfeblt bätte, die der gedeib-

lichcu Entwicklung unserer Landwirthschaft so nöthige Erniedrigung des Ziu>>̂  

süßes für Benutzung fremder Kapitalien zn vermitteln. Man wird also 

die Borsicht der Cancrinschen Gesetzgebung uicht eiue übertriebene, sondern 

eine weise zn nennen haben, denn n»lr ihr wäre es zu danken gewesen, 

wenn mit der Zeit anch in Rnßland Privatbanken >nit Ausgabe nnvcrzins-

licher Noten nlöglich geworden und dnrch ihre Conenrrcnz Wolfeilheit des 

Kredits erzielt worden wäre. Da aber die Summe von 170 Millionen 
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im jene .',eit so boch gegriffen war, daß neben den Creditbilletcn keine 
unverzinslichen Privatnoten circnlircn konnten nnd, wie bekannt, auch nicht 
^irenlirt leiben, also die Tbätigkeit der Privatbanken doch immer nnr erst 
in einer unbestimmten Znknnft möglich wurde, so könnte mau mit mehr 
brnnd das beobachtete Mäs, von Vorsicht eher für ungenügend, als für 
übertrieben erklären. 

,',udem wareu unsere b'reditbillete, wie in dem Artikel: „die russische 

Staatsschuld" «Baltische Mouatsschrift, October 1859) uachgewiescu wordeu, 

von Ausang au keiue eigcutlicheu Bautzettel, sondern ein Mittelding zwischen 

solchen nud Papiergeld, da Privatpersoneu die Auuahme derselben nicht 

verweigern durften. Damit war schou der Keim zu der nnn vollendeten 

llmwaudluug in Papiergeld oder Assiguateu gegeben. Nuter solchen Um

ständen bat nnser Auswechselnugsfouds dem Laude uicht deu Nutzeu bringe» 

köuueu. deu mau uacl' seiuem kolossale» Betrage bälte erwartcu dürfen, 

kleberstieg er docb bisweilen l6N Millionen nnd !,atte 1853 die Höhe von 

!0l.3!i2,272 Ndl. oder beinahe 25 Millionen Pfuud Sterling erreicht, 

iväInend der ^ouds der euglischeu Bauk bei dem günstigsteu Stande des 

beldularltes nie über l7 Millioueu Pfuud Sterliug betragen hat nnd 

bisweileu sogar aus 2 Millioueu gesuukeu ist. Und doch vermißte der 

^eldumlaus in Nnßland die Wvhltlmteu des Privatcrcdits. 

Die beschichte des Kreditwesens aller Völker der Gegenwart lehrt 

nus, daß die Vcrvielsaltignng der Cireulatiousbauteu das wirksamste Mittel 

zur Veschaffnug wolfeileu Credits ist. Damit wollen wir iudeß nicht 

lagen, daß wir die Hraâ e bereits für eutschiedeu halten, ob eine ge

setzliche Veschräutnug ^^, Rechts, uuverziusliche Noten auszugeben, zn 

einpfebleu sei oder nicht. Zwar hat die volle Freiheit des Credits, 

irie sie iu eiuigeu Etaatcu Nordamerikas herrscht, nicht uur das Aus

hübe» dieser Staaten nickt behindert, sondern wol eher befördert, 

ungeachtet dort aucb uicht sclteu Zahluugsunfahigteit der Bauken vorge

kommen ist; zwar bat anch das, die Ausgabe unverzinslicher Noten be

schränkende Baulgesch Pccl's, das doch als Autorität anerkannt ist, sich 

in vorgelommeucu M'iseu als nnansführbar erwiesen nnd zweimal dnrch 

Parlamentsacte suspeudirt wcrdeu müssen; doch können wir uns nicht ent

schließen zn behaupten, daß nach dem bisher Geschehenen jede Beschränkung 

der (vmittirung unverzinslicher ssredilpapicre durch Staats- oder Privat

banken als eine entschieden schädliche Maßregel bezeichnet werden müßte. 

Wir wollen zugeben, daß znr Regelung des Notenumlaufs es vielleicht 



14 Die russischen Kreditanstalten. 

nicht hinreichen würde, die Banken nnter das allgemeine Bankerottgesetz 

zn stellen, welches jede Verzögerung der Kinlösnng des Krcditpapiers gegen 

klingende Münze mit sofortiger Koucnrserkläruug bedroht. Wir sollen 

anch den Satz der Mehrzahl der Finanzmänner: das; die Notenausgabe 

dnrch die Gesetzgebung bestimmt sein muß, gelten lasse». Nichtsdestoweniger 

aber unterliegt eö doch keinem Zweifel, daß die KMenz von Privat-Kir-

eulatiousbauketl, es mögen nun dieselben von der Gesetzgebung geregelt 

nnd überwacht sein oder nicht, mehr als Alles andere dazu beiträgt, de» 

Kredit wolfeil zn machen. I n Amerika z. B. ist den Banken durch das 

Recht der Notenausgabe die Möglichkeit geboten, Darlehen ^u demselben 

Zinsfüße zu begeben, zu welchem Kiulagen von ihnen angenommen werden, 

während bei nns die Staatsbanken, doch nnr zum Besteu des Publicum»? 

und nicht aus Rücksichten der Spcculatiou errichtet, sich von ihreu Schuld 

neru ein ganzes Proceut mehr zahlen lieszen, als sie selbst ihren Glänbi-

gern für deren Kiulageu zugestanden. Denn so lange für Kiulageu 4 Pro^ 

ccnt gezahlt wurden, mnßtcu die Bankschnldner 5 Proccnt, und als 

später das Bankproeeut von 4 ans 3 herabgesetzt wnrde, 4 Proeeul zableu, 

also um den vierten, nachher gar nin den dritten Tbeil mebr; mit 

andern Worten, die Bank absorbirte für ihre Bermittlnng zwischen dein 

'Darlehngebcr nnd dem Darlehucmvfängcr erst ein Viertel, uachber eiu 

Drittel der gauzeu, dem Kreditor für die Benutzung seines Kapitals >nfal' 

lcndcn Silmmc. Hätten zahlreiche Privatbanken eristirt, so wäre eine so 

kostbare Bermittlnng wol nnmöglich gewesen, nnd bei freier Koucurrcuz 

hätte die Gesellschaft ohne irgend welchen Nacktbeil für die Kapitalisten 

gewiunen müssen, während bei dem Monopolsvstem der Staatsbanken die 

Creditvren sich die von diesen gebotenen Vedingnugcu, wol oder übel, 

gefallen lassen mnßtcn. 

Der Credit kann kein Kapital schaffen. Kr bringt nnr den Kapitalisten 

mit dem des Kapitals Bedürftigen in Bcrbindnng nnd erleichtert den Aus

tausch gegenseitiger Dienste zwischen beiden, welcher darin besteht, das; der 

eine Theil dem andern einen Weith zn zeitweiliger Nutzuug nbcrlästt, 

wofür der empfangende Theil eine zwifchen beiden vereinbarte Zahlung zu 

leisteu sich verpflichtet. Alle folche Verträge werden der Begnemlickkcit 

wegen anf Snmmen Geldes abgeschlossen, nnd daher sind Geldzeichen 

das unentbehrliche Werkzeug aller Kreditgeschäfte. Da uuu die Quantität 

von Geldzeichen. welche in einer gegebenen Gesellschaft znr Abschließuug 

aller wünschenswerth erscheinenden Geschäfte oder Kreditverträge erfordert 
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wird, der Natnr der Sache nach nicht fest bestimmt, sondern in steter 

Veränderung begriffen ist, so kann der Credit der Gesellschaft nicht die 

von ilnn erwarteten Dienste leisten, wc»n er nicht die Möglichkeit hat, 

nach Maßgabe des augenblicklichen Bedürfnisses die Notcncirenlation zu 

vergrößern oder zu verringern. Hierauf beruht die Existenz aller Banken, 

welche Noten in Circulatiou dringen. Sobald die Frage nach Geldzeichen 

steigt, geben sie ihre Noten aus, sobald die Frage wieder nachläßt, werden 

diese Noten zur Einlösung präsentirt nud gegen Metall eingewechselt, welches 

alodann enlweder ans dem Lande geht, oder als Waare, als Material zur 

Anfertigung vieler nützlichen Gegenstände verbraucht wird. Ohne diese 

Freiheit darf mau von dem Kredite nicht die Dienste erwarten, die er der 

Gesellschaft leisten kann nnd soll. Da nun ans tausend Gründen der 

Kredit Sache der Privatinitiative sein muß uud der Staat durchaus nicht 

die jenem zugewiesene Aufgabe erfülle»! kann, so folgt, daß auch die Aus

gabe vou Note» au Geldesstatt nicht ausschließlich Sache des Staates sein 

darf. Der Staat darf nnr dasjenige Minimnm von unverzinslichen Geld' 

zeichen ausgeben, welches dem erfahrungsmäßig geringsten laufende» Be-

dürfuiß der Gesellschaft entspricht. Den Schwankungen dieses, hentc steigen

den, morgen sinkenden Bedürfnisses kann eine Staatsbank mit der Ausgabe 

von Noten nie folgen, denn sie darf nnr nach ihrem Reglement handeln; 

kein Reglement aber ist im Stande, die augenblicklichen Newegnngcn des 

Geldmarkts vorherzusehen nnd zu bestimmen. Darum gestattet denn 

anch die allgemein angenommene Theorie des Kreditwesens die Ausgabe 

unverzinslicher Geldzeichen dnrch den Staat nur bis zu "einem gesetzlich 

bestimmten, der geringsten Forderung entsprechenden Betrage nnd überläßt 

die Deckung des Mebrbedarfs der freien Co.wurrenz, bei welcher die 

Staatsbanken, wo folche eristiren, sich denselben Bedingnngen zu unter

werfen baben, wie Bangniers, Acticn- oder andere Privat-Bant'en. 

Wir klagen gegenwärtig über Mangel an klingender Münze und haben 

gewiß Grund dazn, denn der ganze Geldnmlanf mnß fast ausschließlich 

dnrch Ereditbillete vermittelt werden. Dadnrch leidet nnserc Industrie, 

unsere Ausfnbr nimmt ab, die Theurnng dagegen wächst fortwährend und 

unser Credit ist im Sinken begriffen. Es sollte demnach scheinen, daß, 

wenn wir Mangel an klingender Münze haben, wir danach streben müssen, 

nns dieselbe in tteberflnß zu verschaffen. Wäre dieser natürliche Echlnß 

anch wirklich richtig, so wäre unsere Lage hoffnungslos. Wir dürsten dann 

nicht rnben noch rasten, bis wir Mittel nnd Wege gefnnden, jene unge-
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heure Summe, welche, wie oben gezeigt, unscrm Auswechseluugsfouds 
mangelt, in klingender Münze zu beschaffen. Zum Glück ist aber die 
Sache in der Thai noch nicht so trostlos, nnd nach reiflicher Erwägung 
können wir nicht „zugeben, daß unser Geldmarkt hauptsächlich nur nnter 
dem Mangel an klingender Münze leidet. Wäre nnser einziges Heil in 
dem Ueberstuß an Metallgeld zn snchen, so sähen wir keine Rettung ano 
der gegenwärtigen Krisis, aber Theorie nnd Erfahrung vereinigen sicb, uns 
die Lage von einer andern Seite darzustellen. » 

Als lebendige Widerlegung der vermeintlichen Allmacht der klingenden 
Münze kann das an solcher änßerst arme, aber nichtsdestoweniger herrlich 
blühende Schottland dienen, das nns znzurnfen scheint: „Tchant ber auf 
„mich und erstaunet: ich, — wie anch I h r , — weiß beinahe nichts von ge
münztem Gelde; hier, — wie anch bei Euch — wird der ganze Gcldnm' 
„lauf fast ausschließlich mit Papier bestritte», dennoch aber blüht iu meiueu 
„Gränzen die Industrie, statt zn verkümmern, nnd der Eredit leistet Wnnder!" 
Und es wäre kein Spot t , wenn Schottland so riefe. Was bei nus eilte 
Kalamität nnd Ursache allgemeiner Besorgniß ist, erscheint dort als Zeichen 
des höchsten ökonomischen Fortschrittes nnd als Grund nnvcrstellter, ge-
rechter Befriedigung. Sollen wir trancrn über'dieselbe Erscheinung, wclcbe 
die Schotten stolz nnd glücklich macht, uud sollte, was dort für deu Gipfel 
des Fortschritts g i l t , für nufer Land uur eiuc Quelle des Unglücks sein 
können? 

Es gab eine Zeit, wo der Reichthum eines Landes nacb seinem Me 
tallvorrath bemessen wurde und das allgemeine Streben dabin ging, so viel 
baares Geld als möglich in's Land zn zieben. Dazn beförderte inan die Ano^ 
fuhr, beschränkte die Eiufuhr nud war ängstlich bemüht, eine vortbeilbafte 
Handelsbilanz zu erzielen. Für vorteilhaft galt aber die Bilauz, wenn 
das eigene Land Geld zngezahlt erhielt. Wer begreift heutzutage uicht die 
Haltlosigkeit dieser kiudischen Theorien? Wer begreift nicht, daß man beim 
Austausch einer Sache gegen eine andere gar wol Geld zngezahlt erhalten 
und doch einen sehr schlechten Handel gemacht haben kaun; daß man 
Millionär sein kann, ohno hundert Rubel baares Geld iu Cassa zu habcu, 
weun man nur für die Mil l ion Waaren iu seiucn Speichern liegen hat, 
daß man aber anch weit mehr als hnndert Rubel besitzen uud doch eiu 
recht armer Teufel sein kann, wenn die genannte Enmmc das ganze Ver< 
mögen ausmacht. Reich nennen wir einen Menschen, dem viele werthvollc 
Gegenstände gehören, nnd der Reiche wird immer reicher werden, je weniger 
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er seinen Reichthnm im Kasten behält, ohne NutzHHavon 
demselben Grunde nennen wir ein Volk reich, d e n n M e I 
Dinge gehört, und behaupten, daß ein reiches V o l k ^ z A 
mnß, je weniger baarcs Geld müßig in Koffern nnd Ta, . 
dncn, ans denen dieses Vo l l besteht, ruhen bleibt. Baares Geld ist keine 
Nahrnng. An ihm crfrent sich Niemand, als einige wenige Monomanen, 
seltne Ausnahmen in der menschlichen Gesellschaft, die es aufhäufen, um 
sich an seinem Anblicke, zn laben. Aus edlem Metall läßt sich eine Menge 
nützlicher Dinge nnd Lnxnsgcgenstände verfertigen, sobald aber das Metall 

> zu Geld verarbeitet worden ist, besteht sein einziger Nutzen darin, als 
Werthmesscr und Tauschmittel zn dienen. Kein civilisirter Staat kann 
eines solchen entbehren, nnd so ist freilich dieser Dienst wichtig genug. 
Aber das Geld an nnd für sich gewährt weder Annehmlichkeit noch Nutzen, 
und daher wird es stets vorthcilhaft sein, so wenig als möglich von dem 
vorhandenen edlen Metall in Geld umzuwcmdeln, wenn nur dabei dem 
Bedürfniß des Verkehrs an Werthmefsern nnd Tanschmittelu Genüge ge
schieht. Die dieses Bedürfniß ausdrückende Ziffer wird jederzeit und überall 
vollkommen unabhängig vom Vorrathe an klingender Münze sein, die im 
Lande geprägt oder auch eingeführt wird. I s t es hiernach nun nicht klar, 
daß es nicht darauf ankommen kann, zn diesem Zwecke so viel als möglich, 
sondern im Gegentheil so wenig als möglich von edlen Metallen zu ver
wenden, die ja andern Zwecken entzogen werden müßten, nnd daß man 
darnach streben muß, diesem wie jedem andern Bedürfniß mit möglichst 
geringem Aufwand zu genügen? Das hat Schottland erreicht und seine 
Bewohner können sich mit Fug und Recht rühmen, daß sie, Dank der 
Organisation des Kredits in ihrem Lande, alle Bedürfnisse des Geldver-
kehrS mit einer sehr geringen Quantität klingender Münze bestreiten. 

Dieses Gesetz hat für jede menschliche Gesellschaft, im Osten wie im 
Westen, in der russischen Ebene, wie im bergigen Schottland, gleiche 
Geltung. Darum liegt die Schwierigkeit für uns nicht in dem Mangel 
an Metallgeld, sondern in den Umständen, die diesen Maugel erzeugt haben, 
nnd unser Streben muß uicht dahin gehen, uns Ueberfluß an baarer Münze 
zn verschaffen, sondern die Ursachen zn beseitigen, welche gegenwärtig die
selbe aus dem Lande drängen. Auf diese Ursacheu hat der Finanzminister 
in seiner diesjährigen Rede hingewiesen und dabei den Zustand uusercs 
Geldsystemö augeführt, der sich nach Emittirung der Creditbillete seit 1855 
gebildet nud seiucn Ansdrnck in den Preisschwankungen nnd der Entwerthuug 

Bltsch. Mtsschrst. 2. Jahrg. Bd. 1., Hft. 1. 2 
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unserer Valuta, des Credit- oder Papierrnbels gefunden hat. Bei uus 
ist jetzt das geträumte Ideal einiger Utopisten znm Thcil schon realisirt: 
unsere Gelbasis ist unabhängig geworden von dem Preise der edlen Metalle. 
Der erwachte gesnndc Instinkt laßt uns jetzt nach Metallgeld verlangen, 
nicht etwa, weil uns gerade an dem Metalle besonders gelegen wäre, 
sondern nnr, weil wir keinen andern festen, nicht selbst in seinem Wcrthe 
schwankenden Werthmesscr haben nnd kein Tanschmittel, welches —selbst in 
seinem Werthe unveränderlich oder wenigstens nicht häufigen nnd plötzlichen 
Störungen unterworfen — als zuverlässiges Aequivalent für alle nnd jede 
Waare branchbar wäre. Da nnser Papiergeld diese Bedingnngcn nicht 
mehr erfüllt, den Dienst, zn welchem eigentlich das Geld erdacht worden, 
also nicht mehr leistet: kann es da Wnndcr nehmen, daß wir nach Geld 
verlangen, dem man die, Geldcigcnschaft nicht nehmen kann — nämlich 
nach geprägtem Metall? Und doch versteckt sich hinter dieser Forderung 
nach klingender Münze eigentlich nnr das Bedürfnis; nach wirklichem Gclde, 
d. h. nach einen znvcrlässigen Werthmesscr nnd Tanschmittel. Wi r branchcn 
nicht sowol Metallgeld, als überhaupt eine feste Geldbasiö, und je weniger 
wir zur Herstellung eiuer solcheu an edlen Metallen verwenden, desto mehr 
Vorthcil für uns. 

Es giebt zwei Mit tel nnd die Anwendnng beider ist gleich uuerläßlich. 
Zuvörderst theilweise Einziehung der im Umlauf befindlichen Creditbillete, 
dnrch welche der gegenwärtige übertriebene Abflnh des Metallgeldes über 
die Grenze, der die Anöfnhr nnserer übrigen Producte beeinträchtigt, ge
hemmt werden mnß, sodann aber Anfmnnternng des Privatcreditö, dem 
die Möglichkeit gewährt werden mnß, die feblendc klingende Münze dnrch 
seine Papiere zu ersetzen nnd uus dadurch der Notwendigkeit überhebcu 
wird, iu kurzer Zeit große Metallankänse im Anstände zn machen. Das 
ist der Nach, den die Wissenschaft allen lant nnd vernehmlich predigt. 
Das ist der einzige Weg, anf dem Rnhland sich ans der nun schon viele 
Jahre andanernden, seine besten Productiouskräfte verzehreudeu Krists 
rettcu kann. Wi r begreifen sehr wol , daß es Schwärmerei wäre, schon 
jetzt bei nnö eine Entwicklung des Credits zn erwarten, wie wir sie z, B. 
in den Vereinigten Staaten oder in Schottland finden. Es giebt bei nns 
noch Manches, Vieles auf- und umzubauen, ehe wir an einen solchen Zu-
staub deuten dürfen. Aber wir werden auch erst dann auf dem richti
gen Wege sein, wenn wir die beiden oben bezeichneten Pnnkte unverrückt 
im Auge behalten. 



Die russischen Kreditanstalten. 19 

Es ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß Rußland eine Metall
anleihe von wenigstens 200 Millionen machen müsse, um sein Geldsystem 
wieder in Ordnnng zu bringen. Der Verfasser einer, gegen das Ende 
des vorigen Jahres in Berl in nnter dem Titel „Beitrag znr Russischen 
Finanzlage" erschienenen Broschüre hat sogar angerathen, der europäischen 
Börse ganz außerordentliche Vortheile anznbieten, nm eine solche Anleihe 
zn Stande zn bringen, nnd ein Opfer von etwa 10 Procent der ganzen 
ungeheuren Snmme vorgeschlagen, um die Capitalistcn anzulocken'. Wir 
unsrerseits können ihm weder hinsichtlich der Notwendigkeit einer so be
deutenden auswärtigen Anleihe, noch hinsichtlich der dazu in Vorschlag 
gebrachten Opfer beistimmen, denn wir müssen wiederholen, Rußland bedarf 
uicht so sehr des baarcu Metallgeldes, als überhaupt einer festen Geldbasis. 

Die Ucberzenguug von der Nothwendigkeit einer großen auswärtigen 
Anleihe gründet sich ans die Ansicht, daß Nußland nicht einer Verminde
rung der im Umlanf befindlichen Geldzeichen, sondern nur der Umsetzung 
eines bedeutenden Theils dieser Geldzeichen in klingende Münze bedürfe. 
Wir dagegen sind überzeugt, daß Rußland des baaren Geldes freilich wol 
auch bedarf, aber nicht so dringend, als einer Verminderung der umlaufen
den Geldzeichen. Während der Verfasser der Berliner Broschüre weniger 
ans eine quantitative als auf eiue qualitative Veränderung der Geldzeichen 
dringt, halten wir gerade die quantitative Veränderung für besonders un
erläßlich, ohne übrigeus die Wichtigkeit auch der qualitativen in Abrede 
stellen zn wollen. 

Betrachten wir, wohin diese beiden entgegengesetzten Ansichten führen. 
Wenn die Masse der circulirenden Geldzeichen das Bednrfniß nnseres Ver
kehrs nicht übersteigt, so ist natürlich kein Grund vorhauden, dieselbe zu 
vermindern. I m Gegentheil würde dann jede Verminderung erst recht zu 
einer Krisis führen, nnter welcher nnsere Volkswirtschaft leiden müßte. 
Es tonnte der jetzigen Lage unseres Geldmarktes also nnr durch eine quali
tative Veräuderuug der Geldzeichen, d. h. durch Einlösung eines Theileö 
der Crcditbillete gegen Metallgeld aufgeholfen werden. Da Metall aber 
nur im Auslände zn beschaffen ist, müsseu wir unsere Zuflucht zu eiuer 
auswärtigen Anleihe nehmen und nns allen Bedingungen unterwerfen, die 
für das Zustandekommen derselben gestellt werden könnten. Um den Betrag 
des dnrch die Anleihe beschafften Metallgeldes würdeu wir dann die Masse 
unserer Creditbillete vermindern können, während die Gesammtsumme des 
in Metall und uneingelösten Creditbilleten circulirenden Geldes unver-

2 * 
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ändert dieselbe bliebe. So ungefähr argnmcntircn die Verfechter einer 
großen auswärtigen Anleihe. 

Wenn aber im Gegcntheil die im Umlauf besiudlichc Masse von 
Werthzcichen daö Bedürfnis) des Verkehrs übersteigt, so ist es unerläßlich, 
nicht nur einen Theil dieser Werthzcicben einer qualitativen Umänderung 
zu unterwerfen, sondern auch den Gcsammtbetrag derselben zn vermindern. 
Lassen wir den Gesammtbctrag unverändert und lösen nur z. B . für 
200 Millionen Creditbilletc gegen anleiheweise beschafftes Metallgeld, 
nnd weiter 100 Millionen gegen klingende Münze ans dem Answcchseluugs-
fonds ein, so würden wir alsdann neben 50 Millionen klingender Münze, 
die doch wohl noch im Lande geblieben sein mögen, 300 Millionen neu in 
Umlauf kommeudeö Metallgeld uud für 350 Millionen ssreditbillctc, zu« 
sammen 700 Millionen im Umlanf behalten. Wenn nnn aber diese Smnme, 
wie wir zuversichtlich glaubeu, deu Bedarf uusercs Verkehrs um ein Be-
dcuteudes übersteigt — was würde nothwendig erfolgen müssen? Die 
überflüssige Quantität Geld müßte einen Abfluß außer Landes suche», uud 
da nur baarcs Geld in's Ausland gehen kann, so wurde gerade wieder 
das Metallgeld fortgeheu, das nnr eben erst mit großen Opfern angeschafft 
worden war. Es versteht sich von selbst, daß wir dieses Geld nicht umsonst 
weggeben werden; wir werden etwas dafür kanfen. Aber wir werden mit 
Nachtheil kaufen. Weil wir nm jeden Preis snchcn werden, uuser über« 
flüssiges Geld anzubringen, werden wir dasselbe gering schätzeil und den 
Ausländern vorteilhafte Bedingungen zum Ankanf unseres überflüssigen 
Metalls anbieten. Und was wird uns das Anstand dafür geben? Waaren 
uud — die Obligationen der eben zn Stande gekommenen Anleihe, und 
beides, da es die Situation beherrschen wird, zu hoheu Preisen. Rußlaud 
wird mit ausländischen Waaren nnd Obligationen seiner eigenen Anleihe 
überschwemmt werden uud auf diese Opcratiou noch einmal 1 0 - 2 0 Proecut 
verlieren. Unsere Ansfnbr wird fast ausschließlich in Metall bestehe», 
welches allen übrigen Ansfnhrartikeln unübcrwiudlichc Coucnrrcnz »lachen 
wird, und unserem Ausfuhrhaudel wird größerer Stillstand drohcu als bisher. 

Angenommen also, daß bei ciucr Kircnlation von 350 Millionen Metall
geld und 350 Millionen Creditbillete uuser Verkehr nicht 700, sondern nur 
500 Millionen Werthzcichen erforderte, so würde die ganze ungeheure 
Summe von 200 Millionen anßer Landes gehen müssen nnd zwar selbst
verständlich in kliugeudcr Müuze. Die Theurung und alle übrigen Folgen 
des Ucbermaßes an Wcrthzeichen würden nicht eher aufhören können, als 
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bis Rußland seinen Ueberfluß an Geld wieder los geworden wäre. Da 
der Geldmarkt immer strebt, sein normales Gleichgewicht zu erhalten, so 
würde keine Macht der Erde das Abfließen jener 200 Millionen verhindern 
können. Um sie nur los zn werden, würden wir Waaren kaufen, die wir 
nicht uöthig haben, nnd da man nicht für 200 Millionen über den gewöhn
lichen Betrag der jährlichen Einfuhr Waaren taufen kann, so würden wir 
die Obligationen nnscrer cigeuen Anleihe ankaufen. Von diesen würde 
leicht die Hälfte den Rückweg nach Rußland finden, aber nicht zn den 
ursprünglichen, sondern zn andern, für uns weit unvorteilhafteren Preisen. 
Ueberdies würde die Rückströmung der erwähnten 200 Millionen überflüssi
gen baarcn Geldes mit solcher Schnelligkeit vor sich gehen, daß anf dem 
Geldmarkte Plötzlich wieder Mangel au Werthzcichen eintreten und die Reichs
bank sich genöthigt fchen könnte, znr Unterstützung ihrer Umsätze wieder 
etwa für 100 Millionen Creditbillete auszugeben, so daß die ganze kolossale 
Operation doch am Ende nnr eine halbe Maßregel bleiben würde. 

Der Leser sieht, daß die Lösung der Frage: was gegenwärtig znr 
Regulirung unserer Geldverhältnisse geschehen müsse? von der Beantwortung 
der zweiten Frage abhängt: welche Snmme von Werthzeichen nnscr Ver
kehr nöthig habe? 

Den einzigen sichern Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage 
bietet die Geschichte unserer Assiguationcn nnd Creditbillete. Zn der Zeit, 
als der Assignationenumlauf am größten und alles baare Geld aus der 
Circulatiou verschwunden war, zu der Zeit , als die Asstgnationen selbst 
ihren niedrigsten Cours erreicht hatten, mnßte die Gesammtsumme derselben 
der Ziffer des damaligen Bedarfs an Werthzeichen nahe kommen und 
wenigstens gewiß nicht hinter ihr zurückbleiben. Damals — 1815 — 
waren aber für 836 Millionen Asstgnationen im Umlauf und der Silber
rubel galt 4 Rbl . 18 Cop. Der Wcrth sämmtlichcr Asstgnationen betrng 
also nngcfähr 200 Millionen Rbl. S i lb . Wenn wir zn dieser Summe 
uoch die Scheidemünze und das wenige, etwa noch im Umlauf gebliebene 
grobe Silbergeld hinzurechnen, so werden wir annehmen können, daß der 
damalige Bedarf des Verkehrs die Snmme von 250 Millionen Rbl. Si lb. 
gewiß nicht überstieg. Dieses Bedürfniß wuchs aber in der Folge, und 
jedermann wird sich erinnern, wie in den zwanziger und dreißiger Jahren 
in Nußland eiue große Menge ausländisches Geld im Umlauf war; es 
mußte alfo die Einsuhr solchen Geldes lohnend, es mußte Nachfrage darnach 
fein. I n den vierziger Jahren, nachdem die Depositenbillete ausgegeben 
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und der Gcsammtbetrag der Assiguatiouen und Depositenbillete schon auf 
220 Millionen gestiegen war, begann das ausländische Geld schou zu 
verschwinden, doch zeigte sich noch kein Mangel an russischem Metallgeld. 
Dieser wurde erst fühlbar im Jahre 1948, nachdem für 306 Millionen 
Crcditbillete ausgegeben warcu. Allerdings trng damals ;u dem Ver
schwinden des baarcn Geldes auch der vauiscbe Schrecken bei, den die 
Ereignisse jenes Jahres hervorriefen. Aber dieser Schrecken ergriff doch 
uur die Hauptplätze nnd drang nicht in die fernen, friedlichen Winkel des 
weiten Rußlands; also wird man nickt ilmi aliein den schou damals überall 
herrschenden Mangel au kliugcnder Münze zuscbreibeu dürfen, sondern muß 
auuehmcu, daß uicht uur das früher circnlirende ansläudische Silber nnd 
Gold, sondern anch ein bedeutender Thcil unseres eigenen Metallgeldes 
schon dnrch die Crcditbillete vom russische» Geldmärkte verdrängt und ins 
Ausland ausgeführt war. I u dieser Aunahme, kann nus die Beobachtung 
nnr bestärken, daß gleichzeitig mit Vermebrnng der Creditbillete bis auf 
306 Millionen der Auswcchselnugsfouds abnabni. Dieser baue 1648 noch 
146 Millionen betragen, sank aber 1849 auf 136 Millionen, und es darf 
uicht übersehen wcrdeu, daß diese schnelle Abnabme ungeachtet der Schwierig, 
leiten vor sich ging, die schon im Jahre 1848 der lvinlösung entgegengesetzt 
wnrdcn. Ebenso nahm damals auch die Masse der Crcditbillete ab nnd 
von 306 Mill ionen, die im Jahre 1846 eireulirt batteu, blieben zum 
Jahre 1849 nur 300 Millionen in Umlanf; es waren also trotz vielfacher 
Erschwerung der Eiulösung doch in einem Jabre für nicht weniger als 
6 Millionen eingelöst worden. Vcweist das uicht hinreichend, daß schon 
1848 die Masse der Creditbillete den Bedarf des Verkehrs überstieg? Wir 
glauben demnach, daß wir mit vollem Recht den Schluß ziehen konnten, 
zu dem wir iu dem obcucrwähuten Artikel: „die russische Staatsschuld" 
kamen. Dort sagten w i r : „Hierans folgt, daß Nußland iu der Periode 
„von 1848—1850 nur wenig mehr als 300 Milloncn Creditbillete im 
„Umlanf erhalten konnte uud daß die Ziffer voit . ' M Millionen schon 
„entschieden den Bedarf des Verkehrs überstieg." Unsere damalige Behanvt-
nng halten wir auch heute noch für richtig uud glauben, daß die ganze 
Summe der im Umlanf befindlichen Wcrthzcicheu, uämlich Creditbillete 
und Metallgeld, unt Jubegriff der Schcidcmüuze, im Jahre 1850 sicherlich 
400 Millionen noch nicht überstiegen hat. 

Wir haben gesehen, daß im Jahre 1815 der Bedarf des Verkehrs 
höchstens 250 Millionen erfordern konnte. Daß dieser Bedarf nach unserer 
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Annahme bis zum Jahre 1850 ans 400 Millionen, also nm mehr als 

150 Procent gestiegen war, ist eine bcmerkeuswerthe Erscheinung, deren 

Erklärung hauptsächlich in der Entwicklung der Indnstrie und des Wirth-

schaftsbeiriebs während dieser 35jährigcn Periode gesucht werdeu muß. 

Eiue solche Steigerung wäre übrigens nicht möglich gewesen, wenn in 

diesem Zeitraum die Entwicklung des Privateredits uud die Verbesserung 

der Wege, und Communicationsmittel gleichen Schritt mit dem Aufschwünge 

der Industrie und der Landwirthschaft gehalten hätte. Denn jenes wie 

dieses hätte das Bcdürfniß an Geldzeichen vermindern müssen, indem 

sie den Uebergang derselben von Hand zn Hand beschleunigt hätten. 

Der Umsatz wäre rascher erfolgt und hätte deshalb ein geringeres Gcld-

umlanfscapital erfordert. Aber in jener Periode überflügelte der ökono-

mische Fortschritt der Gesellschaft bei weitem den Gang jener Attribute 

wolgcordnetcr Staaten. Der Privatcredit blieb in seiner früheren Ver

fassung und die Commnuicationsmittcl vermehrten sich nur laugsam, so daß 

man sich nicht wnudcrn darf, wenn der rasch anwachsende Verkehr eine 

so viel größere Geldmasse in Anspruch nahm. Uebrigcns ist wol auch 

bei der Annahme von 400 Millionen dieses Bcdürfniß eher zu hvch, als zu 

niedrig angeschlagen. Daß bei einer Gesammtcircnlation von 400 Millionen 

der Geldmarkt uicht mehr als 300 Millionen Papiergeld ertragen konnte, 

ist begreiflich. 

Der Verfasser der angeführten Berliner Broschüre hat unsere Echluß-

folgcruug iu Bezug auf das Quantnm Papiergeld, welches der Geldmarkt 

in Rußland im Jahre 1850 hätte anfnchmen können, beanstandet. Unter 

anderm hat er darauf aufmerksam gemacht, daß man bei Veranschlagung 

des vom Verkehr geforderten Gesammtbetrages an Geldzeichen nicht nnr 

die Crcditbillctc, sondern anch die übrigen Billete der Kreditanstalten hätte 

in Rechnung bringen muffen,, welche im Publicum als Geld circulirten. 

Dabei hat er besonders ans die Billete der Commcrzbank hingewiesen nnd 

die Bemerkung gemacht, daß die 6 Millionen Creditbillcte, welche, wie wir 

oben gesehen haben, von 1648—1849 anßer Umlauf gesetzt wurden, durch 

11 Millionen Commerzbankbillete ersetzt worden seien, um die sich in der

selben Zeit der im Jahre 1848 in den Händen des Pnblicnms befindliche 

Betrag dieser Billete vermehrt hatte.*) Wir sind einverstanden mit der 

*) Ein Blick auf die von Lamansky zusammengestellte Tabelle (vgl. Samml. stallst. 
Nachrichten. Th. 2, S . 232) belehrt uns, daß die Masse der Commerzlicmkbillete mit jedem 
I a h « wächst. Darnach verliert die Bemerkung des Verfassers der Berliner Schrift ihre 
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Behauptung, daß die Billete der Commerzbank und andere, z. B . die 
mi portem- ausgegebenen Billete der Pnpillenconseils nnd der Eollegicn 
der allgemeinen Fürsorge zmn Theil an die Stelle des Geldes getreten 
sind, und daß das Bedürfnis) nach Geldzeichen, Ereditbillctcn wie Metall
geld, größer sein würde, wenn die Staatsbanken keine derartigen Billete 
ausgegeben hätten. Die letzten Maßnahmen ans diesem Gebiete zeigen, 
daß anch die Regierung diesen Umstand in's Änge gefaßt bat, natürlich 
nicht, nm für immer dem Credite Fesseln anzulegen, sondern nnr zeitweilig, 
zur Erleichterung der gegenwärtigen Geldkrisis, — nnd in seiner Rede hat 
der Finanzminister uuter deu Bedingungen, von denen der Beginn der 
Einlösung der Ereditbilletc abhängen soll, anch die „Liquidation der früheren 
Banken, sobald ihre Billete dnrch weniger bewegliche Obligationen der 
Neichsbank ersetzt sein werden", angeführt. I m Anfange der vierziger Jahre 
waren in den Händen des Pnblieums für nicht mehr als 100 Millionen 
Eommerzbankbillete. Diese Snmme stieg bis zur Hälfte der fünfziger Ialwc 
ans 200 Millionen, nnd in den letzten drei Jahren hat sie sia' nm die Ziffer 
von 240 Millionen herum bewegt. Vis zu welchem Betrage diese Billete 
als Geld circnliren, ist unmöglich zn bestimmen, dock tonnen wir lanm 
bedentcnd irren, wenn wir voraussetzen, daß durch eine Einschränkung ibrcr 
Beweglichkeit der Bedarf des Gcldmnlanfs höchstens um 50 Millionen ver
mehrt werden könnte. Dabei bringen wir nicht nnr die Billete der Eom-
mcrzbank, sondern anch die lw partLur lautenden Billete der übrigen Ere« 
ditanstalten in Anschlag. Die Snmme der im Jahre 1659 nen ansge-
gebcnen Creditbillcte — 150 Millionen — wäre also hinreichend gewesen, 
um auf dem Geldmärkte den Ausfall an leicht beweglichem, verzinslichem 
Papier, wie eben die mi peirtour lautenden Billete. der verschiedenen Erc-
ditanstaltcn, zn ersetzen. Dabei ist niebt außer Acht zn lassen, daß ein 
solcher Ersatz überhaupt nnr ein zeitweiliges Bedürfnis; sein kann, welches 
nach Emittirnng des vollen Betrages der 5procentigcn Reichsbankbillctc 
wegfallen muß. Denn diese Bankbillcte werden in Verbindung mit 
den nen emittirtcn Trcsorscheincn und den neuen, :ni porlmir lautenden 
Actien der großen Eisenbabngesellschast, welche nächstens erscheinen sollen, 
eine so'gewaltige Snmme beweglicher zinstragender Papiere bilden, daß 

Bedeutung, Außerdem zeigt die Erfahrung der letzten drei Jahre, das, die l5inlaa.cn gerade 
durch den Ucbcrfluß an Geldzeichen wachsen; hiernach könnte jene Bemerkung eher für die 
entgegengesetzte Ansicht beweisen und man würde von der Vermehrung der Commerzbankbillele 
mit Wahrscheinlichkeit auf ein vorhandenes Ucbcrmaß von Crcditbilletcn schließen dürfen. 

http://l5inlaa.cn
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der Bedarf an unverzinslichen Geldzeichen gegen früher nothwendig wird 
sinken müssen. 

Die einzige stichhaltige Ursache, ans der das Bedürfniß nach Geld

zeichen seit 1850 vermehrt sein könnte, bleibt also die Entwicklung der 

Industrie und Geldwirthschaft in den letzten zehn Jahren. Nach der 

Erfahrung der vorhergehenden fünfnnddrcißigjährigen Periode nnd in 

Erwägnng der rascheren Vermehrung uud Verbesseruug der Communications-

mittcl in den letzten zehn Jahren, die, wie oben gezeigt, dnrch Beschleuni

gung der Umsätze anch ans Verminderung des Bedarfs an Geldzeichen hin

wirken mnßte, können wir unmöglich glauben, daß das Bedürfniß des 

Verkehrs gegenwärtig ein Plus von mehr als '/^ der vorhandenen Geld

zeichen in Anspruch nehmen sollte, mithin jetzt höchstens 60 Millionen mehr 

in Circnlation «halten werden können, als im Jahre 1850. 

Dagegen ist es keinem Zweifel nntcrworfen, daß das Gcldbedürfuiß 

steigen muß, sobald an Stelle der Frohnwirthschaft die Bewirtschaftung 

mit freien, gemiethetcn Arbeitern getreten sein wird. Nur muß man die 

Wichtigkeit dieses Umstandcs nicht überschätzen, denn das System der freien 

Arbeit wird immer nnr allmälig Platz greifen können, seine Durchführung 

also ciuc Reihe von Iahreu erfordern. Sodann kann aber anch nachher 

der ländliche Verkehr kanm bedeutende Geldsummen in Anspruch nehmen, 

da der Landwirth nnd die von ihm gemicthcten Arbeiter leicht dnrch Natnral-

leistuugcn nnd ganz besonders durch Compcnsation der Arbeitsmiethe gegen 

die Landmiethe mit einander liquidiren können. Man kann gegenwärtig 

ungefähr ciuc Million Bauernhöfe zählen, welche Frohndicnste leisten. Wenn 

man annehmen wollte, daß künftig in jedem Hofe an baarcm Gclde 3 Ndl. 

mehr vorräthig gehalten werdeu müßten, als bisher — was ziemlich reich

lich gerechnet ist — und daß der Gutsherr ebenso für jeden Arbeiter 

3 Rnbcl mehr als bisher in Cassa haben müßte, was nnfercr Meinung uach 

ebenfalls ein hoher Ansatz ist, so würde sich das ganze Mehrbcdürfniß der 

Baucrschaft auf 3 Millionen, das der Gutsherren aber auf 6 Millionen, 

zusammen also auf nicht mehr als 9 Millionen stellen. 

Endlich wollen wir in nnserm Anschlage auch noch der Vermehrung 

der Staatseinkünfte Rechnung tragen, in deren Folge sich in den Rcgie-

rungscassen größere Geldmassen als bisher anhäufen tonnen. Wir setzen 

dafür 10 Millionen an nnd erhalten hiernach als annähernde Ziffer des 

mnthmaßlichen Geldbedarfs: 
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Bedarf vor 10 Jahren 400 Millionen. 

Vermehrung dieses Bedarfs durch: 

1. Entwicklung der Volkswirtschaft in dieser Zeit . 00 „ 

2. Einführung des Systems der freien Arbeit . . 9 

3. Anhänsnng von Geld in den Kronseasscn . . . 10 „ 

total 479 Millionen. 

Gegenwärtig aber besitzen wir allein Crcditbillcte für 080 Millionen und 

selbst bei der uiedrigsten Echähnug des uoch in Eireulatiou befindlichen 

Metallgeldes werden wir annehmen müssen, das; in Nußland im Gauzeu 

uicht weniger als 700 Millionen Geldzeichen im Umlauf sind, also minder 

stens 220 Millionen mehr als nach Beendigung der Liquidation der Ercdit, 

austalten, nach Emittirung der ueueu füufproccntigeu Ncichsbautbillele und 

Acticu der großen Eiscubahngesellschaft nnd nach oollständiger Eiufübruug 

des Systems der freien Arbeit das Bedürfnis, des Verkehrs erfordern kann. 

So könneil wir denn keineswegs unt der Ansitt des Verfassers der 

Berliner Schrift übereinstimmen, dasi der Betrag der im Iabr 1858 im 

Ulnlanf befindlichen Crcditbillete — 044 Millionen - - den Bedarf des 

Geldvcrkehrs in Rußland nicht überstiegen babe nnd nnr eine qualitative, 

nicht aber eine quantitative Acndernng der Gesammtmasse der eireulircnden 

Wcrthzcichen wünschenswcrth wäre. Wir behaupten im Gegcntbeil, daß 

neben der qualitativen ganz besonders anch eine quantitative Veränderung 

der Masse der Geldzeichen entschieden geboten ist, nnd daß namentlich, ab

gesehen von der Einlösung eines Thciles innerer sircditbillcte gegen Metall

geld , anch der Totalbctrag derselben mindestens um 220 Millionen verrin

gert werden mnß, um die.-Wertbe des Eilberrnbelö nnd des Eredit- oder 

Püpierrubcls wieder mit einander ins Gleichgewicht setzen zu tonnen. 

Wäre nicht wirklich ein Uebmnaß an Geldzeichen vorhanden, woher 

sollte die über ganz Rußland verbreitete Thenrung kommen, bei der die 

Preissteigernng sich ans alle Gegenstände erstreckt nnd von 1 0 - 50 Proc. 

variirt, im Dnrchschnitt aber gewiß nicht unter 25 Proc. angenommen wer, 

den kann. Alle, die iu Nußlaud lebcu, wisscu recht gut, daß ihre Aus-

gaben in den letzten fünf Jahren eher um 30 als um 25 Proc. gestiegen siud. 

Wäre lein Uebermaß von Geldzeichen bei uus vorhanden, warum 

sollte deun nnser Metallgeld den Weg über die Grenzen Nußlands suchen? 

warum sollte uuser Ausfuhrhandel stocken? Wir werden doch nicht Grlmd-

gesetze der politischen Oekonomic, welche die Erfahrung in der ganzen Welt 
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bestätigt hat, verläugnen und im Ernste die Hemmung unserer Ausfuhr 
dem Umstände zuschreiben wollen, daß nnser Schutztarif nicht ganz dem 
Ideale unserer Monopolisten entspricht? Schutzzölle können überhaupt, in
dem sie die Kräfte des Landes von den natürlichen, Ausfuhrartikel produ-
cirendeu Gewerben abziehen, die Ansfnhr nnr vermindern und man darf 
nichts anderes von ihnen erwarten. Wi r laufen gegenwärtig im Anstände 
mehr ein, als wir dahin ausführen; das würde an nnd für sich noch nichts 
schaden. Aber diese Steigerung der Ansfnhr ist eine forcirte, keine natür
liche. Wir kaufen ohne Vorthcil nnd finden keinen Absatz für unsere Pro-
ducte. Wir leben luxuriöser, geben mehr aus und produciren weniger. 
Obwol die Ausfuhr abgenommen hat , haben wir doch keine Vorräthe, um 
möglicher plötzlicher Nachfrage zn genügen. I m gegenwärtigen Augenblicke 
könnten wir Massen von Weizen zn gnten Preisen anbringen; man würde 
nns 13 Rbl . für das Tschetwcrt geben. Aber wir müssen die Käufer ab
weisen , weil in nnscrn baltischen Häfen keine Weizenvorrathe sind und über
haupt die Erzeugung von Weizen, der znr Ausfuhr dieueu sollte, bei uns 
beschränkt nnd dagegen der Anban des Hafers znm Verbranch im eigenen 
Lande, wo er sich der herrschenden Thenrung fügen mnß, vergrößert wor
den ist. 

Wer könnte unter solchen Umständen behanpten wollen, es wäre im 
gegenwärtigen Augenblicke möglich, die Einlösung der Creditbillete gegen 
klingende Münze freizugeben, ohne daß diese sofort über die Grenze 
gehen würde? Selbst die verblendetsten Protectionisten werden das nicht 
wagen. Läge aber die Schnld wirklich an dem Tarife uud nicht in dem 
Geldsysteme selbst, so müßte der Abfluß des Metalls doch ein gewisses Maß 
einhalten nnd nach Deckung der Bilanz anfhören. 

Alle Symptome des Uebermaßes an Geldzeichen scheinen nns so deut
lich hervorzutreten, daß es unmöglich ist, die Thatsache im Ernst zn be
zweifeln, und wenn Rußland, dem Nathc des Berliner Fincmzmanncs fol
gend , eine Metallanleihe von 200 Millionen Nnbel im Anslande contra-
hiren uud darauf die Einwechslung seiner Creditbillete beginnen wollte, 
so läßt sich mit Gewißheit voranssagen, daß beinahe diese ganze kolossale 
Snmmc sofort wieder ins Anstand zurückströmen und die gewaltigsten Er
schütterungen in unscrm Aussuhrhandel und auf uuserm Geldmarkte hervor
rufen würde. 

Was ist denn aber nun am Ende zu thun? fragt der Leser und wir, 
gestützt auf die unwandelbaren Gesetze der Wissenschaft, antworten: man, 
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muß au der Wiederherstellung unserer Geldbasis arbeiten. Diese kann er

reicht werden: 

1. , dnrch eine starke in- nnd eine weniger bedeutende ansländiscbe 

Anleihe; 

2., durch Finrnng des ssonrscs der Ercditbilletc für das Inland nach 

dem Durchschnitte der Wechselkurse für das Ausland während der letzten 

vier Jahre. Klingende Münze gegen Ercditbillctc bis zum vollen Nenn» 

werthe, der letztern herzugeben, ist unmöglich. Alles, was verlangt werden 

kann, beschränkt sich daranf, daß an verschiedenen Punkten Rußlands Gold 

verkaust wird zu Preisen, die im Vcrlmltniß unt dein infolge der inländische 

Anleihe höher oder niedriger zn stellen waren. I n Wechselbeziehung zn 

dem Preise des Goldes müßte auch der Disconto der Kommerzbank stebeu. 

Die Prciscrniedrigung des Goldes kann aber ohne gewaltige Erschütterung 

aller Waarcnprcisc schwerlich unter 10 Proe. sinken, wie wir weiter nnleu 

sehen werden. 

Der Preis des Goldes bleibt bei uus gegenwärtig weit unter seinem 

wahren Werthe, nnd eben darnm ist es vortbeilbaft, dasselbe ausyifnbren. 

I m Verhältniß der Preissteigerung aller übrigcu Waaren kauu der lmlbe 

Goldimperial unmöglich nur 5 Nbl. 15 Kov. gelten, uud wenn er ;n die

sem Preise verkauft wird, so entsteht daraus für uusere Einfnbr Vorlbeil, 

und Schaden für nnfcre Ausfuhr. Das zu diefcm Preise eingekanftc Gold-

stück geht mit großem Vortheil ins Ausland, nnd darum darf man sich 

nicht wuudern, daß im Laufe des Sommers allein ans dem Petersburger 

Hafen für 20 Millionen russisches Gold ausgeführt worden. Dieses Ver-

hältniß wird fortdauern, so lange man bei uns durch künstliche Mittel zur 

Erhaltung des Wechselkurses den Preis des Goldes bcrabdrückt. Nur der 

Geldmarkt selbst kauu den Preis des Goldes ermäßigen, unr der Geld-

marlt kauu deu Wechselkurs verbessern. I n diese Verbältnissc darf mau 

sich nicht einmischen, ohne befürchten zu müssen, nnserc liiusubr zu beein

trächtigen. Alles was gethau werden kann, beschränkt sich auf Verminde

rung der Masse der Crcditbillctc, im Verhältniß damit wird auch das Gold 

vou selbst wolfeiler uud der Wechselkurs (ohuc Auweuduug künstlicher 

Mittel) günstiger für uus werden. 

Welchen vernünftigen Zweck kann, vom ökonomische« Standpunkt be

trachtet, die Einwechslung der Creditbillete gegen Metallgeld haben? 

Offenbar wird doch dadnrch der innere Verkehr mit der ihm unentbehrlichen 

klingenden Münze versorgt werden sollen. Wird aber dieser Zweck erreicht 
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werden können, wenn die Einwechslung zn solchen Preisen geschieht, daß 
das Gold gar nicht znm Umlanf im Lande kommen kann, sondern sofort 
über die Grenze wandern muß ? Kann man vom ökonomischen Standpunkte 
aus Einwechsluug zu solchcu Preiscu wünschen, sobald die notwendige 
Folge davon Stockung unseres Ausfuhrhaudels sein müßte? Die Einwechs
lung gegen Metall zn wolfeilen Preisen kann nie den beabsichtigten Zweck 
erreichen, zumal wenu etwa uachher die eingewechselten Creditbillete wieder 
in Circulation gebracht würden. Dann entstände nnr das, was in der 
Logik ein cireuIuL vilioäus genannt wird. 

Wi l l man dagegen die Einlösung der Creditbillete vom rechtlichen 
Standpunkte aus als Erfüllung einer übernommenen Verbindlichkeit be
trachten, so muß wol behauptet werdeu, daß die Zeit für eiue solche Ein
lösung nnwiederbringlich dahin ist. Wer 1855 ein Capital von z. B. 
10,000 Rbl . S . besaß, konnte dafür damals allerdings einen Besitz erwer
ben, welcher jetzt nicht weniger als 13,000—14,000 Nbl. werth sein würde. 
Hat er das versäumt, hat er vorgezogen, sein Geld aufzubewahren, so hat 
er freilich einen Theil seines Vermögens eingebüßt. Aber diese Einbuße 
ist schon 1656 uud 1857 erlitten worden, uud eö ist gegenwärtig ebenso 
unmöglich, solche Lente ausfindig zumachen, als sie zn entschädigen. Denn 
seit jener Zeit ist ja ihr Geld tausendmal von Hand zu Haud gegangen, 
und was haben die gegenwärtigen Besitzer desselben wol für ein Recht, einen 
Znwachs von 20 — 30 Proc. ihres Vermögens zn beanspruchen? Diese 
werden ohne dies schon im großen Vortheil sein, sobald der allgemeinen 
Theurung nnr in etwas gesteuert wird. I m Augenblicke gilt nnser Credit-
rubcl uicht mehr als 70 — 75 Kopeken an wirklichem, überall gangbarem 
Gelde nnd hat auch beim Ankauf von Waaren aller Art in Rußland im 
Vergleich zu dem Creditrubel des Jahres 1654 keinen höhern Werth. 
Könnte man den Werth des Creditrubels factisch auf 90 Kop. bringen, 
d. h. auf de» Betrag, den er im Wechselkurse der letzten vier Jahre durch
schnittlich repräsentirt hat, so würden die gegenwärtigen Geldinhaber 15— 
20 Proc. gewinnen, ohne daß aus der andern Seite ein solcher Preis 
unseres Creditrnbels Verwirrung im auswärtigen Handel veranlassen würde, 
da dieser sich schon im Lanfe voller vier Jahre daran gewöhnt hat, unge
fähr 10 Proc. aus deu Wechselkurs zu verlieren. 

I n rechtlicher Beziehung wäre eine Erhöhung des Werthes des Credit
rnbels bis zn seinem vollen Nennwerthe in klingender Münze sogar unbillig. 
Davon können wir uus beispielsweise bei jedem beliebigen Handelsvertrage 
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überzeugen. Setzen wi r , ein Kaufmann habe Waarcn eingekauft und zu 
hohen Preisen, wie sie die jetzigem Folge des Uebermaßcs von Geldzeichen 
herrschende Thcuruug bcdiugt, bezahlt. Nuu aber stcigcu die Geldzeichen 
im Wcrthe nnd vcrhältnißmäßig sinken die Preise aller Gegenstände; folg
lich wird anch er nnn für sciue Maare weuigcr Geld löseu, als er bezahlt 
hat. Wie wird er unn sciucu Zahlnngsvcrbindlichkeitcn nachkommen? Kann 
es billig genannt werden, ihn ohne seine Schuld iu eiue Lage, zu vcrsetzeu, 
die ihu zur Insolvenz führt? Uebcrmaß von Geld führt überall nnd immer 
zu reiu zufälligem, uicht iu der Billigkeit begründetem Bcsitzwechscl. Wenn 
aber dieser bereits vor sich gegangen ist, so lehrt die gesuude Logik, daß 
eiu neuer, ebeu so zufälliger Besitzweebsel nicht die Billigkeit wiederherstellen, 
sondern nur eiue, ucue Reihe von Bereichcruugcn nnd Vcrarmungeu, die 
eben so wenig auf Billigkeit begründet sein werden, hervorrufen kann. Darnm 
darf man schon ano Billigkeitsrückstchtcu uusere Geldfrage nicht vom Stand
punkte des strengen Rechts betrachten. Unser Ereditrubcl ist uuu eiumal 
in seinem Werthe gesunken, und diese Eutwerthung tritt in einigen ökono
mischen Erscheinungen vollständig, in andern nur theilwcise hervor. Voll
ständig tritt sie, hervor in der allgemeinen Theurung, tbcilweisc im Wechsel
kurse, hat aber in beiden Formen ihren Einstnß ans die Vermögenöver-
hältnisse der Bewohner des Reichs ansgeübt. Darum fordert die Bi l l ig
keit, daß alles Vermögen mit dem geringeren Schaden, nämlich dem, wel
chen der Wechselkurs verursacht, abkommen köuuc. Weiter fordert die 
Billigkeit nichts nnd kann weiter nichts fordern. Alles Andere würde nur 
zn nenem Besitzwechsel führen, welcher ebensowenig in der Billigkeit be
gründet sein würde, als der frühere, der in Folge des Uebermaßcs von 
Geldzeichen sich bereits vollendet hat nnd jetzt nicht mehr zu repariren ist. 

Die Erfahrung, welche Rußland au sciucn Assigncttioncn gemacht hat, 
ist im höchsten Grade belehrend. Dieses Schwanken der Valuta, welches 
bis zum Jahre 1839 dauerte, die ganze Litanei unt dem Agio auf klin
gende Münze und dem Agio auf Assignatiouen zeigen uns bis zur Evidenz, 
was wir vor allem Audern zu vermeiden haben. Nichts ist so gefährlich, 
als die Gewöhnnug des Publicums an eine fingirte Valuta, denn sie geht 
nur zn leicht in die Gewohnheit über, mit Eingehuug uud Erfüllung von 
Verpflichtungen ein Glücksspiel zu treiben. Der Assignatiousrubel, welcher 
für den Metallrubel eintrat, mußte selbst wieder dem gangbaren oder sog. 
Coursrubel weichen, gegen den allmälig alles andere Geld, Si lber, Kupfer 
nnd selbst Assignatiouen, ja auch die ausländische Münze im Preise stieg. 
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Unser Geldmarkt steht gegenwärtig am Scheidewege zn ähnlichen Wir
ren, nnr gesellt sis) den übrigen Schwierigkeiten noch die ganz neue 
hinzu, daß auf dem Weltmarkte der Preis des Goldes im Ver lMniß zum 
Silber eine merkliche Veränderung erleidet, die z. B . in Frankreich schon 
dazn geführt hat, daß das Silber rasch aus dem Verkehre schwindet. 
Französische Fünffrankcnstücke, verdrängt durch das wolfeil werdende Gold, 
suchen Zuflncht in Nnßlaud, nnd hier werden ungeachtet des Mangels an 
klingender Münze Geschäfte ans französische Fünffrankenstncke, die ihren Bör
senpreis haben, abgeschlossen. Unser Silberrubel smoneta), dessen Werth 
nicht von den Schwankungen des Goldpreises ans dem Weltmärkte ab
hängt, köunte uns einen wichtigen Dienst dadurch leisten, daß er unsere 
feste, nnveränderliche Geldbasis wurde. Dazu muß er aber der wirkliche 
Werthmesser sowol für die Creditbillete als auch für das Gold d. h. also 
die einzige Valnta werden. Auf diese Art tauu unser Geldsystem voll
ständig wiederhergestellt nnd ans unerschütterlichen Gruudlageu befestigt, 
unser Credit aber sogar von den Schwankungen nnabhäugig gemacht wer
den, denen der Welt-Geldmarkt durch die Veränderlichkeit der Goldpreise 
ausgesetzt ist. ,̂  

Wi r haben schon die Meinung ausgesprochen, daß znr Errichtung von 
Landbanken nnd überhaupt zum gedeihlichen Fortgange aller Creditoperationen 
die Freiheit nöthig wäre, Geschäfte nnd Verbindlichkeiten nach Belieben 
auf jede Art uuseres Geldes — Silberrubel, Gold oder Creditbillcte — 
abschließe« zu dürfen, wobei Verträge ohne nähere Bezeichnung der beson
deren Geldsorte nach wie vor als auf Creditrubel lauteud gelteu könnten. 
Diese scheinbar geringfügige Modification könnte zur Aufrechtcrhaltuug des 
Silberrubcls als Geldbasis mitwirken und zugleich dem Privatcredite, ins
besondere dem Grnndcredite, an dessen Organisation man jetzt überall in 
Rußland deuten muß, gesetzliche Wege öffnen. 

Uebrigens würde eine solche Modification sich nnr ans neu abzu-
schließeude Verträge beziehen, uicht aber rückwirkende Kraft auf schon 
bestehende haben und alle ans solchen erworbenen Rechte uicht beeinträch
tigen können. Was diese letzteren betrifft, so haben wir bereits zu zeigen 
versucht, daß Alles, was billigerweise gewünscht werden kann, sich darauf 
beschränken muß, dem Creditrubel auch für Nußland d ie Geltung zu er-
thcilen-, deren er bis jetzt nach dem Wechselcourse im Auslände theilhaft 
gewesen. Nur darf hiedel uicht der Werth des Silberrubels gegen den 
Creditrubel erhöht werden, also nicht etwa der Silberrubel für 1 Rbl. 
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10 Kop. Papiergeld gehen, sondern es mnß umgekehrt der Wcrth des 

Creditrnbels verhältnismäßig herabgesetzt werden. 

Auf diesem Wege, den wir uns begnügen in wenigen Worten änge, 

deutet zu haben, würde der Betrag der uun einmal uöthig gewordenen 

Anleihe bedenkend vermindert und wir der Notwendigkeit übcrlwbcu werden, 

uusern Creditorcn, einheimischen wie ausländischen, die außergewöhnlichen 

Vorthcilc zuzugesteheu, ans welche der Verfasser der Berliner Schrift hin, 

gedeutet hat. Bei Wiederherstellung unseres Gcldsvstems sind — vom 

russischen, uicht vom Berliner Standpunkte ans — mannigfache bei der 

Sache beteiligte Interessen nicht ans dem Änge zu lassen. Man darf 

die Schuldner nicht übersehen, denen es unmöglich sein würde, ihre Ber-

pstichtungeu einzuhalten, wenn der Creditrubel wirklich gleiche» Werth mit 

dem Silbcrrubel haben sollte. Sie haben, wie wir gesehen, wolfeilcrcs 

Geld, also einen geringeren Werth als Darlehn erhalten, vielleicht um 

dafür einen Grundbesitz zu erwerben, und denselben zu dem iu Folge der 

allgemeinen Thcnruug erhöhten Preise angekauft. Der für eine geliehene 

Smnme von 10,000 Nbl. erworbene Besitz ist aber uicht mehr als 7500 Rbl. 

iu Silber werth; wie soll es ihnen nuu möglich sein, die contrahirte Schnld 

in Silber zn bezahlen? Man darf ebensowenig die Actiengescllschaftcn ver

gessen, bei denen noch nicht die volle Einzahlung geleistet worden ist. 

Solche Gesellschaften würden durch eine innlandische oder auswärtige Anleihe, 

wenn bei derselben dem Credite übermäßige Vortheilc gewahrt würden, iu 

eiuc äußerst schwierige Lage gerathen. Denn die Preise aller Papiere 

würden unter dem Einstuße einer solche» Anleihe sinken, die Besitzer der 

bezahlten Actien große Verluste erleiden nnd die rückständigen Emzahlungcn 

gar nicht bcizutreibeu sein. Endlich würde allen, die mit dem Staate 

Lieferuugsverträge abgeschlossen haben, besonders aber den Branntweins, 

Pächtern ein Bankerott drohen — ein Umstand ans den schon im Jahre 

181 l Karamsin in einem die Frage wegen Herstellung des Eonrscs der 

damaligen Asstgnationcn behandelnden Memoire hingewiesen hat. 

Wir haben oben ausgeführt, warum uus eine Vermindernug der im 

Umlauf befindlichen Crcditbilletc um deu Betrag vou wenigstens 220 Mil l io, 

nen Nnbel unerläßlich erscheint. Diese Summe würde durch das von uns 

vorgeschlagene Mittel um 10 Pruccnt des Gesammtbetrages von 660 

Millionen verringert werden, es blieben also ans dem Wege der Anleihe 

nur noch 150 Millionen zn beschaffen. Dazu würde eine Anleihe im I n -

lande von 100 Millionen nnd eine im Auslande voll 50 Millionen aus-
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reichen, und solche Anleihen könnten zu Stande gebracht werden, ohne daß den 
Darleihern ein übermäßiger Vortheil geboten oder ein allzu großes Sinken der 
übrigen, an unserer Börse circulirenden Papiere befürchtet zu werden brauchte. 

Wir erlauben uns zum Schluß noch eine Bemerkung auszusprechen. 
Viele sind der (wenn wir nicht irren, im „Bolen für das Industriewesen" 
— Westnik Promüschlennosti— besonders nachdrücklich empfohlenen) Ansicht, 
daß für eine inländische Anleihe die Reichsschatzbillete oder Tresorscheine 
die bequemste Form sein würden. Anch wir wollen nicht läuguen, daß 
eiu Papier, au welches das Publicum bereits gewöhnt ist, zu eiuem solchen 
Zwecke geeigneter erscheint, als ein neues, ihm fremdes, und daß die Tre
sorscheine bei uns stets beliebt gewesen sind und willige Abnahme gefunden 
haben. Auf der andern Seite ist aber zu bedenken, daß durch die Ver
pflichtung des Staats, Tresorschcine bei allen Cassen als Zahlung anzu
nehmen, sobald nur keine Herausgabe auf dieselben nöthig ist — die Sicher
heit aufhört, daß die durch Ausgabe von Tresorscheinen angelichene Summe 
auch wirklich eiue Termiuschuld bleibt; daß also Tresorscheine eigentlich 
ebenso zu der Classe der willkürlich rückforderbaren Schulden zu rechnen 
sind, wie die Einlagen, von denen sich unsere Creditanstalten gegenwärtig 
mit so bedeutenden Opfern zn befreien gesucht habeu. Uebrigens glaubeu 
wir, daß, so lange der Ueberfluß an Geldzeichen bei nns fühlbar bleibt, 
auch ohne diese besondere Verpflichtung des Staats eine Ansgabe von 
Trcsorschcincn mit gntem Erfolge vorgenommen werden kann. Auch finden 
wir, daß, wenn Schulden gemacht werden müsseu, ein achtjähriger Zahlungs
termin jedem längeren vorzuziehen ist, weil die Nachwelt dabei weniger belastet 
wird, deren Interessen Mora l und Vaterlandsliebe zu berücksichtigen gebieten. 

Wir sind also zu folgeudeu Sätzen gekommen: 
1) Wir bedürfen vor allem Andern Wiederherstellung einer festen Geldbasts. 
2) Am geeignetsten zu einer solchen erscheint nnser Silberrubel, (Monöta). 
3) Der Credit im Allgemeinen, nnd ganz besonders der Grnndcredit 

bedarf der Freiheit, Verträge auf Silberrubel abzuschließen. 
4) Das Wcrthverhältniß des Credit- oder Papierrubels zum Silberrubel 

muß nach dem Durchschnitt der Wcchselcourse während der vier letzten 
Jahre normirt werden. 

5) Zur Negulirung unserer Geldverhältnisse bedürfen wir keiner aus
wärtigen Anleihe vou 200 Millionen, fondern es ist 

6) dieses Ziel durch eine auswärtige Anleihe von nicht mehr als 50 M i l l , und 
durch verschiedene inläudische Anleihen von gegen 100 M i l l , zu erreichen, 

Bltsch. Msschrst. 2. Jahrg. Bd. 1.. Hst. l . p - ^ ^g-. .^.^.^.«. . ^ ^ - ^ » 
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Es versteht sich jedoch von selbst, daß wir diese letzten Ziffern nicht 
für fest bestimmt nnd unveränderlich ausgeben. Das nöthige Mast der 
Anleihen kann nnr dnrch den Gang des Handels mit klingender Münze 
bestimmt werden nnd als Zeichen der Wiederherstellung des NormalMandcs 
ans unserm Markte wird der Beginn der Metalleinfnbr ans dem Anstände 
zu gelten haben. So lange kein baares Geld nach Rußland eingeführt 
w i rd , ist die Krisis nicht beendet nnd bis dabiu kanu auch der Betrag 
unseres Ausfuhrhandels sich nicht günstiger stellen. Wcilnend dieser Zeit 
mnß mau sich freilich vor möglichem Geldmangel nicht fchcnen, der aber 
keinen Maugel an Geldzeichen, sondern Maugel an Kapitalien beurkunden 
wird, gegen deil es eben tein anderes Mi t te l giebc, als vermehrte Spar-
famkeit und erhöhte Prodnction. Ohne gewisse (Erschütterungen kann nalür 
lich eine, Krisis, wie die, gegenwärtige, nicht Überstauden werden, aber 
zwischen heilsamer und schädlicher Erschütterung bestebt der Unterschied, daß 
die erste zn größerer Sparsamkeit nnd erböbter Prodnction fnbrt. Jede 
heilsame Krisis vermindert die (Konsumtion nnd die Berschwendnngssncht, 
jede bösartige, aber die, Prodnction nnd die Sparsamkeit. 

Wir knüpfen an diesen Artikel nachstehende Betrachtungen: 

Daß die ans der großen Emission von Reichscreditbilleten in den 
Jahren 1854—1856 hervorgegangenen Verbältnisse, nnsere, Geldwesens 
eine Znrechistellung erheischen, wird überall erkannt, wo man dieser wich
tigsten unserer Zeitfragen eine ernste, und eingebende Betrachtung Anwendet. 

Wie in seiner früheren Darstellnng über „die russische Staatsschuld" 
(S . Baltische Monatsschrift Octobcr 1859) dringt der Verfasser ancb bier 
mit allem Rechte ans die Wiedereinführung eines festen, anf metallischer 
Grundlage beruheudcu Gcldwerthes, als der nnerläßlicken Vorbedingung 
für eine befriedigende Gestaltung aller volkswirtbschafllicheu Verhältnisse. 
Er empfiehlt, nm dieses Ziel zn erreichen, eine Anleibe von etwa l 00 M i l l , 
im Inlandc nnd 50 Millionen im Anstände, znr Einziebnng eines Ttwils 
der circnlircndcn Reichscreditbillcte, bei Fiz-irnng dieser Wertbzcichen auf 
einen Cours von 90 Proeent nnd der Jedermann freistcbcndcn Berechtigung, 
Geschäfte nnd Verbindlichtcitelt.'aller Art, entweder in Rubel Silber, Rnbel 
Gold oder Rnbel Papier (Ereditrnbel) abzuschließen. 

Der Ansicht des Herrn Verfassers, daß die vorhandene Menge der 
Reichscreditbillcte für die Bedürfnisse des Verkehrs viel zu groß sei, müssen 
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wir aus deu angeführten Gründen und um so entschiedener beitreten, als 
sich noch keinerlei Aussichten dafür ergeben, daß wir mit der ans jenem 
Ucbermaß hervorgegangenen Preissteigerung aller Gegenstände schon am 
Ende angelangt sind. Man hat in letzter Zeit zwar häufig aussprechen 
hören, daß des Geldes doch nicht zuviel sein könne, weil sich thatsächlich 
ein G e l d m a n g e l herausstellt; diese Erscheinung hat aber einen andern 
Grnnd. Es versteht sich von selbst, daß an den Mittelpunkten des großen 
Geschäftslebcns die Geldquelle jetzt nicht so reichlich fließen kann als zu 
der Zeit, wo jährlich für hundert und mehr Millionen Rubel neue Geld
zeichen in Umlauf gesetzt wurden; denn diese Emissionen haben glücklicher
weise aufgehört und das viele Geld hat sich allmälig über das ganze weite 
Reich vertheilt. Ueberhanpt sindrt je nach den Conjnncturen des Handels 
nnd der volkswirtschaftlichen Thätigkeit allerorten ein beständiges Ab- und 
Znströmen des Geldes statt, das sich aber nnter normalen Verhältnissen, 
schon durch die Variationen des Discontos immer wieder von selbst aus
gleicht. Andauernder nnd drückender Geldmangel deutet darum immer 
auf eine Unzulänglichkeit der Kapitalien und des Credits hin. Was die 
gegenwärtige Lage unseres Geldmarktes betrifft, so kann dieselbe auch uur 
daraus erklärt werden, daß der Credit in seiner Befähigung Capitalien 
herauznziehen nnd zu mobilisiren, hinter den gesteigerten Anforderungen 
der Gegenwart zurückgeblieben ist; der Credit hat nicht mit den Unter
nehmungen gleichen Schritt gehalten. Die Erfahrung anderer Länder und 
Zeiteil lehrt denn anch, daß ein Geldmangel jedem Ezccsse des Unterneh
mungsgeistes folgen mnß, sogar wenn dieser, was gewöhnlich der Fall ist, 
dnrch einen Geldübcrstuß angeregt wurde. Geldmangel ist Creditmangel. 
Der Höhevnntt des Geldmangels ist der absolute Mißcredit, wo Jeder 
aus seinem Koffer sitzen bleibt, ans Fnrcht das Seinige zn verlieren, oder 
nm zur Erfüllnng eigener Verbindlichkeiten anf alle Fälle gerüstet zu fein. 
Das Geld ist da, nur sein Umlauf ist gehemmt. Die Krisis verläuft iu 
dem Maße, als das Vertrauen wiederkehrt, der Credit die Capitalien 
heranzieht nnd das Geld wieder in Fluß bringt. Daß übrigens Capital 
nnd Geld etwas Verschiedenes ist, nnd daß die Capitalkraft eines Landes 
nicht dnrch die bloße Emission von Umlanfsmitteln erhöht werden kann, 
bedarf ebensowenig einer weitern Ansfnhrnng als daß der Credit, in Er
mangelung einer festen Geldbasts, sich weder entwickeln noch befestigen kann, 
sondern vielmehr Rückschritte machen muß. 

Eine andere Frage ist es, ob der Verfasser in seiner Abschätzung der 
3 " 
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für unsere gegenwärtige Verkehrsstnfc erforderlichen Geldmenge nicht eine 

zu niedrige Ziffer gegriffen bat. Es scheint nämlich, als ob bei seiner ssal, 

culation nicht hätte unberücksichtigt bleiben dürfen, daß die in den letzten 

Jahren bewirkte Preiserhöhung aller in Umsatz kommenden nnd mit Geld 

zn bezahlenden Gegenstände an nnd für sich eine namhafte Vcrmcbrnng 

der im großen nnd kleinen Handel, wie in Unternehmungen aller Art ronliren-

den Geldgnantität znr Folge gehabt haben muft. Mag man ancb mit Recht 

annehmen, daß die vorgeschlagene Reform des Geldwesens der 3Kcurnng 

Einhalt thun würde, so kann doch ein Zurückgehen aller Preise ans den 

Stand vor 185N nicht anticipirt werden. Wenn man aber hiernach zn 

einer höhcrn Schätzung des erforderlichen Umlausgnantums geneigt wäre, 

fo liegt darin andererseits eine Anerkennung der löblichen Vorsicht, womit 

der Verfasser bei Aufstellnng seines Projects zn Werke gegangen ist. Wenn 

das Bcdürfniß von Zahlmittcln in der That größer sein sollte, so würden 

nicht nnr die, vorgeschlagenen Operationen dadnrch wesentlich erleichtert, 

sondern auch der Endzweck derselben nm so sicherer und vollständiger erreicht 

werden. Immer aber liegt hierin eine dringende Mabnung, bei Einhebung 

eines mnthmasilichen Znviels von Neichscreditbilleten mit anßerster Umsicht 

nnd jedenfalls nur allmälig, also in längeren Pansen vorzugeben, nm die 

Wirkung auf den allgemeiueu Gang des Handels und des Kredits mit 

Sicherheit wahrnehmen unk den verderblichen Erschüttcrnngcn vorbeugen 

zu können, welche eine solche Maßnahme leicht im Gefolge baben kann. 

Die Propositiou, deu Wertb der Reichsereditbilletc dergestalt fcstzn, 

stellen, daß 100 Rnbel derselben gleich 90 silbernen Rubeln sein solle», 

wird voraussichtlich viel Widerspruch erwecke», hat aber dessen nngcachtet 

doch ihre unabweisbare Begründung. Mau darf nicht aus dem Änge ver» 

liercn, daß der Schaden, welcher bier in Zablen zum Vorschein kouimcn 

würde, ja sogar ein noch viel größerer, längst schon in der Wirklichkeit 

vorhanden ist und bewnßt oder nnbcwnßt von Jedermann getragen wird, 

welcher Zahlungen in Reichöcrcditbillcten empfängt. Wo einmal ein obli-

gatorischcs Papiergeld eingeführt ist, mnß man sich in dessen Konsequenzen 

ergeben, und das Aenßerste was man vernünftigerweise von der Gegenwart 

verlangen kann, ist daß sie mit möglichster Berücksichtignng aller Betbciiigtcn 

um der allgemeinen Wohlfahrt willen, den weitern Fortschritten des Uebcls 

baldigst ein Ziel setze. O.hnc Alles unterschreiben zn wollen, was der 

Verfasser zur Rechtfertignng der Maßregel anführt, müssen wir dock unbe

denklich zugeben, daß eine zum Heil führende, wenn auch noch so schmerz-
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liche Operation dem bleibenden Siechthume vorzuziehen ist. Wie die vor
geschlagene feste Werthrelation des Creditrnbels znm Silberrubel auch 
feruerhin und für alle Fälle anfrcchtznhalten sei, wird nicht angegeben; 
das einzige zuverlässige Mit tel dazu wäre, eine allezeit dargebotene Gelegen
heit, die eine Gcldsorte gegen die andere znm fixirten Conrse umzuwechseln.. 

Durch die allgemeine Berechtigung, Geschäfte uud Verbindlichkeiten 
jeder Art in metallischem Gelde abzuschließen, wird die feste Gcldbasis 
wiedergewonnen. Von diesem Augenblicke an ist den Cavitalien die Aus
sicht ans eine gesicherte Anlage eröffnet, dem Credit die Möglichkeit einer 
zeitgemäßen Entwicklung geboten und die Circnlation der klingenden Münze 
wiederum augebahnt. 

Dagegen können wir der Meinnng des Verfassers, daß in gegen
wärtiger Zeit noch der S i l b e r r u b e l für Nußlaud die geeignetste Geld-
basts sei, nicht ohne Weiteres beistimmen. Es scheint vielmehr, daß wenn 
irgendwo Motive znr Einführung der Goldwährung vorhanden sind, es 
hier in einem großen am Weltverkehr betheiligten Staate der Fall sein 
müsse, welcher selbst ein bedeutender Goldprodneent ist. Jedenfalls verdient 
die Frage, ein besonderes, gründliches nnd vornrtheilfreies Stndinm, denn 
sie drängt sich bei einer bevorstehenden Reorganisation nnsers Geldwesens 
unwillkürlich in den Vordergrund. Von allen Eventualitäten die schlimmste 
ist freilich das System einer zweifachen Währnng, Gold nud Silber, mit 
gesetzlich bestimmter Relation, wo dann je nach den factischen Werthschwan-
kuugen dieser Metalle entweder die eine oder die andere Münze eine Ten
denz znr Answandernng offenbaren muß. Für die Verlegenheiten, welche 
hieraus auch für die Wechsclcassen entspringen können, geben die neuesten 
Erfahrungen der Bank von Frankreich ein redendes Zeugniß*). 

' ) Das! die Etaatö-Negierung mit den ül diesem Artikel dargelegten Grundsähen ein
verstanden und dieselben zur Basis ihrer Operationen nehmen zu wollen scheint, ergicbt sich 
aus dem Allerhöchsten Befehle vom 16. Deccmber u. I . über die Emission von Ncichsbank-
billeten bis zum Betrage von lOll Mill ionen Rubel. Als Zweck dieser Emission wird aus
drücklich die Einziehung der Reichscreditbillete angegeben, welche spätestens nach einem Jahre 
nach Maßgabe der Emission dcr Reichsbankbillctc, vernichtet werden sollen. Vun besonderer 
Bedeutung ist die Bestimmung, dasi die Renten der Rcichobankbillete, welche 4°/o betragen, in 
klingender Münze gezahlt werden und dasi auch die Rückzahlung des Eavitals in liaarem Gelde 
erfolgen soll Die Tilgung geschieht durchs Loos im Xaufe von 41 Jahren und werden die 
Neichöbankbillete gleich den Reichöschchbillctcn von Seiten der Krone in Zahlung angenommen. 
Die durch diese Operation möglich gewordene Einziehung und Vernichtung eines Theiles der 
Reichscreditbillete ist freilich nur ein erster Schri t t ; eS darf indessen erwartet werden, daß das 
Finanzministerium nicht hierbei stehen bleiben, sondern auf dem betretenen Wege fortfahren 
werde, welcher allein geeignet ist, die großen Verlegenheiten unseres Geldmarktes allmcilig 
zu beseitigen. D. Red. 
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Entwicklung. 

3 ö o die Verfassung eines Landes nicht nach aphoristischen TKcoricen con» 
struirt, sondern ans historischem Boden erwachsen ist, wird sie den Iuristeu 
wie den Historiker dazu treiben, sich Rechenschaft über die lvncstebung nnd 
Entwicklung de r Institute zu geben, die den Rccbtbkörper seines Vater
landes bilden. Die Bcautwortuug der Frage: „Wie war die Vergangen, 
heit, daß aus ihr die Gestaltung der Gegenwart rcsultiren mußte?", ist 
nicht nnr ein Hauptziel der historischen Forschung nbcrbaupt, sondern auch 
der beste Weg zum Verstäudniß der Rechtslage der Gegenwart, ^ o l l das 
Stndium der Inr isprndcn; nicht im Erlernen eines Gewebes von Gcschen 
nnd Vcrordnnngcu bestehen, sondern die Wissenschaft vom Nechtsbcwnßt-
sein der menschlichen Gesellschaft sein, so mns; co im lebendigen Znsanl« 
meuhcmge mit der Geschichte der Menschheit d. b. historisch betrieben werden. 

Die Verfassung der baltischen Provinzen l^iv-, Est» und Kurland) ist 
eine ans historischem Boden erwachsene. „ I n wenigen Ländern dürfte -
wie ein neuerer livländischcr Jurist sagt — „zur Äegrüudnng der gegen
wärtigen Verhältnisse ein historisches Zurückgehen auf die frühesten Zeiten 
so nothwcndig sein, als in den Ostsecprovinzen." Unsere Provin^ialver-
fafsnng trägt Merkmale aus jeder Periode ibrer Vergangenheit an sich nud 
bietet schon dadurch ein Interesse, daß sie Institute enthält, die im west, 
liehen Europa, aus dem sie stammen, znm größten Theile untergegangen sind. 
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Vci Betrachtung der Einrichtnngen, die den Rechtskörper unserer hei-
mathlichcn Provinz bilden, erscheint als eine der wichtigsten der l i v l ä n 
dische L a n d t a g . Spielt er gleich nicht mehr d i e Rolle, die ihn in der 
Vergangenheit znm Träger nnd Mittelpunkt alles öffentlichen Lebens machte, 
so ist er doch auch jetzt noch von Bedcutnng für Adel und Vauerfchaft Liv-
lands und es kann seine Bedeutung nur erhöhen, daß er anch das Organ der 
Bedürfnisse und Wünsche des Landes am Throuc des Monarchen gewesen ist. 
Der Landtag in Livland wird für die historische Betrachtung von größerem 
Interesse sein als der einer der Schwester-Provinzen, denn er ist der äl
teste, der ursprüngliche, nnd die übrigen Landtage sind erst entstanden, als 
die Blüthezeit Livlands nnd seiner Landtage vorüber war. I n seiner 
Geschichte spiegelt sich die des ganzen Landes, seitdem es von den deutscheu 
Eroberern, die iu der Mitte des 12. Jahrhunderts an seiner Küste lande
ten, znm östlichsten Vorposten germanischen Lebens gemacht worden war. 
I n der Unabhängigkeits-Periode ist der Landtag die befriedete Stät te, auf 
der sich die Landesherren, sollst durch Sonderinteressen entzweit, zu gemein
schaft l ich em Handeln begegneten, der Ausgaugspunkt, von dem ans allein 
eine Central-Regiernng wenigstens zeitweilig ihre TlMgkci t entfalten konnte. 
Seitdem Livland seine Selbstständigkeit mit dem Schutze, dm ihm seine 
Angehörigkeit zn größeren Reichen allein zn verschassen vermochte, vertauscht 
hat, nehmen seine Landtage zwar eine wesentlich andere Stellnng ein, aber 
die Geschicke nnd Modisicationen, die der Landtag seitdem erlitten hat, sind 
im Zusammenhange mit der Geschichte der ganzen Provinz geblieben. 

Die Perioden, in die die livländische Geschichte nberhanpt zerfällt, 
werden anch die Gesichtspnnktc sein, nach denen sich in der vorliegenden 
Arbeit die Landtagsgeschichte gliedert. Leider fließen für die ältere Zeit 
die Quellen einer Landtagsgcschichtc nnr sehr spärlich; gesetzliche Bestim-
mnngcll, die den Znsammentritt der verschiedenen Landtagsiheilnehmcr ord
nen , fehlen gänzlich. Die Hanptqnclle bilden die znm Thcil noch erhal
tenen Nccesse, von denen leider nicht alle dem Verfasser dieser Skizze zu
gänglich gewesen sind. Am wichtigsten für die erste Periode ist das be
kannte „Radziwilsche Memorial". 

Der Zeitabschnitt der Abhängigkeit Livlands von der polnisch - titani
schen Krolle bietet schon gesetzliche Vestimmnngen über die Landtage nnd 
ihre Teilnehmer. Es handelt sich nnr darnm, die znm Theil auseinander 
gehenden Angaben in Ucbereinstimmung zubringen, was wesentlich dadurch 
erleichtert w i rd , daß in der polnisch-titanischen Periode erweislich Land-
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tage von sehr verschiedener Zusammensetzuug abgehalten worden sind. M i t 
der Unterwerfung an Polen hatte nicht nur die Unabhängigkeit, sondern 
auch die Einheit des livländischen Staates aufgebort, Kur- nnd Estland 
hatten sich von dem eigentlichen Livland abgelöst; jede, dieser 3 Provinzen 
hat seit jener Zeit eine eigene Verfassung uud eigene Landtage. 

Mi t dem Jahre 1604 begann die Ablösnng Livlands von der vol. 
nisch-litanischen Krone; es wurde eine Provinz Schwedens und von d i e-
sem im ersten Viertel des 16. Iahrbnndcrts Rnßland abgetreten. Von 
dem Beginne der schwedischen Herrschaft bis auf die Gegenwart läßt sich 
die Geschichte des Landtags (der seitdem mehr und mehr geworden war, 
was die Livländcr des 14. und 15. Iahrbuudcrts eine „Ritterschaftsver-
schrcibuug" genannt hatten) bis in's Speciclle verfolgen. 

Ein flüchtiger Abriß der livländischen Geschickte und Verfassung muß 
in jeder Periode dem Referat über die Landtagsverhältnisse vorausgeschickt 
werden, um die Vermittlung zwischen den Ereignissen abzugeben, welche 
die Wandlungen der livländischen Verfassung zur Folge battcn. 

I. L i v l a n d w ä h r e n d der U n a b h ä n g i g k c i t s - P e r i o d e . 

Die jetzigen Ostsee-Provinzen des russtscheu Reichs, L iv- , Est- und 
Kurland (im Mittelalter mit dem Colleetiv-Namen Livland bezeichnet) bil
deten vom 13. bis zum 16. Jahrhundert einen Föderativstaat, der den 
römischen Kaiser deutscher Nation und den Papst als seine böcbsten Ober
herren anerkannte. I m Jahre 1159 für den Westen Europas ucu ent
deckt, wurde Livland bald der Sammelplatz deutscher Ritter, Priester und 
Bürger, dereu Zahl iu dem Maße zunahm, daß die Ureinwohner dieses 
Landes schon in der Mitte des 13. Iahrhnnderts deutsche Fürsten, Ritter 
und Bürger als Herreu des Landes anerkennen mnstten. Die Glieder die
ses Föderativ - Staats sind bis gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts die 
5 Bisthümer Riga, Dorpat, Oesel (sammt der Wiech, Kurland und Ecm-
gallen (das aber 1246 dem rigischen Bisthum iucorporirt wurde) uud der 
Ordeu der livländischen Schwertbrüder (lrawrmtaä miülino Clmi-ili)'). Die
ser Orden war zum Schutze der Bischöfe gestiftet worden; jedes Bisthum 
hatte ihm dafür einen Theil seines Gebiets als Lehen abgetreten. 

Der Zusammenhang der abgezählten Territorien war anfangs ein 
loser, die rigischen Bischöfe hatten in dieser Periode unstreitig die Supre-

') Bis 1237 und von 1547 bis 1561 gehörte auch da« Visthmn Neval zn Lluland. 
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matte über die übrigen Bisthnmer nnd den Orden in geistlichen nnd welt
lichen Dingen. 

Jedem Bischof stand sein ans adligen Domherren gebildetes C a p i t e l 
znr Seite, das nnter einem selbstgewählten Propst (Prll6905^itu8) stand, an 
der Legislation nnd Verwaltnng des Landes pnrtieivirte nnd bei eingetre
tener Vaeanz den Bis6)of wählte nnd dem Papst nnd Kaiser znr Bestäti
gung vorstellte. Aehnlich wie in den bischöflichen Territorien war wahr
scheinlich anch (denn nähere Angaben fehlen) die Verfassung im District 
des Schwcrtbrüdcr-Ordens. Der Magister stand an der Spitze dieser geist
lich-ritterlichen Verbrüderung, von der wir ihres hohen Alters wegen nur 
wenig wissen. 

Die Landgüter, ans denen die 6 Territorien bestanden (denn Städte 
gab es nnr sehr wenige) gehörten in den bischöflichen Landen zum Theil dem 
Bischof selbst, znm Theil dem Dom-Capi te l , zn dessen Unterhalt sie be
stimmt waren; der größte Theil derselben wurde von Vögten verwaltet, 
die übrigen waren den adligen Vasallen, deren Zahl anfangs nur gering 
war, zu Lehn gegeben. Ob es sich ebenso mit den Gütern des Ordens 
verhielt, läßt sich ans den ungenauen Berichten Hcinrich's des Letten und 
der Neimchronik nicht ersehen. Wesentliche Veränderungen traten mit der' 
Mitte des 13. Jahrhunderts in der livländischen Verfassung ein nud na
mentlich drei Thatsachen von größerer Wichtigkeit treten uns entgegen: die 
Vereinignng des Schwcrtbrüder-Ordcus mit dem der deutschen Herren, die 
Vcrwaudlung des Stif ts Riga iu ein Erzstift und die wachsende Theil-
nahmc der Stande, besonders des Vasallenstandes, an der Verwaltnng der 
einzelnen Territorien, später auch an der Central-Negicrnng, die erst von 
jetzt an, wenigstens zu Zeiten, einen für den ganzen Staaten-Complex ein
heitlichen Charakter annimmt. 

Die langwierigen nnd znletzt unglücklichen Kämpfe des Schwcrtbrüder-
Ordcus gegen die Letten, Livcn und Litauer, so wie das Aufhören der 
Zuzüge aus Deutschland, machten die Selbstständigkeit desselben allmälig 
unmöglich; das einzige M i t t e l , ihn vor völligem Untergänge zn retten, 
schien die Vereinignng mit dem mächtigen Orden der deutschen Herren zu 
sein, der sich ans Veranlassung des Herzogs Conrad von Masovicn znr 
Bekämpfung der heidnischen Preußen nnd Litauer mich Ostpreußen gezo
gen nud Schloß Marienburg zu seinem Hauptsitz gemacht hatte. Durch 
Mitwirkung Papst Gregors IX. kam die gewünschte Verciuigung im Jahre 
1237 zu Viterbo zu Staude, nachdem sie anfangs an dein Widerstände 
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Hermanu's v. Salza gescheitert war; der Nest der Schwertbrüder trat in 
den deutschen Orden, es bildete sich ein nencr Zweig desselben, der unter 
einem eignen Nagi«wr ?i-ovincia!i8 die, Erbschaft des Schwertbrüder-Or
dens übernahm. Bevor wir das Verhältnis; betrachten, in das Hock- nnd 

Landmeister znr bischöflichen Kirche in Livland traten, mich ein Blick auf 
die Verfassung des dcntschen Ordens überhaupt geworfen werden. An der 
Spitze dieser mächtigen Verlwüdernng stand der Hochmeister, der seil 13W 
seinen Sitz zu Marienburg hatte. M i t seinen 5 Groß-Gebietigern (dem 
Landmarschall, Epi t t ler , Treßler, Trappier nud Scheffler) bildete er die 
Central-Regieruug des gauzen Ordens, der sich in 3 lfrnbcr 4) Provinzen 
gliederte: deu deutschen, preußischen nnd livlandischen (früher anck noch 
den sicilianischen); jede dieser Ordeus-Provinzeu stand nnter ibrem eigenen 
Nllgi^ter l'ravincwlig oder Landmeisier (spater war der Hochmeister zugleich 
Landmcister in Prenßen), der in gleicher Weise mit Gebietigern seine Pro-
vinz verwaltete, wie der Hochmeister mit den Groß-Gebietigern die Central-
Regierung führte; nnter den Landmeistern standen die Eomtbure, nuter die» 
scn die Vögte :c. Das ans den angesehensten Rittern bestebende General« 
Capitel versammelte sich jährlich am 14. September zu Marienburg, ein« 
psiug die Rechenschaftsberichte, faßte Beschlüsse, gab Gesetze nnd besorgte 
die Wahlen. Der ganze Orden bestand übrigens nicht nnr aus Rittern, 
es kamen zu der Classe dieser noch andere E lasseil: die der geistliche» 
Brüder, der Mit- nnd Halbbrüder nnd der Knechte; alle diese nabmeu au 
der Regierung nicht Theil nnd waren nufäbig höhere Aemter zu bekleiden. 
SeitAnfaug des 15. Jahrhunderts wurde der livländischc Landmeister nicht 
mehr vom General-, sondern vom livlandischen Proviuzial» Eapitcl gewälilt 
und dem Großmeister nnr znr Bestätigung vorgestellt. 

Nicht mit Unrecht hat ein neuerer deutscher Social-Politiker lRiebl) 
daranf hingewiesen, daß die Verfassung der geistlichen Ritterorden des M i t t e l 
alters nach ähnlichen Grnudsätzeu construirt gewesen sei, wie der moderne 
constitutione Staat, und in der That in deu Ritterorden findet sich z. B . 
die Idee der Negicrnngs-Ceutralisation, die sonst dem Geiste des deutschen 
Mittelalters fremd ist, offenbart. Der Hochmeister mit seinen Gebietigern 
hat dem Gencral-Cavitel gegenüber eine ähnliche Stellung wie ein consti« 
tntioneller.König nud sein verantwortliches Ministerium des 18. nud 19. 
Jahrhunderts den Kammern gegenüber; der Hochmeister Heinrich Rcuß von 
Planen unterlag einer Auslage, die ganz das ist, was man im constitntiouellen 
Staate eine Miustcrialanklage wegen Vcrfassungs-Vcrletznng genannt hätte. 
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Der Hochmeister nahm (so wnrde es 1237 festgestellt) die livländischen 
Ordenslande von den Bischöfen, später vom rigischen Erzbischof zn Lehen; 
sein Statthalter, der livländische Landmeister, war ein Vasall der Bischöfe. 
I n diesem Verhältnis, dessen ganze Unnatnrlichkeit Jedem ins Änge fällt, 
der die Macht des Ordens und die Schwäche der Bischöfe in Betracht zieht, 
lag die Saat zn all ' den blutige« Kämpfen, die durch zwei Jahrhunderte 
iu deu baltischen Ländern wütheten. Dazn kam noch, daß iu der preußi
schen Abtheilnng desselben Ordens gerade das entgegengesetzte Vcrhältniß 
zwischen den Machthaberu stattfand, die Bischöse vou Cnlm, Samland 
und Ermeland in Abhängigkeit vom Orden standen uud nur ein Drittel 
des Landes besaßen; bis znr vollkommensten Widersinnigkeit mußten sich 
die Beziehungen zwischen Orden und Bischöfen steigern, als Prenßen und 
Livland wenigstens ans dein Papiere zn einer Eparchie vereinigt nnd 1255 
nnter den nen ereirten Erzbischof vou Riga gestellt wnrden nnd ans diese 
Weise derselbe Orden in Livland der Vasall, in Prenßen der Lehnsherr 
des Erzbischofs wnrde. 

I n dem ersten Jahrhundert der livländischen Geschichte rnhte die Ge
walt größtenteils in deu Händen der Landesherren; bald aber erwuchs 
der adlige Vasallenstand zn einer Macht, die nicht länger von der Mi t -
regiernng ansgeschlossen werden konnte. Seit dem Ende des dreizehnten 
Iahrdnnderts schlössen sich die Vasallen der einzelnen Territorien genossen
schaftlich aneinander, nnd knrzc Zeit darauf sind sie Landstände und be
schicken die Versammlungen der Landesherren mit Deputaten. Dieser Cor-
porationsgeist war ein Erbthci l , das die Eroberer Livlands ans ihrer 
dcntscben Heimath mitgebracht batten, er sollte fnr die Entwicklung der 
Landcsverhaltnissc von der ^roßten Wichtigkeit werden; Bisthümer nnd 
Ordensstaat sind längst nntergcgangcn, aber die Eorporatioueu des Adels 
wie des Bnrgerstandes e,ristiren noch heute iu deu Ostseeproviuzeu uud bil
den die Grnndlagen der Verfassnng. Die diesem Corporatiousweseu iuue-
wohneudc Kraft muß eine gewaltige sein. Diese, Eorporatioueu haben alleu 
proviuziclleu gleichzeitigeu staatlicheu Bildungen jener Zei t , sie baben allen 
Stürmen dnrch füufhuudert Jahre getrotzt, und am Ende des vorigen Iahr-
lmuderts stud sie die Vorbilder geweseu, uach denen Katharina I I . durch 
deu Grafen I . I . Sivers die Statthaltcrschafts-Orduuug für das gauze 
russische Reich cutwerfeu ließ. 

Zu Macht uud Eiuftuß gelangte der Vasallenstand zuerst in Estland 
(Harricn nnd Wicrland), das von 1237 — 1347 eine Provinz Dänemarks 
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war, dessen mit Kämpfen beschäftigte Könige ihre Autorität dura' Eon-
cesstonen an den Adel, in dessen Händen fast das ganze Land war, erkaufen 
mnßtcn. Einen ziemlich entsprechenden Maßstab für die Macht, die die 
Ritterschaften in den einzelnen Territorien errangen, ist die beschickte des 
ritterschaftlichen Erbrechts nnd der Privilegien, in denen dasselbe enthalten 
ist. Da a l l e r Grnndbesitz des Adels ans Bclchnung beruhte, so mußte 
es den Ritterschafte» daran gelegen sein, für ibre Erben nnd Sippen im 
möglichst umfangreichen Sinne des Worts belebnt zn werden. Anfangs 
auf die Vercrbnng in männlicher Desccdenz beschränkt, erlangte es zuerst 
die estländischc Ritterschaft 1A>7, später die rigiscbe, dann die östliche, 
die dörptsche nnd zuletzt die Ordenö-Rittcrschaft 1546, daß die Belelmung 
auf die Dcscedenz in weiblicher Linie nnd auf die Eeitcnverwaudtschaft bis 
zum 5. Grade vererbt werde« kouute. Die augcgebcue Rcilwnfolgc in der 
Verleihung dieser Privilegien ist von Bedcntnng, denn aus ihnen laßt fick 
ans die Macht der Vasallen in den einzelnen Territorien schließen; bezeich
nend ist es ,z. B. , daß dem mächtigen Orden gegenüber seine Vasallen die 
letzten waren, die ein Privilegium erraugeu, das schon l5<) Iabre srüdcr 
den dänischen Königen abgetrotzt worden war. Die Kämpfe gegen den 
Orden zwangen die Bischöfe dazu, ibrcn Vasallen Eonccssionen zu macke», 
wenn sie sich ans den Beistand derselben verlassen wollten; der Orden war 
selbst kriegerisch genng, um die Unterstützung seiner Ritterschaft zu erzwin
gen, nötigenfalls anch zn entbehren. 

Aber nicht nur das Privatrecht des Adels wurde am diese Weise er
weitert, anch im Gebiete des öffentlichen Rechts und der Tbcilnzbme au 
den Ncgiernngsangclegenhciteu veränderte sich die Stelluug der Vasallen-
schaften. Neben den stiftischen nnd erzstiftischen Dom-Eapiteln bildeten fick 
Cunzjlm (Stiftsräthe), an denen Vasallen, später anch rigische uud dörpt. 
sche Nathsglicdcr theiluahmen. Diese c^ü.^ilill uabmen anfangs denselben, 
später einen weit umfangreicheren Antbcil an der Regierung, als es in 
älterer Zeit die Capitel gethan hatten, die allmälig mebr auf geistliche 
Angelegenheiten beschränkt wnrden. An der Spitze jeder Ritterschaft stand 
(wenigstcus im 1H. I a h r h . , vielleicht aber schon früher) ein Ritterschafts« 
Hauptmann, der seine Mitbrüdcr zn Bcrathuugeu vcrsalumelte, die Beschlüsse 
der Corporatiou in Kraft setzte uud iu ihrem Namen mit dem Landeülmru, 
ja anch mit den andern Ritterschaften nuterhandelte. 

Während sick so bis zum 16. Iahrh . die Territorial-Verfassungen zu 
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landständischen herausgebildet hatten*), war auch das Verbältniß der Lan
desherren nntereincmder nicht dasselbe geblieben. Wie schon angeführt, 
hörte mit dem Jahre 1255 anch die formelle Gleichheit der livländischen 
Bischöfe auf, da in diesem Jahre das St i f t Riga zum Erzstift erhoben und 
der Erzbischof zum Haupt der ganzen livländischen Kirche creirt wurde. 
Dadurch traten zwar die Stifte untereinander in ein einheitlicheres Ver
hältnis; , der Gegensatz zwischen Episcorit nnd Orden wnrde aber ein um 
so ausgesprochenerer nnd grellerer. 

Eine Darstellung der Kämpfe zwischen den Stiften und dem Orden 
würde die Grenze des in diese Skizze hineingehörigen Materials über
schreiten; es finden sich in ihm dieselben Gegensäße wieder, die sich in 
größeren Verhältnissen als Kaiser und Papstthum bekämpften. Kann der 
Orden auch uicht als eigentlicher Repräsentant der weltlichen Macht be
trachtet werden, so ist er doch in Livland ein Vertreter der kaiserlichen 
Macht gewesen; da« Ansehen des Ordens stützte sich zum guten Theil ans 
den Kaiser, denn von diesem stammten seine Privilegien, von diesem die 
reichsfürstlichc Würde des Hochmeisters; auf den Kaiser beriefen sich die 
deutschen Herren, wenn der Erzbischof ihnen mit päpstlichen Bullen drohen 
wollte. Der Kampf, der in der fernen Colonie des deutschen Reichs ge
kämpft wurde, war derselbe, der am Fuße der Alpen die Welt erschütterte. 
Die Resultate desselben fielen zn Guusteu des Ordeus aus; Eberhard von 
Monhcim, Eonrad von Vietinghof, Berndt von der Borch u. a. demüthigten 
den Erzbischos uud seine Bnndcsgenossiu, das stolze Riga. Von einer Ober-
Herrlichkeit des Erzbischofs über den Orden war nicht mehr die Rede; 
1451 mnßte die erzstiftische Geistlichkeit das Habit des Ordens anlegen, 
1452 wnrde der Landmeister als Mitherrschcr von Riga anerkannt, 1461 
förmlich mit dem Erzstift vom Kaiser nä intorim belehnt, nnd Wolter von 
Plcttenberg war beim Ausgange des 15. Icchrh. der anerkannte Protector 
von ganz Livland; die Kämpfe hatten nnr dazu gedient, in Bezug auf die 
Ceutral-Regierung die Macht des Ordens, in Bezng auf die Territorial-
Verhältnisse den Einfluß der Vasallen zu vergrösteru. 

Co hac das Lehnswesen in Livland ein Schicksal gehabt, das dein, 
welches dasselbe in Dentschland hatte, uicht unähnlich ist; cö hat, wenn 
auch iu anderer Weise wie in Deutschland, den Particulariömus gefördert; 
denn der Sieg des Ordens über das Episcopat war kein so vollkommener 

-) Die Geschichte der städtischen Privilegien gehört nicht hierher; ihrer Teilnahme an 
den öffentlichen Angelegenheiten wird weiter unten erwähnt. 
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gewesen, daß sich die Gegensätze in einer »'oberen Einl'cil anschoben Eilten, 

sie waren nur noch schärfer ausgebildet worden. 

Als die Reformation die alten Staatsiormen m Vivlnlr verbrach. 

erwies es sich, daß der diesen innewohnende Gem. nich: mebr nark genug 

war, um nenc Formen schaffen und in diesen ' e t b f t n a i ' d i g wrllcl'eu ;u 

können. 

I I . Landtage nnd 5 l i t t e rscha f t sve rschre ibungen in dcr 

U n a b h ä n g i g t c i t o - P e r i od e. 

Die Vcrfafsnngs'Vcrhältnisse eineö noch in seiner ^»tftcl'nng leg,;»-

fencn Staats gestalten sich nach dessen Bedürfnissen nnd darum nur alimätzg. 

Dem Mittelalter waren Staatseinricbtnugen, die theoretisch nach Pl,ue<vlen 

geordnet waren, fremd, nnr die neue Zeit tennt gemachte Vmanungeu. 

Ans der Verfassung Livlando in der ällesten Zeil mnsue das Bedür'üm. 

ja die Notbwendigkeit snr die Landesherren si6' ergeben, siel' von Zell ;u 

Zeit zu Bcrathungen ^n versannnclu, denn einzeln sonnte leiner von llmcn 

Litauern, Liven oder Nnsscil die Stirn bieten. Ano dem 1A. Iabrb. wlld 

uns zwar nichts über Versammlungen der Landesherren belichtet, stallte, 

fnnden haben sie dennoch ohne Zweifel, sei der Versamminngsrrl auch nur 

das Lager gewesen, nnd neben iriegerissben Unleruehulnngen sind »Misi 

anch gemeinschaftlicbe Maßregeln für die ,meren^eit besprochen worden. 

Wie schon erwähnt, geben die al>en Üiechls« nnd Gesell ücher tclne 

Anökunft über die Versammlnuge» der Vandeoberren oder Soiree. <̂ > lil 

ein charakteristischer Zug jener Z.'it des stürmischen Handeins, daß cigenl 

lich nnr dem Privatrecln in gescl'riebenen tischen ein Ansti^ch verllchc» 

wnrde; über Gegenstände des öffentlichen Nrchts finden uel' um Urkunden 

vor, die beweisen, wie oft sich die Begehungen der Landesberren nnler 

einander und zn ihren Ständen veränderten ^ friedliche Be^iel'ungen waren 

Ausnahme^nstände, die mau darum dnrcb blondere Aelenstücke fest 

stellte. Unsere Vorfahren schienen ;n wis'en. daß nn Sla.uslet'cn und 

in der Politik nicht die Gesetze, sondern die 5bat iachen m lejMl 

Instanz entscheidet!, sie gaben nnr Gesetze, die mil dem Schwelle au'rechl 

erhalten werden tonnten. Die Inländischen ^andcoherrcn wurden unr dnub 

die Notbwendigkeit ;n gemeinsamem, einhelligen Handeln bewogen. l>.> 

lag ihnen fern, eine versassnngsmäßige siinbeit als ^u erstrebendes Zlcl 

anzusehen; sie verfolgten, gleich den deutschen Fürsten, ibre Parlicnlarinlr. 

rcsscn nnd vergaßen über diesen das ihnen gemeinsame Interesse. I n der 

ältesten Zeit namentlich waren die Verhältnisse anch so einfach, daß cs 
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nur wenig Stoff zu gemeinschaftlichen Berathnngen über andere als Kriegs-
uutcrnchmnngen gab. Erst als das Staatsleben selbst reicher nnd mannig
faltiger wurde, tonnte sich anch den Staatshäuptern die Nothwendigkeit 
bänsigerer Versammlungen nnd geme inscha f t l i che r Maßregeln aus
drängen. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit war auch da nur ein 
unmittelbares, kein durch staatsmäunischc Ucberzeuguug gewouuencs; es 
beruhte aus der gleichen Nationalität der herrschenden Stände, die, vom 
Mntterlande abgeschnitten, die gleichen Schwierigkeiten zn bekämpfen hatten. 
Zu einer politischen (5'iurichtuug, zum Organ einer Central-Regierung 
wnrdcu die Landtage erst im Aufauge des 15. Jahrhunderts; aber das ist 
eben ein Beweis dafür, dasi sie schon früher, wenu auch ohue bestimmte 
Form nud ohue besondcrn Namen, stattgefundeu habcu. Was sich im 
13. uud 14. Jahrb. als Nothwendigkeit herausgestellt hatte uud erprobt 
worden war, wnrde im 15. znm politischen Institut. 

Die älteste, der Nachwelt bekann t gewordene Vcrsammluug liv-
ländischer Laudeshcrru uud Släudc ist die von 1304 zn Dorpat; au 
dieser uahmen die Bischöse von Oesel uud Dorpat Thei l , dereu Vasalleu 
uud Capitel, der Meister mit 12 Gebictigeru uud eudlich die estländischm 
Vasallen. Die Städte und der Erzbischof waren also nicht anwesend, 
letzterer wnrde, übrigcuo 511m Anschluß au das auf dieser Vcrsammluug 
abgeschlossen Bündniß eiugeladen. Viue abuliche Versammlung fand im 
I . 1383 statt. Diese Versannuluug trägt aber ebenso den Charakter einer 
ausnabmsweise erfolgten Zusamnienkuuft au sich, wie die früheren, und es 
läßt sick uicht uacbwciseu, daß seit diesem Jahre r e g e l m ä ß i g e Versamm
lungen stattgefunden baben. Andere derartige Zusammenkünfte sind noch 
1374 und 139« erfolgt. 

Als erster bekannter L a n d t a g ist nach den vorhandenen Nachrichten 
die Versammlung zu Wälk 1424 anzusehcu; auf dieser wurde von den 
Thciluebmeru beschlossen, sich jährlich in gleicher Weise, zu versammeln. 
v.Vunge ueunt diese Versammlung die erste, ans der a l l e Landesherren gegen
wärtig gewesen seien. Wie aber ans dem in Hupel's „Neuen Nordische» 
Miscellaueen" lS t . 24 uud 25) abgedruckte Reecß erhellt, uahm der Erz
bischof von Riga p e r s ö n l i c h uicht Theil, seine Vertreter sind wenigstens 
nicht genannt; nach den Zeugnissen, die wir besitzen, kam es anch nach 
1424 noch nicht zu alljährlichen Versammlungen. Die Wichtigkeit d i e j c r 
Versammlnng, wie sie namentlich von Bnnge uud von Richter betout worden 
ist, liegt also in dem Beschlüsse der Herren und Stände, sich alljährlich 
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zn versammeln, denn dnrch ihn gewinnen die landcsberrlicken Zusannuenkiunle 
den Charakter eines Politischen Insti tuts, nnd das Bewußtsein der Zu« 
sammcngehörigkeit der livländischeu Territorien mannestirt sich in einenl 
für alle Theile verbindlichen Beschlüsse. 

I n Beziehung ans die Betbeilignng an den Randlagen nudeu n'ir. 
daß schon ans der ältesten Versammlung, die bekannt ist, der des I . l ^ n j , 
außer den Landesherren anch Vertreter der Vasallensch.i'ten ainrc'end n'^rer. 
Haben schon im 13. Jahrb., wie oben ansgefnbrt, dergleichen Versammlungen 
st^ttgefnnden, so ist es doch nicbt wabrscheinlicb, das: anch schon ans die'en 
die Vasallen vertreten gewesen seien; eine regelmäßige Tbeilnabme derselben 
ist vielleicht nicht vor der 2. Hälfte des 1-l. Iabrb . anznuebmen, und 
sprechen für diese Annahme besonders folgende zwei Gründe: lxinmal lann 
die Zahl der Vasallen in jener Zeit keine bedeutende gewesen sein, denn 
wie, ans Bnnge's Archiv Bd . 17 nnd b'cuinern's 'l'In'.-urnl. L i ^un , ' . bcl> 
vorgeht, war deren Anzahl anch im 1U. I ab rh . noch ziellUick gering; ferner 
wissen wir, daß dieTheilnahme der Vasallen an den Tcrritorial.Negiernugcn 
nicht vor dem 14. Jahrb. begonnen bat, nnd es ist nicht a;wmedmcn, 
daß sie schon Jahrhunderte frnber an Versammlungen Tbeit nabmen, die 
das ganze Land betreffende Verfügungen nnd BeschMe fassen lonnlen. 
Dieses kann übrigens nur ans die Ritterschaften Kur. und ^wlandö Bezug 
haben; wie oben angedentet, batten die estländischen V.nallen schon irüber 
eiue sclbstständige Stellung und Tbeiluabiue a>t den ofienillcj'eu Angelegen^ 
heilen errungen. Seit Beginn des 15. Jahrb. nehmen alle Vasalienkj Wen 
an den Landtagen Thcil, nnd erst seil dieser Zeit spielen die ^andlagovcr> 
sammlnngen selbst eine bestimmte Rolle und werden znm O,gan der Vctmtt<> 
lung gemeinschaftlicher Interessen. 

Den Landtag zn berufen hatte rechtlich (wenigstens bio znm l'llde 
des 15. Iahrh.) der sirzbischof. (<r scheint aber von ''einem R«blc mchl 
immer Gebranch gemacht zu babcn, ans den Versamullnugen von l lNU 
und 1424 war er, wie wir gesehen haben, gar nicht anwesend geweicu. 
Noch bevor der Orden die Oberherrschaft errang, babcn die Meister schon 
Landtage bernfen; ihnen mnßte. aber ancl' an denselben be'ondcrö gelegen 
sein, denn sie hatten wenigstens verfassungsgemäß leine regelmäßige,, 
Bundesgenossen und keine Gelegenheit, sonst mit den Bischöfen Gammen 
zn kommen, während der Znsammrnhang dieser mit dem Erzbischof schon 
in der Episcopal-Verfassung begründet war. Wollte der ( n M c l w f nicht 
mit dem Orden Frieden schließen oder ihn anffordcrn, in seineu Angelegen. 
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Keilen den Schiedsrichter abzugeben, so bedurfte er der Landtage nicht. 
So lange die Oberherrschaft zwischen Orden und Erzbischof schwankte, 
berief bald dieser, bald der Meister die Landtage. Melchior Fucbö, der in 
seinem llpiiumo lnlonml tti^nx. die Landtage öfter anführt, sagt von 
dem deö I . 1424, derselbe sei „eingesetzt" worden, dem des I . 1451, er 
sei vom Frzbischof „ausgeladen" wordeu und 1454 habe der Meister einen 
Landtag „angesetzt". Sobald aber der Orden die Oberland gewonnen 
hatte, berief auch der Meister alle Landtage oder, wie eine rigasche Urkunde 
sagt: eaneollluin« i'nm'ipi^ l'<)!Nl>«avil, 

Diese schon im Eingänge angezogene Urkunde, ein Memorial, welches 
1562 dem Fürsteu Nadziwill überreicht wurde nud sich im rigischen Stadt-
Archiv vorfindet, enthält die genancste Beschreibung der livländischcn Land
tage, die wir überhaupt besitzen, nnd ist deßhalb anch in Buuge's „Ge-
schichtl. Entwickcluug ^c. x . " zum Theil abgedruckt. 

Wie dieses Memorial berichtet, nahmen an den Landtagen am linde die
ser Periode Thei l : der Grzbischof, die Bischöfe von Dorpat, Ocscl, Knrland 
und Semgallen, der Meister, der Laudmarschall uud andere Gebietiger, die 
Aebte von Falkenan nnd Padis, die St i f ts- und Ordensräthe, die Nittcrschaf-
ten und die Städte. Diese verschiedenen Teilnehmer des Landtags tlwilten siel» 
in ssuricu, über dereu Art uud Beschaffenheit weiter nnten rcferirt werden ir ird. 

Nicht recht erklärlich ist es, in welcher Eigenschaft' die angeführten 
Aebte von Padis nnd falkenan den Landtag besuchten, da sie weder zu 
den Landesherren, noch ,zn den Ständen geborten, b'enmern ('1'IwlUrilI. I.iv.) 
berichtet von Padis nnr , daß dasselbe „ein stattlich gebiet, Schloß nnd 
Abtev im Oeselscken sWieck) S t i f t " , nnd Falkenan eine Abtev mit vielen 
Höfen nud Dörfern im Dörptsche» Stifte sei. 

Ueber die Art und Weise der Vertretung nud Theilnahme der, siapitel 
nnd Stiftsräthc ist das Nähere nicht bekannt nnd war vielleicht nicht ganz 
genan geregelt, bis 1555 festgesetzt wnrde, daß je zwei Glieder scde dieser 
Korporationen vertreten sollten. I n manchen Neeesseu z. B. deuen der 
Jahre 1537, l.543 und 1546 ist der Tlwilnabme der Kapitel nicht be
sonders gedacht; eS läßt sich zwar darum uoch nicht annehmen, daß sie, 
gefehlt hätten, denn znr Landtagstheilnahme berechtigt, mach teu sie gewiß 
möglichst oft von ihrem Rechte Gebranch, uud die Angabe der Anwesenden 
ist in den meiste» RecesM eine fluchtige uud ungenaue; daß das Memorial 
der Kapitel aber nicht erwähnt, kann'wol den Umstand znm Grnnde 
haben, daß dieselben allmälig durch die Stiftsräthe verdrängt wnrdeu. 

Vltsch. Msschrft. 2. Jahrg. Bd. I., Hft. 1. 4 . 
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„ IßNium I.x'u»»"— so berichtet d^s Memorial weiter- .."l»li,mit ,,.»l,i 
lüa« wiiu« I.iv<»mm>." Daß bier der Ritterschaft als einer einbcillichen Er
wähnung gctban wird, erklärt sich ano dem engen Aneinanderfchlnß, der 
zwischen den verschiedenen adligen Korporationen der 5 Territorien statt-
gefunden hatte. Die ftrage aber, ob alle belebnten Vasallen an denselben 
Theil genommen haben oder nnr Depntirte der einzelnen Baiallenscka'teü, 
ist schwer zn entscheiden. 

Die Beantwortung derselben ist indessen oon böibster Wichligleit-
war es anch für den Gesamlutbeschluß des Landtags gteicbgiltig, w>e d,e 
Nitterschafts-^nrie znsammengesejzt war nnd wie inncrbalb derselben M i n n u l 
wurde: fiir den Adel selbst, für das ganze Land konnte es nnr nachteilig 
sein, wenn jeder einzelne Ritter nm seilte Stimme direct betragt lwrde. 
es mußte das Selbstgefühl des Standes, der allein in seinen einzelnen 
Gliedern anwesend war, wahrend die übrigen siel' mit Deputaten begnügen 
mußten, nnverhältnißmäßig gehoben werden. 

Bunge sagt a . a . O . S . 8 0 : „Es laßt sieb nickt denken, daß wenn alle 
BeMchen von der Ritterschaft zur Teilnahme berechtigt waren, nnr »o 
wenige erschienen wären." Dagegen ließe sich anführen, daß die Zabl der 
Vasallen in jener Periode überhaupt nie bedeutend war, ausgenommen in 
Harrten lind Wierland. Cenmern in seinem TllUlUritlimn i.ivumomn bo 
richtet ans dem Jahre 1555 von 5 crzstiftifchcn, U Dörptsche», 3 T'esc!' 
Wieckschen, 2 kurischen lind 4 Ordcns-Schlösscrn, die all den Adel vergeben 
waren. Sind diese Angaben richtig, so erklärt es sich wol, daß wenn auch 
a l l e belehnten Vasallen den Landtag besuchten, deren Anzabl doch nnr 
gering sein konnte. Aber noch andere Gründe sprechen dafür, daß alle 
ritterlichen Vasallen wenigstens ans vielen der Landtage gegenwärtig gewesen 
seien, so auffallend es auch zn sein schemt, daß z. B . der mächtige Orden 
an demselben Landtage, zn dein er nur seine Gebietiger sandte, seinen 
sämmtlichen Vasallen eine activc Tlwilnalnne gestattet baben sollte. Den 
ersten dieser Gründe führt Bunge, der selbst anderer Ansicht lst, a l l : 
1555 wnrdc beschlossen, daß die Landstände nur Depntirte schicke» sollten, 
nm die Kosten einer a l l g e m e i n e n Versammlung zu ersparen; solche 
allgemeine Vcrsammlnugcn müssen also früher stattgefunden haben. 

Ein anderer Grund für diese Auuahme l«gt vielleicht im Ausdruck 
des erwähnten Menwrials, denn von einer „nukilitus wtius t. ivonms" konnte 
nicht wol die Rede sein, wo nur Deputirte von 5 Korporationen anwesend 
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waren. Endlich läßt sich vielleicht mich darans ans eine allgemeine Theil-
nahme der Vasallen schließen, daß nns in der polnischen Periode eine 
solche lwie weiter nntcn ausgeführt werden wird) als anerkannte Nechts-
gewobnbeit entgegentritt. Der Ti t . 15 des D . Hilcheu'schen Landrechts 
spricht von der Theilualnue des ganzen Adels an den a l l g e m e i n e n Land
tagen als einer Thatsache; dieselbe mnß wenigstens im Herkommen begründet 
gewesen sein. Sei dem nnn wie ihm wolle, ans dem Landtage des Jahres 
1555 wnrde festgesetzt, daß ans den künftigen Vcrfammlnngen aus jedem 
Territorio je 6 Vertreter anwesend sein sollten: zwei Glieder deö Kapitels 
(resp. des Ordens), zwei St i f ts- oder Ordeusräthe nnd je zwei Vertreter 
jeder Ritterschaft. Durch diese gleichmäßigere Vertheilung der Deputirten 
wurde der Präponderanz der dritten Cnrie allerdings gesteuert. Dieser 
Modns muß aber verlassen worden oder nnr. tnrze Zeit maßgebend gewesen 
sein, sonst wären wie in Kurland auch bei nns Deputationen der einzelnen 
Kreisritterschaften üblich geworden, als die übrigen Thcilnebmer der Land
tage entweder überhaupt aufhörten oder doch nicht mehr als Stände an 
denselben Theil nahmen *). Ans den Unterschied zwischen den a l l g e m e i n en 
Landtagen nnd d e n e n , ans welchen nnr Deputirte erschienen, werden wir 
in der Landtagsgcschichte der polnischen Periode zurückkommen, in der die 
Verschiedenheit derselben dentlicher hervortritt, wenn sie anck nur eine 
gradnelle nnd keine wesentliche war. 

Das Memorial fährt fort : „ I ' . ^ t rn imm, Imnun odl i iu irrmu civwUe» 
l i i^a, I)oli»!U», ld:v!r!i:l, l'onwv'ü.», XVendoinl, ^Volmuri^, ^u i via, Volinü 
ul. li.ukoullll>!ilm, i i , «zuaruln «nlsln^i!^ ilmiü nlii ^r:iL!'6(!li c l^ lk l luruin" . 
tDcn letzten Platz nahmen die Städte. Riga, Dorpat, Neval, Pernau, 
Wenden, Wolmar, Narva, Fellin und Kokenhusen ein, die mit den Hanpt-
lcnten der übrigen Bnrgeu gemeinschaftlich votirtcn). 

Die Theilnahmc der Eiädte an den Landtagen verdient eine besondere 
Berücksichtigung, weil sie anch h'lr die Gegenwart von Interesse ist und 
die Stellung der Städte zur Laudesvcrtretnng sta a t s r e ch t l i cl, bis jetzt noch 
nicht, in Klarheit gesetzt wordeil zu sein scheint. 

Die Laudtagotheilnahme der kleinen livländischen Städte zieht Bunge 
trotz der directen Angabc des oberwähnten Memorials iu Zweifel;' er sagt: 
„Ob außer Riga, Dorpat nnd Neval noch andere Städte eine selbstständige 

') v. Richter „Geschichte der Ostseeprovinzen" Th. I. Bd. 2. S. 3»2 schließt n» 
GeaMheil aus der kurischen Verfassung darauf, daß diese auch in der Adels-l5urie der alten 
livlandischen Landtage bestanden hätte. 

4 ' 
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Theilncchme an den Landtagen Kalten, ist zweifelhaft, ibrer wird in den 
Landtagsrccesscn nirgend ausdrücklich erwähnt". Als vierte Stadt, die an 
den Landtagen Tbeil nahm, ist aber wol Pcrnan anznselwn, da wir au» 
den Landtagen der polnischen Zeit diese Etadt vorfinden, David Hilchen 
ihrer gedenkt und sie sich im 16. Jahrhundert selbst „einen alten Land 
stand" nennt. Berücksichtigt man anck die Wichtigkeit Pernau',? als Haien 
und Handelsort, so erscheint es mehr als wahrscheinlich, das; neben Dorvat 
auch das alte „lHmbcck" lPernan) znr Theilnabme an den Landtagen de 
rechtigt war, mögen die a l t e n Necesse dieser Theilnabme Erwähnung thnn 
oder nicht. 

Anders steht es mit den übrigen kleinen Städten Livlands, deren 
Landtagsfähigkcit einzig im Memorial an Nadchvill gedacht ist, wahrend 
nichts ans dieser oder der folgenden Periode ans diese Berechtigung hinweist. 
Das Real-Ncgister des livländischen Nittcrschafts-Arckivs von Moritz Baron 
Wrangel! ist von dein Verfasser dieser Skizze eigens zu dem Zwecke dura', 
gesehen worden, Anfklärnng über die Stellung der kleinen Städte ;m 
ständischen Vertretung zn finden, es bat sich nichts Einschlagendes vor» 
finden lassen. Hätten die kleinen Städte die Berechtigung zur Landtags» 
tbcilncchme se besessen, so ist nicht.anzuuchmeu, daß dieselbe fallen gelassen 
und weder zn polnischer, noch zu schwedischer oder russischer Zeit beansprnchl 
wordeu wäre. Der fcruere Gruud aber, aus dem wir glanbcn müssen, 
diese Orte, die früher bedenkender als lmtt zu Tage waren, seien auf den 
Landtagen, trotzdem daß diese in jener Zeit rein ständischen b'baralter hatten, 
nicht vertreten gewesen, ist in der Stellung des Bnrgcrstandcs in den 
baltischen Provinzen dem Adel gegenüber zu suche». Zwar steht es fest, . 
daß Riga, Dorpat uud Reval, vielleicht auch Pernau, ans die allen Land' 
tage Dcpntirtc schickten, daß sie eine eigene städtische ssurie bildeten, also 
den Bürgcrstaud vertreten sollten- vergleicht man aber die Stellung der 
Städte mit der des Adels, zieht man dazu in Betracht, was aus derselben 
schou iu der folgeudeu Periode wurde, so erscheint die Behauptung, der 
livländischc Bürgerstand sei n i e oder nnr sehr vorübergeheud ein v o l l » 
b e r e c h t i g t e r gcwcscu, vielleicht gewagt, aber nicht unbegründet. Wäre 
der Bürgcrstand je ein dem Adel gleichberechtigter livlandischer Landstand 
gewesen, so könnte es hent zu Tage nicht höchst zweifelhaft sein, ob auch 

- die Mehrzahl der livländischen Städte je a,rf dem Landtage eine Vertretung 
gehabt habe, so wäre es uuerklärlich, warum in den folgenden Perioden 
der livländischen Geschichte dieser Stand von der Bübnc des öffentlichen 
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Lebens abgetreten ist nnd sich die civiw« K o n g i s scholl nach dem Land-
tagsreceß von 1662 „rmionc', bonorum terro8trimn" zur Theilnahmc an 
den (hnndert Jahre früher ständisch gewesenen) Landtagen meldete. Wahr, 
scheinlicher erscheint es, wil l man nicht allen historischen Zusammenhang 
zerreißen, daß die vier größeren Städte nur n o m i n e l l als eigner Stand 
an den Landtagen Theil nahmen, fact isch aber gleich den Aebten von 
Padis nnd Falkenan als mächtige Vasallen, die eine exzeptionelle Stellung 
batten, selbstständig zn jenen Versammlungen gezogen wurden. 

Wegen der Analogie mit den deutschen Reichstagen hatten auch die 
livlandischcn Landtage eine städtische Curie; weil der Burgerstaud aber nur 
in den wen igen größeren Städten (später nur in Riga) mächtig war, 
nnd diese sich von dem übrigen Lande absonderten, so gebrach ihm Selbst-
ständigkeits- nnd Eiuheitsgefühl, nnd er verlor alle selbsttätige Theilnahmc 
an den öffentlichen Angelegenheiten, als die Staatssorm sich änderte, 
während derselbe Zeitpunkt vom Adel zur Erweiterung seiner Macht be
nutzt wurde. 

Nur von untergeordnetem Interesse kann es sein, zu erfahren, wo 
die verschiedenen Landtage abgehalten worden seien. Die Beantwortung 
dieser Frage bietet anßerdem nur weuig Schwierigkeiten, da die Daten 
über Zeit nnd Ort meist den Recefsen beigefügt sind; aus ihnen geht 
bcrvor, daß die Landtage weder zu gewissen Zeiten noch an bes t immten 
Orten abgehalten worden seien. Wie sich aus den Recessen selbst crgiebt, 
wurdeu die Landtage an sehr verschiedenen Orten, meist aber in den Städten 
Wolmar nnd Wälk, znweilen anch in Riga abgehalten. Noch im 18. Iahr-
bundert bcriefeu sich die kleinen Städte ans ihr Recht nnd Herkommen, 
zuweilen anch bei sich den Landtag zn beherbergen, bei Gelegenheit einer 
Berathung der Ritterschaft, ob die Landtage nicht künstig nur iu Riga zu 
halten seien. Die älteste bekannt gewordene Versammluug von Herren 
nnd Ständen war wie bereits erwähnt zu Dorpat abgehalten worden, 
wo später indeß nur sclteu, vielleicht nnr 1481, dergleichen Versammlungen 
zu Stande kamen. Die Versammlung des Jahres 1383 (1365 ?) fand zu 
Wolmar statt nnd der „Echloßremter" dieser Stadt scheint anch später der 
am häufigsten benutzte Schanplatz der alten Landtagsverhandlnugeu gewesen 
zu sein, wenn anch die Bequemlichkeit der Lage, „mitten im Lande", die 
Bunge als Grund dafür anführt, in noch höherem Grade Wälk vindicirt 
werden kann, das iu gleicher Entfernung von Reval und Dünaburg, den 
beiden Polen des alten Livlands, l iegt; im 15. Jahrhundert sind auch 
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mehrere Landtage in dieser Stadt, die damalo mir ein Flecke» war. ad-

gehallen worden, .̂ 2v 1424, 1126, l-12fi, 145:l nnd 1l5<;-, aus „dein 

grauen Kloster" ^n Fellin ist der Landtagorecef; von 15,'N, au-> Pernan. 

wahrscheinlich wegen der abgelegenen Lage dieser Stadt, dem Än'chem nach 

einzig der des Jahres 1532 datirt. Auch in Riga nnd Wenden landen 

wie im 15. so im 16. Iabrbnndert Landtage statt, am bänngsse» aber, 

wie erwäbnt, in Wolmar. Eo sind in allen livländiicben Städten lim 

engeren Sinne des Worts) Landtage abgebalten worden; es sind aber 

nicht nur Städte Schauplätze derselben gewesen, sonder» anch die ver 

schiedensten Landsitze nnd Schlösser. So spricht Melchior Hnebs im rotben 

Buch von vielen Landtagen ;n Bersobn, Kirchbolm, den Birlenbänmen nud 

der Saltzc; was nnter den „Virkcnbaumen" ^n versieben ist, läßt sich weder 

ans Cenmcrn Momr. l.iv. noch ans Vnnges Archiv, Vd. V. oder v. Rich 

ters Angaben ermitteln, der yvar vonl Landtage im Ialwe l473 nnd niebre-

rcn Verhandlungen an diesem Ort spricht, ohne ibn naber >n bezeichnen. 

Die Versammlungsorte der Landtage babcn also bw in das lft. ^aln 

hundert hinein gewechselt, das Rad^iwilWe Memorial tbnt ibrer feine 

Erwähnung. 

Einer genaueren Anssnbrnng bedarf die oben angedeutete (fintbeilimg 

der LaudtagStheiluchmer nach vier siuricn; leiner der Rcccsfe enthält eine 

Veschrcibnng des Verfahrens auf den Landtagen oder erwäliul der Kurien 

genancr, nnd so müssen wir nns wiederum an das NMiwll'sclw Memorial 

wenden, nm die nöthigen Anfschlüsse ^n crbalten; ob ans den aller« Landtag,'» 

Versammlungen dieselbe Ordnung eingebaltcn worden, wie dieselbe mit den! 

erwähnten Beschlüsse des Iabrcs 1555 in Uebereinstimmnng ^n bringen sei, 

ist bis jetzt noch nicht genan festgestellt worden Der Bericht des Menw. 

rials bcziebt sich ans das 16. Iabrbnndert nnd die betreffende Stelle lautet 

wie folgt: 

„Cunvoc:Ul8 ui-clil»iI)Ui> et 8litti!>rn., ^lnü.»' :>l'l!>a 5Ulll. l„,5l''.'l : „ ! , 

cnll i'wl'uiii ^olcdluN, sw sznil>»^ in l'liiu!<!>.> <!c:li!n'r.!llcl>lil! «'!.,<. 

sl>lil»u8 imcliti« oxcnlpllu- iüorum ^ in^u l l ! - : U l< l l n i l . u8 c!nbnl,lr, «zni-

l^l» dun« p0l'l>l:n8^ o! <1lllil>c,'llUi«, ^lüll, elic «'ulnonirdnul un!no>,, i«>. 

^nllll^ü« c'ollocli«, in <>utt(l ox n̂ >l <ü nlililnl« llcipnlillcnr s!tt'<'s!- vi«l<> 

>»iUnr, (?u!,«li!!ilw>n>!." <Nach Znsammentritt aller der verschiedene» Stände 

wnrden die verschiedenen Vorschläge gcinacht nnd ein Ercmplar der Del l , 

berationspnnlte jcdein Stande nbcrgcben. Die Berathnngen fände« sodann 

innerhalb der einzelnen Cnrien statt, sodann wnrdc eine allgemeine Per. 
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sammlnng vorgeschrieben, die Stimmen gesammelt nnd das entschieden, was 
für das Wohl des Staates am geeignetsten erschien.) 

Die Analogie mit dem Verfahren auf den Reichstagen des heiligen 
römischen Reichs dentscher Nation ist zu einlenchtcnd, nm einer genaueren 
Anssübrnng zn bedürfen: nach Eröffnung der Versammlung wurden durch 
den Reichskanzler, Ehur-Mainz, (v.nf nnscru Landtagen durch den Ordens-
Kanzlcr) den Ständen die Delibcrationspnnktc überreicht, die sich dann zu 
ihren Sondcrberathnngen zurückzogen; znm SchlnsseMmden die Entscheid 
dilngen der einzelnen Enrien collationirt, die Entscheidung der Majorität 
zum lU)M'!u5»,m imlim'ii erhoben nnd in Deutschland dem Kaiser ^ä <^n-
l'lnunncl'ltll Unterbreitet; iu Livland wurde die kaiserliche Bestätigung nnr 
für besonders wichtige Landtagsbeschlüsse eingeholt, wie z. B . zn dem int 
Iabre l54t>, in welchem festgesetzt worden war/.der Meister und die Bischöfe 
dürstcu ibreu geistlichen Stand nicht verändern noch ausländische Fürsten 
zn Eoadjutoren wählen. 

Livland stand also staatsrechtlich in demselben Verhältnis; zum deutschen 
Reiche 'wie die übrigen Territorien uud Reichsstände. Die abweichenden 
Verhältnisse, die bedeutende geographische Entfcrnnng schwächte aber die 
schon an sich ohnmächtige Reichsmacht iu Livland uoch mehr als in den 
übrigen Territorien. 

Nach wesentlich verschiedenen Gesichtspunkten waren aber in Livland 
und Deutschland die Enrieu selbst geordnet, nnd v. Richter hat nicht ganz 
Recht, wenn er bchanptct: „Der Landtag thcilte sich nach Analogie des 
deutschen Reichstages in vier Kollegien." Aus den deutschen Reichstagen 
finden wir (wenigstens seit 1356, nnd seit diesem Jahre ist der deutsche, 
Reichstag al« geordnet auznsehenj nur d r e i Curien, nnd auch diese sind 
nach anderen Grnudsatzen geordnet, als die des livläudischcn Landtags. 

I n der ersten Kurie saßen lseit die goldene Vnlle in Kraft war) ans 
dem deutschen Reichstage die Ehnrfürsten, in der zweiten, die Fürsten, 
Grafen, Herren nnd Bischöfe olmc Khnrstimmc,, die dritte Curie war die. 
städtische. I n der livländischeu Landtags-Verfassung heißt es aber I. <:.: 
., Nu «)l>5urvnlilUm'urcln. ut ^rc.!num'«lls>l.)U5 <'um I^'iäwpiä Do rM l i o , Osi-
l i imn. Ouruuion><! ot. Iwvulwn«!, zu^unoti» «idi ^ddiUiliu« Vu!K.onir ol, 
pmU«, ul>uu> «U U um l0pr:l0«unwronl. no iu unum «uu ouusilm locli-
gereut. (Hiebet wnrdc die Ordnnng derartig beobachtet, daß der Erz-
bischoj unt Pen Bischöfen von Dorpat , Oesel, Kurlwld und Rcval sanunt 
dey Achten von Fallenau »md Padis et i len Stand bildeten nnd gemein« 
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schaftlich ein Botum hatten.) Wäre d.^ Prineiv, nach den, die deutschen 

Reichs-lvurien geordnet waren, „in jeder b'urie alle ;ur Tbeiluabme berech. 

tigten Standesgenossen û vereinigen", in Livland beibehalte« worden, io 

wäre der Meister al5 Landesherr ;u den übrigen Laudeoberreu in die erste 

sinrie gebogen worden, in die er lnueingebörte «>'d nicht die Hebte von 

^all'enan lind Padis. 

Statt dessen war in Livland der Riß zwischen Orden nnd ('»vl^topat 

ein so tiefer, daß jede dieser beiden Gewalten eine eigene l<»rie au» dem 

Landtage hatte- in der ersten saß der ttr^biselwl mit den Stützen iemes 

Ncgimenlo, die gleich ihm Landeoberren waren, »eben ibnen lwol aber 

nilr mit beratbendcr Stimme, denn eo ist nickt anzunehmen, daß sie, die 

nirgend als gefürstet bezeichnet werde», gleiche Stellung »nit den lslfbs< 

fürstlichen Bischöfen gebabt baben sollten) die obgenannten Aebte. 

Wie Bnuge meint, gehörten;ur ersten l^nrie »web noch die l<avltcl. 

alö Regierung^-Kollegien der Bischöle, da sie sonst in feine l<laiie mebr 

passe». Mit demselben Recht rann man aber wol annehmen, daß l.n der 

Zeit, in der die Curien »ach der im Memoria! geschilderten Welse' yllam. 

mentralc», die stapitel, die dnrch die Stiftorätbr nbcrbauvl an ^iussnß 

verloren, ans dem Landtage feine Stimme oder böcbftens ein vunm» con 

<l»!!:Uiv!l!!> hatte». 

Von der zweiten <5nric heißt es l. o. : „pmximum laouin »ibi v,,ull 

<.':ck:̂ l. rovoronän« Duiniilu« Nn^i^lor l:nn, «nilnprslonturil'U« ol or<iin!^ 5M 

tial.ril)N8, s îli culn eun8l.'lUl,wUl!l «Kurm« ^rnilun, in^nlul oonziiliun, 

«mnu oomsinkuormn." sDen nächsten Platz nahm der Herrmeifter für 

sich nnd die Gebietiger nnd Brüder seines Ordeno in Anwruch, nachdem 

er den zweiten Stand bildete nnd ein gemeinschaftliches Botnin balle.) 

Daß der Landesherr eineo Territorimns mit seincn Mtbeu eine 

eigene b'nrie bildet, während die übrige» ;»samine« nnr eitle l<urlül. 

stimme baben«, ist wol überbauvt nnd nicht nnr in der dentschc« Reichs. 

Verfassung ohne Analogie, findet aber darin seine l^-fläruug. daß der 

Meister als Med der ersten ttnrie, in der die Bischöfe, durch das gemein, 

schaftliche Interesse verbnnden, die Majorität halten, obne allen ltinftuß 

gewesen wäre- damit wäre aber nnr das Factum erklärt, daß der Meister 

eine ebenso viel geltende Stimme auf den Landtagen hatte, als der (5rz. 

bisclwf sammt allen den Bischöfen. Zur Erklärung der f o rma len Ano. 

malic, de» »lächtigsteil Landesherr« »licht unter seinen Itandesgenossen. 

soudcru in einer zwei ten l5nrie ;n finden, dient es aber vielleicht, daß 
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wir uns daran erinnern, der Meister sei Lehnsträger jedes der Bischöse 
gewesen; als solcher gehörte er in jedes einzelne Territorium und in der 
zweiten Cnrie war so ein Stand vertreten, der sich in jedem der bischöf
lichen Territorien wiederfand. Da aber seit dem 15. Jahrhundert von 
einem Lehnövcrhältuiß des Ordens zn den Bischöfen nicht mehr die Rede 
war, so behielt der Meister die a l t e Form nnr bei, um dieselbe zur Ent
faltung seiner Macht und Selbstständigkeit zn benutzen. 

Die dritte Curie bestand aus den Ritterschaften, resp. deren Devu-
t ir tcu, denen sich die Stif ts- nnd Ordensräthe, insofern sie Eingeborene 
waren, anschlössen. Der Vasallen-Adel war im deutschen Reichstage ohne 
Vertretung und nu r auf den Territorial-Landtagen actio betheiligt. Ucber 
die Art nnd Weise der Vertretung des ritterlichen Vasallenstandes, der in 
Bioland die Stellnng des deutschen Reichs- oder unmittelbaren Adels ein
nahm , ohne zn demselben zn gehören, ist oben das Nähere verhandelt 
worden; die St i f ts- nnd Ordensräthe, die gleichfalls der dritten Curie 
angehörten, thaten dieses nur in ihrer Eigenschaft als Edelleute. 

Die vierte Curie des livländischen Landtages, die der Städte, ent
spricht der dritten Curie des deutschen Reichstages und ist bereits oben 
naher betrachtet worden. 

M i t dem Augeführten ist der Inhal t des Radziwill'schen Memorials, 
soweit er die Landtage betrifft, erschöpft; über die Geschäftsordnung inner
halb der Cnrien, die Stimmabgabe innerhalb derselben, die Art und Weise 
der General-Collation der Stimmen schweigt sie. So wichtig dieses Akten
stück auch sein mag, maßgebend ist es nur für die Landtagsgeschichtc des 
letzten Iahrzeheuds der Uuabhängigkeitsperiode nnd enthält manchen Wider
spruch mit dem, was uns sonst über die livländische Landesverfafsuug be
kannt ist-). 

Ans den Lücken, die dieses offtcielle Aktenstück, das dem Unterhändler 
Polens die bisherige Centralrcgiernng Livlands darstellen sollte, bietet, 
läßt fick ersehen, wie wenig ansgcbildet noch die ganze Laudtagsverfassung 
war; der Landtag trägt unr in seinen Umrissen das Gepräge eines nach 
Rechts-Grundsätzen coustrnirten Parlaments au sich, er ist eine Versamm-
lnng, all der alle die Theil nahmen, die sich überhaupt durch ihre Macht 
einen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten erworben hatten. Darum 
sind die Curien nicht gleichartig geordnete Collegien, sondern es finden 

") Vergt. z. V. der iiandtag«^t«eß »on l534. 
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sich in jeder derselben nur dnrcb ihr Interesse und ibrc Stellnng zniam« 
meugehörige Machthaber vor. 

Was den G e s c h ä f t s k r c i s der L a n d t a g e in der angestammten 
Periode anlangt, so war derselbe in dieser ansgedebnler als m ilgend 
einem spateren Zcitabschrlitt, denn nur in ibr waren die Endlage dle 
oberste Instanz für a l l e privatrcchtlichen nud ösfcnllisl'en '.'lngclcgenbeilen. 
Einerseits finden wir in den späteren Perioden der livländi'chen ttw'sbicl'lc 
die Durfte Gewalt nickt mehr i n n e r h a l b des kandes, audcrericlls sind 
Justiz und Verwaltung in der nenere» Zeil nicht mehr so nn^erlrennllch 
verbnnden wie im Mittelalter. Nnr bis zn>n Jahre l.^l»2 war der llv. 
ländischc Landtag die Versammlung der Stände desLandco. dao sicl» vom 
Felsenufcr des finnischen Busens bis zur Südabdacknng der Tnna ano» 
breitete; seit diesem Jahre werden die Grenzen Livlauds enge, ge^oge»! 
und bald darauf ist auf den Landtagsvcrsammlnngen nur noch ein Stand 
des enger gewordenen Vaterlandes thatig und stinlinderechllgl. Tarn,» 
mnßten die Pcrhandlnngsgegenstände allmälig an Wichtigkeit verlieren nnd 
wurde i h r Kreis in de» enger werdenden Verbältnijien des Landtage 
selbst enger. 

Die Landtage waren ans dem Bedürfnis; und der Notbwendigkctl rut. 
standen, die Territorien nnd ihre Herren dnrch lfinigkeil gegeil änßere An 
griffe und Peseitignng innerer Feindseligkeiten >n kräftigen; schon U l n j 
battcn diese Gründe den größten Tbcil der Landesherren nnd lbrer Stände 
dazu vermocht, ein Schütz- nnd Trutzbündniß abzuschließen, deisen Absicht 
darauf ging, alle inncrn Streitigkeiten anf friedlichem Wege bei;»lege«, 
gegen die Nachbarn aber eine gemeinschaftliche Pol i t ik . ;» befolgen. 5,c 
Ansgleichuug auscinandergebcnder Interessen nnd Feststellung einer Old« 
nnng, in der sich die verschiedenen Territorien als Glieder e ,»es Ganzen 
fühlen sollten, war nnd blieb der Hauptzweck llild Haupt. Verbandlnng^ 
gegenständ der Landtagüverhandlnngen. Der angedeutete Zweck wurde ln 
Bezug ans die Laudcsherreu nie ganz erreicht, auch «icht, als dae- wr luhl 
der Zusammengehörigkeit die Staude der verschiedenen Trrritoue» scholl 
hinreichend dnrchdrnugen hatte. Die Kampfe zwlscbcu Erzdiickoi und Ol« 
den, zu dcuen noch häufige Differeuzen dieser Rivalen mit der mächngeu 
Stadt Riga kauieu, machten die Ausgleichung von Itrcl t iglc,tcn zum 
immer wiederkehrenden Gegenstand der Berathuugeu der Landtag«, die be< 
rufen werden mußten, sollte nicht von den streiteudeu Parteien zum Gchwert 
gegriffen, werden. So entschied der Landtag von 14Z4 eine» Streit zwischen 
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dem Meister S e i b e r t von S p o n h e i m nnd dem Rathc der Stadt Riga; 
Melchior Fuchs berichtet ferner von, den Versuchen, die der Erzbischof Sy l 
vester Etodcwescher (1449 bis 1479) anstellte, „die gute Stadt" aus den 
erwähnten „vielen Landtagen znr Saltzc, Versöhn, Kirchholm und den 
Birkcnbäumcn" bei den übrigen Stauden anzuschwärzen. Das ganze.rothe 
Buch ist von Berichten über Streitigkeiten, die auf dem Landtage entschieden 
werden sollen, dnrchzogeu. Ein besonderes Interesse bietet der 1477 zn 
Oolinar abgebaltene Landtag, zu dem Gesandte des Königs von Dänemark 
(Pcrsbcrg nnd Peterssen) und die Canonici von Upsala nnd Stockholm gezogen 
wurden, nm ein Schiedsgericht zn bilden. Die Thätigkeit der Landtage in 
dieser Beziehung offenbart sich unter den verschiedensten Formen auf jeder 
Seite uuscrer alteu Laudcogcschichtc. Als nächste Folge dieses friedlichen 
Einflusses der Landtage crscbeiut der auf deuselbcu zu wiederholten Malen 
abgeschlossene Landfrieden, dessen Dauer gewöhnlich zehn Jahre belrng; die 
Aufrechtcrhaltung defselben war eine Sache aller Landesherren und wurde 
darum gleichfalls durch den Landtag überwacht. 

Wenn sich das Verhältniß zwischen den Gliedern des livläudischcn 
Buuocs zeitweilig besserte, so blieben die Landtage darnm nicht ans, denn 
der Kreis der Verhandlnngsgegenstände erweiterte sich nach andern Rich
tungen h i l l ; um all einen, dem vorigen verwandten Zweig der Land« 
lagsthä'tigkcit anzuknüpfen, erwähnen wir des wiederholentlich gefaßten 
Bescl'lnsscs, nnr gemeinschaftlich auswärtige Kriege anzufangen (1457 nnd 
1537) und zn führen; wnrde dann ein gemeinschaftlicher Krieg beschlossen, 
so ordnete auch der Landtag die Art nnd Weife der Netheiligung der ein
zelnen Territorien, bestimmte den Betrag der aufzubringenden Kriegsgeldcr, 
die von jedem Landcslwrru zu stellende Truppenmasse n. s. w. 

Aber nicht nur Streitigkeiten von^ öffentlichem Charakter wurden dem 
Landtage znr Schlichtung uud AuSglcichuug vorgelegt. Da alle Appellation 
anßer Landes durch den Kirchbolmcr Vertrag (1452) nnd die Urkunde Kaiser 
Sigismnuds (1424) unmöglich geworden w a r ' ) , sich innerhalb der Territo
rien aber nnr zwei Iustauzen vorfanden, so kamen bald auch Privatstrci-
tigleitcn an den Landtag als dritte und allcndlichc Instanz. 

All diese richterliche Nefugniß knüpfte sich bald anch eine legislative 
nnd im 15. nnd 1K. Jahrhundert begegnen wir einer Anzahl von Vcrwal-
tuugs, nnd Polizeigcsehen, unter denen die Kleiderordnungen ihre rcgel-

' , AnTAuenHhme fand für die Stadt Neva! stall, von deren Nath nach Lübeck appellitt 

wllden tonnt«. 
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mäßig wiederkehrende Rolle spielen, die vom Landtage mit verbindlicher 
Gültigkeit für alle Territorien erlassen worden waren. 

Wenngleich die A u f M n n g nnd Besprechung der Verbandlungsgege». 
stände des Landtags von bedentendem Interesse ist, so gehört dieselbe doch 
nur zum Theil in den Rahmen des vorliegenden Ver'ncl'o, der cd vol . 
wiegend mit dem öffentlichen Recht und der Stel lung, die diese? den lw» 
ländischen Landtagen znwies, z»l thnn bat. Ferner ist dicie Malcr l t m 
den angezogenen Werken von Bunge, v. Richter, Rahdcn» Sievers gcnü. 
gend besprochen, während dieselben die übrigen den Landtag nnd seiuc 
Geschichte betreffenden Fragen nur vorübergehend behandeln: endlich est 
die staatsrechtliche Stellnug der Landtage bereits eines Breiteren besprochen 
und mit Quellennachweisen, so weit dieselben dem Verfasser zugänglich 
waren, versehen worden, während die Begebungen zur Polizei nnd den» 
Privatrecht eine Menge nener Fragen in Anregung bringen und ein krm. 
sches Qnellenstudimn erforderll, das voin vorliegenden Tlwma zu weit ad« 
führen würde. Wi r verweisen darum namentlich, wie schon erwähnt, an» 
v. Bunge und v. Richter nnd die in diesen Werken zahlreich sich vorfindenden 
Quellennachweise. 

M i t dem Vorliegenden wäre das Wesentlichste dessen, n>as siel, über den 
livlandischen Landtag der Unabhängigkeit «Periode sagen läßt, gegeben: 
der Charakter der Allgemeinheit und Oeffentlichkeit, den er in derselbe^ 
hat. hört in den folgenden Perioden der livlandischen Geschichte auf »nd 
läßt den Landtag an Wichtigkeit nnd allgemeinem Interesse verliere». Der 
Abriß der Versassuugögeschichte Livlauds vou 1 5 6 1 — I S N wird aus dlc 
verschiedenen Gründe dieser Aendcrnng hinweisen; e in Factor derselben 
verdient aber noch am Schlüsse de« vorliegenden Abschnitts erwähnt zu 
werden, weil er noch in die Zeit der livlandischen Unabhängigkeit M l . 
l iö ist die Stellung, die die Ritterschaften der verschiedene» Territorien zn 
e i n a n d e r einnähme». Dieselbe war schon von so entschiedenem ttmfiuh 
ans die Gestaltung des a l t e n Livlands, daß sie bei der Nenbildung. der 
dieser Staat nach Auslösung von Episkopat nnd Orden unterlag, von cnt« 
scheidendem Gewicht sein sollte. Das Gefühl der Zusammengehörigen 
durchdrang keinen der in den verschiedenen Territorien abgeschlossenen Stande 
so lebhast wie den Vasallenstcmd. Zwar bildete jede Ritterschaft eine eigene 
Corporation, hatte jede einen eigenen Hauptmauu, beso»derc Privilegien 
uud besondere Zusammenkünfte (Vcrschrcibungcu); sie hatten aber alle das< 
selbe Z ie l : die Erlangnng der Stel lung, die der Adel von Harric» »nd 
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Wierland errungen hatte, dem schon die dänischen Könige eine exceptio-
nelle Stellung verlieben hatten, die unter den Hoch- nnd Landmeistern 
nnr uoch an Macht und Ausdehuuug gewachsen war. Ans dieses Ziel ar
beiteten sie bald mit gemeinsamen Kräften hin und wenn sie es auch nicht 
gemeinschaftlich, sondern eine nach der andern errangen nnd erzwangen, so 
war dock eine Privilegieugemeinschaft aller l i r l ä n d i s c h e n Ritterschaften 
das schließlich«: Resultat. Während die Landesherren in blutigen Fehden 
lagcu und sich gegenseitig schwächten, wuchsen ihre Vasallenschaftcn an 
Macht nnd was noch wichtiger war — an E i n i g k e i t . Ihrer Theilnahme 
an den Landtagen nnd der wichtigen Rolle, die sie ans denselben spielten, 
ist bereits gedacht worden; die Berathnngen in der dritten Landtagscurie, 
lmag dieselbe ans allen Vasallen oder nur aus Deputationen zusammen
gesetzt gewesen sein) gaben die Anknüpfungspunkte zu einem engeren An-
einanderschlnß; neben den allgemeinen Landesangolcgenbcitcn kamen in der 
dritten stnrie anck svecielle Adelsangelegcnbcitcn zur Sprache, und das 
gemeiusame Iuteresse der Ritterschaft als solches wurde gewahrt. Bald 
ging man aber noch einen Schritt weiter.' Das Bedürfniß des Verkehrs 
und eiucs gemeinsamen Handelns trieb den Adel dazu, sich auch außerhalb 
der dritten Curie und der Landtage zu allgemeinen Adelstagm, ans denen 
alle Ritterschaften vertreten waren, zn versammeln und gemeinschaftliche 
Interessen zu bcratbcn. Es sind uns die Recesse zweier solcher ritterschaft
lichen Versammlungen erhalten. Die, eine wnrde „am Donnerstag vor S t . 
Iobannis Bavtistä" 1482 zu Wemel abgehalten, die andere „am Don
nerstag nach Lätare" 1543 zn Wolmar. I n dem Receß der Wemelschen 
Vereinigung ist die Ordenörittcrschaft nicht namentlich aufgeführt, sondern 
es sind nur Devntirte „aus bell Gebieten von Wenden nnd Oberpahlen" 
genannt; beide Recesse zengcn von der Macht, die die Vasallenschaftcn be
sessen babcn mnssen, da sie Beschlüsse über Gegenstände enthalten, die 
nicht nur den Adel, sondern das ganze Land betreffen nnd namentlich viele 
Vcrfngnugen über die Bauern, welche die völlige Abhängigkeit dieser vom 
Adel bezeugen. 

Durch solche gemeinschaftlichen Maßregeln, di« das Zusammengehörig-
t e i t ö g t M aller Ritterschaften bezcugeu, wurdeu die Adelscorporationen 
nicht nur der mächtigste Laudstand, sondern mächtiger als der größte Theil 
der Landesherren. Er ging als der einzige vollberechtigte Stand ans den 
Wirreu hervor, die anbrachen, als der livländische Föderativstaat zerfiel 
lwd feine Nestandtheile in die Hände der Polen nnd Schweden kamen. 
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I I I . D i e V e r f a s s n i i g s g e s c h i c h t e L i v l a n d t ^ v o n 1 5 6 ! b i s 162 ' ) . 
M i t dem Jahre 1558 begannen die alten livländischen Zustände nach 

einem vierhundertjährigen Bestehen zusammenzustürzen, ihre innere Auflö« 
suug hatte mit der Ausbreitung der Kirchen < Reformation m i/lvland de« 
gönnen. Zwar gab es noch einen Orden, lnzbischof und Bil'clwie, nach« 
dem sicl, schon die Städte und das flache ttand der neuen ^ebre zugewandt 
hatten, aber das Beispiel des benachbarten Preußen hatte zu mächtig ge< 
wirkt, um nicht eine Sacnlarisation des Ordens wie der St i i tc in Aussicht 

.zu stellen. 
Die änßerc Beranlassnng zur Allsiösung der alten Berhältuiise gab 

der Einfall eines zahlreichen russischen Heeres unter I w a n lV. , die bel 
dem dentschen Reiche gesuchte Hilfe konnte der mit Tnrkeukriegeu beschä' 
tigte Kaiser Ferdiuaud den Livläudern nicht gewähren; uutcrdcsseu stößtc 
die Einnahme Dorpats durch ein russisches Heer uuter Klnbsly dem Vandc 
cineu panische» Schreckeu ciu uud die Landesherren erkannten, daß Bioland 
ohne fremde Hilfe rettungslos dem russischen Eroberer und seinem wilden 
Heere verfallen sei. Die dnrck den dentschen Kaiser in Anspruch geuom. 
nmie schwedische Unterstützung blieb aus, ein zweiter Notbrus Livlands au 
den Kaiser, sowie dessen Brief an den Zar halsen der Notd nicht ab. Da 
wandten sich der Ordcusmttster Kcttlcr sder schon als ssomlbur Bcrbin 
dungeu «lit dem Fürsten Radziwill angeknüpft hatte) uud der ssrzbischof au 
dcu König Sigismund August von Polen uud Litauen und verpsändetcu 
ihlu, da alle.ihre Mittel erschöpft waren, gegen zusammen l6 l ) , l )W Mül« 
dm eine» bedeutenden Theil ihrer Territorien im September 1559; der 
Herzog Magnus von Holstein, der sich spater unter russischen Schutz stellte, 
kaufte die Bisthümer Ocsel, Kurland und später Rcval; da cr aber den, 
dnrch die Rnssen hart bedrängten Estland nicht die gehörige Hilfe leisten 
konnte, uutcrwarf Reval (später auch die Ritterschaft) sich am 4. Juni 
1561 dem König Erich vou Schweden. 

Diese Unterwerfung Estlauds war vcr Ansang der Zerstückelung des 
Inländischen Staatenbundes. König Sigismund August machte einen An« 
schlnß Kurlands uud des südlichen Livlauds (Dorpat blieb bis zum friede» 
von Zapolje 1582 iu russischen Häuden) an sein Reich zur Bedingung tba. 
tiger Hilfe gegeu den Zareu; da der Kroue Pole» schon ein bedeillender 
Theil des Landes verpfändet war, das Reich keine Unterstützung gegeu die 
drängenden Feinde gewahrte, so nnterwarfcn sich der Orden mit seine» 
Ständen und der Erzbischof für sein ländliches Territorium dem K0nig 
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von Polen, der ibnen dnrch das priviloziun! 8. ^ . nnd die vvrzngsweise ans 
Kurlaud bezügliche provigio Vn«li1>8 ihre Privilegien sicher stellte; der 
Orden löste sich ans, seine Glieder traten in die Zahl der'Mligen M M e n , 
Kurland wurde ein polnisches Lebnsyerzogthnm nnter dem zinn Herzog 
creirten Meister Gotthard Kettler, Livland wnrde eine Provinz des Königs 
von Polen, die seit 1566 den Namen nnd Titel eines Herzogthnms führte; 
die Stadt Riga wahrte zwanzig Jahre länger noch ihre Unabhängigkeit 
nnd nnterwarf sich erst im Iannar 1581 dem König Stephan Bathory. 

Ans Wunsch des Königs beschloß der livländische Landtag 1566 die 
Vereinigung Livlands mit Litauen und als dieses Großhcrzogthnm, das 
bisber den polnischen König auch zu seinem Fürsten gehabt hatte, 1569 
mit Polen vereinigt wurde, ward Livland auf dein Lublinor Reichstag am 
K. August lunter Vorbehalt seiner Privilegieu) ciue Provinz des polnischen 
Königreichs. 

Wi r siud dnrch die Erhaltung der betreffenden Actcustücke im Stande 
allen den Veränderungen'zn folgen, die die livländische Verfassung in der 
vorliegenden Periode träfen; vergleicht man die öffentlichen Verhältnisse, 
wie sie dnrch die polnisch-litauischen Gesetze geworden waren, mit denen 
vor 156 l , so ist ibr fremdartiger, o e t r o u i r t e r Charakter unverkennbar. 
Bon den dnrch die Privilegien-Urkunden gemachten Versprechungen, wurden 
<wie uuteu gezeigt werden wird) fast alle gebrochen; alle Constitutione!! 
der berüchtigten polnisch-litanischen Reichstage tragen ein Vae vicni« für 
die unterworfenen Livlander an der St i rn . Die 60jährige Dauer der 
polnisch-litanischcn Herrschaft in Livland hat schon darnm nur wenige und 
unheilvolle Spnrcn binterlafsen, weil die alten'Naturgemäß emstmldenen 
^audeszustände einer Reibe aufeinander folgender Landesordnnngen unter
lagen, von denen keine lang genug in Kerast war, um im NeclMbemlßtsein 
der Provinz festen Fuß zu fassen. Die polnisch-litauische Periode, die dnrch 
den politischen nnd kirchlichen Druck Livlands an sich Unheilvoll genng 
war, ist in ihren Folgen aber höchst segcnsvoll gewesen. Der' Druck pol
nischer Magnaten nnd Pfaffen rief die Resistenzfähigkcit bisher indolenter 
nnd ««patriotischer Landeslinder wach nnd half ihnen yn einem wenigstens 
apprvxnnatwrn Aerständmß ihrer politischen Bedürfnisse; die 3/Privilegien 
find endlich die Grundlage» des Verfafftlngslebens Livtznds M M d e n Und 
wann wol nie zn T M gefötdert worden, wenn der natwnOe und religiöse 
Gegenfa^ zwischen der Ztegierung und dem mtterwpefMn Lande nicht die 
Rothwendigfeit geordneter VerfasiuNHsgrnndzttze ^ur Evidenz erhoben hatte. 
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Drei verschiedene Abschnitte sind im Verfaisnngsleben der polnischen 
Periode zn unterscheiden; dieselben werden durch die IaKreszablc« 1566, 
1582 und 1598 fixnt. 

Die durch das Nuiousdiplom von 1566 für Bioland verelnbartc 
Landcsverfassung, die 16 Jahr lang yt Reckt bestand; war in ikre» Grund« 
zügen folgende: 

Das Land zerfiel in vier Kreise: Riga, Wenden. Dünaburg und 
Treyden; au der Spitze jedes dieser Kreise stand ein königlicher Senator, 
der aber geborener Livländer sciu mnhte. Das ganze Land wurde von 
einem königlichen Administrator regiert, bei dclscn U M <cr »ollte Livländer 
von Geburt sein) Livland ein Volum AMMltntivmn batie. Dle vter Eena« 
toren nnd vonr Adel gewählten Depntirtrn sollten auf den mit Litauen 
gemeinschaftlich abzuhaltenden Conventcn und Landtagen Sitz nud Siinme 
haben. Für jeden der vier Kreise bestand ein Landgericht iMckniutn 
terrkfUre). von dessen Entscheidung noch eine Appellation au dm böbnen 
Gerichtshof, der ans den Senatoren und dem Administrator bestand, mög' 
lich war; der Adel Kurlands batte sich schon 1561 die Möglichkeit einer 
Appellation „von ihrem Fürsten" an den Landtag vorbehalten. Die Dürf. 
ligkeit dieses Entwurfs sowol (der z. B. über das Etänderecht nichts Be« 
stimmtes giebt, obgleich gerade dieses einer Neubildung bedurfte, da ja dir 
alten Stände durch die Säcularifirungen zum Tbeil aufgebort Kalten», als 
die Erweiterung des livländifchen Gebiets durch die Abtretung Dorpals 
seitens der Rnssen, erklären es, warum König Stephan im Iabre 1H82 
in Warschau eiu nenes VerfaffungSgesetz für Livland gab (die Qnmlilu-
tiono» IR'Onmo v. 4. Decbr.) 

An der Spitze der Provinz (so verordnete es das neue Gesetz) stand 
der Administrator, ihm zur Seite ein yuaozUul' pmvmomlm für die Finanz, 
angelegenheiteu; Livland zerfällt nach der neuen Bestimmung unnmebr in 
die drei Präsidentschaften Wenden, Dorpat und Pernau, von denen jede 
unter einem Präfes steht, der der Ehef für Vivi!« und Militairangelegen. 
heiten ist; ihm zur Seite steht ein 8ubool!eetar liür Finanzangelegendeilen, 
analog dem 9. ?r.) ein 8uoo»mor«nu« (zur Regulirung von Grenzen) 
und ein Vexillilsr (Fahnenträger). Jede Präsidentschaft zerfällt in mehrere 
Starosteien (OarMnoatus), von dmen jede unt« einem <kMn>OU« (Starbst) 
steht, der Pole, Litauer oder Livländer fein konnte. An die Stell« der 
frühereu 4 Landgerichte, sind drei getreten, die schon bestimmte Inridi ten 
halten; die Appellation findet an einen Oonvontus )näie»ll«, vo« Mnz 
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cigeuthümlichcr Znsamuieusetznng statt; anders zusammengesetzte Landtage 

werden für die öffeullicbeu Bedürfnisse l^onvc;,Uu8 n«o^^it-r!.!ii publ ice 

<':u,!>'ch abgehalten, die von Depntirten ano den einzelnen pra68i6iiUl,^ be

sucht werden. Tic wichtigste (i'iurichtuug deo neuen Gesetzes ist aber die 

Gründung eines tatbolischeu Bistbums sanimt Capilel in Wenden. 

Wenn durch diesen Entwurf einer ueuen Verfassung auch maucheni 

Bedürfuiß abgelwlfcu wllrde und er manche Vorzüge vor der Verfassung, 

von 1566 Katte, so ist er doch im Ganzen mir ein redendes Zeuguiß für 

die Art uud Weise, in der die polnische Könige ilwe Versprechungen,zu 

balten pflegte». Vergleicht» nian diese Oon^titnlioin^ l^ivomul', mit dem 

Vcrfassnugseutwurf iu dem Unionsdiplom, so fallt schon die Verschiedenheit 

des Tons iu der Sprache Köuig Etephau's mit der Sigmund Augnst's auf; 

was das Materielle anlaugt, so sind die im, ersten Aetcustück stipulirten 

Privilegien, ini zweite» fast alle ausgehoben oder nmgangen. 8 7 des 

Uuions-Diploms verspricht leinerlei Aeilderungen in kirchliche» Angelegeu-

beiten vorzuuelnueu, die b'oust. l. deeretirt die Gründung eines tatholischen 

Bislbumo; die berrscbeude Confessiou in Livland ist nach dcniselben tz die 

lutberische, l̂ 'oust. I I . nennt die Lutheraner iu ihrem eigucu Laude Dissi

denten; 8 18 des Uuiouo-Diplouw giebt deu Livläuderu ein voluiü coil-

^ulliuix u»! bei der Wabl des Admiuistrators, 8 9 verlaugt von den Sena

toren , «.an deren Stelle jetzt die I ' rnc iM^ getreten waren) daß sie das 

livläudische Iudigenat babeu und verspricht, daß alle Beamte in Livland 

Deutsche sein sollen; vou all diesen Privilegien ist in den Ouu l̂.!tul!l.>ne« 

nicht mebr die Rede uud nach Oolli-N. XI. haben die Polen nud Litauer 

gleiche Ansprüche bei Vesetznug der wichtigen Starosteieu, wie die eiuge< 

boreueu Lwlander. Aber es sollten noch größere Beeiuträchtigungen folgen; 

eine Modifieatiou der Verfafsnng voll 1582 trat durch die sogeuauute Orcli 

lliliil) I.ivmmu' I. in» Iabre 1559 in .Kraft. Drei Pnntte derselbe» wurdeu 

als besonders verletzend ill der Rede (»r:Uw l^ivouin« 8lrpi)!ic:un'>«) der 

livlaudischen Deputirten allf dem Reichstage zu Warschau l597 uud 1598 

bervorgchoben: 

Die V e r t b e i l n u g der Starosteieu unter l an te r Polen und Litau
ern, die C i n f ü b r u u g des sächsischen oder Magdeburger Rechts „ ^umi 
l.lvuni:, lmrwlm^ >,nl!„ ^llrc U3u e->l" (die 88 9 des Unions-Diploms. 
8 4 des Privileg. 6. H.. II. lllld der I'n»vi«lc) Nncali8 balten die Geltung 
des Provinzial.Reckts festgestellt) und die A n f b e b n n g aller, seit den 

Bltsch. Mtsschrst. 2. Ial'lg. Vd,!.. Hst, 1. 5 
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Seiten deo Erzbischofs Wilb elm gemachte» Echcnkuuqen «durch dleielbc wa? 

der § 7 des Privileg. i>. ^ . I I . verletzt). 

Die angeführten Beschwerden der Livländer l i t ten aber nnr ;ur ^olgc. 

daß 1598 eine Orciimuia I.ivnnine U. erlassen wurde, in der yrar die 

Einführung des fremden Rechts nicht mebr vorgeschrieben war. die aber 

sonst folgende Ordnung der Dinge festsetzte: 

Die Präsidenten wurden nach polnischem Muster durch Z Palatine 

(Wojcwodeu) erseht; denselben ;ur Seite standen 3 siasteUanc ^ iu polni« 

scher, ein litauischer und ein livländischm, die die Aniüdrcr uu Kriege lein 

sollten; die 26 Etarosteicn blieben beibehalten und wie die „nli lmün sagte 

wollte der König nichts dagegen haben, wenn dieselben ;um Theil auch 

verdienten Livländcru verlieben würden. Die Landgerichte »ollteu am 

Personen aller drei Nationen zusammengesetzt werden; der Bischof yl 

Wenden solle in den Besitz aller früheren bischöflichen sBogtev»?! Güter 

gesetzt werden. Mit den Landtagen solle es wie zu Zeiten König Stepbau'ö 

gehalten werden, zwei Gesandte aus jeder der 3 Nationen l^ivländer, 

Litauer und Polen), die Livland bewohnten, sollten diese Provinz am dem 

polnisch-litauischen Reichstage vertreten. 

Seit dem Jahre 1600 trat wenigstens zeitweilig an die Stelle des 

C0nvcntu8 ^ucliemll« ein Tribnnal, das lnack polnischem Muster» aus je 

5 Depntirten jedes Palatinats unter Vorsitz des Administrators m allen 

streitigen Angelegenheiten inappellabel cutscheiden sollte, mit Ausnahme der 

geistlichen Angelegenheiten und derer, die das Krons.Intereiie betrafen; 

gleichzeitig erhielten die fünf größten nnd befestigten Städte Schloß- oder 

Starostei-Gerichte, die sich bis in die schwedische ,ftit erhielten und die 

ersten Instanzen für kriminal- nnd Polizeisackcu abgeben sollten. 

Die OräiiuUi«! I.ivnniuL U. versprach, daß eine ftommiiston <̂ eo 

Sapieha und Erzbischof Eolikowslv waren die Häupter derselbe«) nuter 

Zuziehung von Adelsdcputirteu ein livläudischcs Laudrcckt zusammenstellen 

nnd dem Könige zur Bestätiguug vorlegen sollte; diese, ssommisfion übertrug 

die Arbeit im Jahre 1599 dem vr. David Hilchcn, einem ihrer Glieder, 

der einen Entwurf zu Stande brachte, der aber nie bestätigt wurde und 

auch nie in den Druck gekommen. So mangelhaft dieser Entwurf ist, jo 

sind doch die Titel über das öffentliche Recht von Wertb, weil jie em 

Bild der damaligen Rechtszustände geben. 

Dieses waren in ihren Grundzügen die Schicksale Livlands und seiner 

Verfassung. War es zu verwundern, daß die polnische Herrschaft nm 
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Haß erntete nnd die meisten ihrer Institnte vernichtet wurden, als Schwe

dens größter König Gustav Adolph als Sieger den Vertrag ^u Altmark 

1629 unterzeichnete nnd Livland so seiner Krone unterwarf. 

L iv ländischc Land tage in der vo l n isch-l i tanischen Per iode . 

So weit sich aus den Chroniken von S a l o m o n H e n n i n g , 

T h o m a s H i ä r n , M . ^ n c h s , den Werken von Gade busch, A. v. 

R i c h t e r , D o g i c l , nnd H. v. H a g c m e i st er entnehmen 

läßt, baden von 1 5 6 2 - 1 6 2 9 ungefähr vier nnd zwanzig Land-

tagsversammlnngen stattgefunden; dieselben sind aber über den sieben und 

sechzig Jahre ninsassenden Zeitabschnitt sehr unregelmäßig vertheilt, was 

sich dnrch die vielen Kriege, die zuweilcu für Jahre alle Ordnung nnd 

allen Verkehr unmöglich machten, erklären läßt. 

Bevor wir ani die Neantwortnng der Fragen über die Zusammen-

sehuug, die Tlmtigkcit n. s. w. der Landtage dieser Periode übergehen, die 

viele und eigeutlmmliche Schwierigkeiten bieten, folge ein Verzeichnis) der 

Jahre, in den nach den vorliegenden angeführten Quellen dergleichen Ver

sammlungen stattgcfnndcn haben; die Daten darüber sind in diesem 

Zeitabschnitt von Wichtigkeit, wie sich aus der Besprechung der Landtags-

^usammcuschung weiter nnten ergeben wird. Elwauige Lücken seien mit 

dein relativ beschränkten Material, dao dem Verfasser dieser Skizze zu 

Gebote stand, entschuldigt: eine Hanptguellc für die Landtagsgeschichte der 

zweiten Hälfte des seelMclmten nnd den Anfang des siebzehnten Jahr-

hunderte sind die von Gadcbnsch nnd v. Richter öfter angeführten Vor

väter Ralbs-Protokolle. 

Landtage sind abgehalten worden: 

I m Iabre l562 ;n Riga. Die Veranlassung war die Huldigung, die 

M s t Nadziwill für Tigismnnd August it, Empfang nahm, in Folge dessen 

den Livländern ihre Privilegien bestätigt wnrden. 

I m Jahre 1566 zu Kokeuhuscu und Wenden. 

I m Jahre 1567 zu Riga'). 

I m Jahre 1569 zn Wenden. 

I m Jahre 1572. Daß in diesem Jahr ein Landtag stattgesundeu habe 

ist wahrscheinlich und stützt sich auf D o g i c l , Cod. Dip l . Nr. 171 pag. 294; 

König Sigismund August l l . war im Jul i gestorben und die Livländer baten 

') Auf diesen 3 Landtagen war Kettler anwesend. 
..' 5 ' 
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den polnischen Senat nm Bestätigung ibrcr Privtlegien. dle lbnen im 
citirlen Actenstnck gewährt ward; eine solche i»''<it!" a^uoln.^ ttl,1„>l> , l 
iilllolanim Vu0. Livonia' konnte aber nur anj den, Laudtage beichlonen 
worden sein. 

I n keinem der angeführten Werke ist ein Landtag wälnend dkl d.nam 
folgenden zelni Jahre angegeben. Wir fallen »ort: 

I m Jahre 1583 zu Riga. 
I m Jahre 1584 bat kein Landtag stattgefunden; lnlt'ümlich m dle'eö 

von v. Hagemeister behanplet, der l^adebniel' dainr aulübrl. welckei zedock 
unter der Nebcrschrift„1564" von einem Landtage dco vorigen Iabreö ivlickl. 

, I m Jahre 1586 zu Riga oder Rcuermüblen. 
I m Jahre 1588 zn Riga; der Herzog von Knrland leime deniclleil. 
I m Jahre 1591 zu Wenden. 
I m Jahre 1593 zn Wenden. 
I m Jahre 1595 zu Wenden. 
I m Jahre 1596 zu Wenden. 
I m Jahre 1597 zu Wenden. 
I n l Jahre 1598 zu Wenden. 
I m Jahre 1599 zu Wenden. 
I m Jahre 1601 zn Wenden. 
I m Jahre 1614 zu Riga. 
I m Jahre 1616 zu Riga. 
I m Jahre 1620 zu Wenden. 
I m Jahre 1621 ist wahrscheinlich z» Riga aus, ein Landtag arge« 

ballen worden. 
I m Jahre 1626. v. Richter und Gadcbusch sprechen von Augelege», 

heilen, die auf diesen Landtag verschoben wurden, die v. Rubtenche Angabe 
erzählt, ans diesem Landtage ballen die Jesuiten die Stadt Totpal vn -
klagt, was nach Gadcbusch S . 542 schon im Iabrc 1620 geschoben war. 
Beide geben für ihre Erzählung keine Qncllen an. 

Der Blick, den wir im vorige,! Abschnitt aus die Vcrjassnngögcschichle 
geworfen haben, machte uns mit Veränderungen bctanut, dle ant dle lw-
ländisä'e Stände- nnd Landtagsvcrfassnng vom wesentlichsten Einfluß sein 
mußten, durch die Säeularisationen in den Jahre» 1562 und 1506, dle 
Unterwerfung M a n d s an Schweden, die Gründung und Abtrennung de5 
Herzogthumö Kurland war der livländischc Landtag naturgemäß ein anderer 
geworden; die erste uud zweite Curie desselben hörten ans, weil ihre M i t . 
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glieder wegsielen, in der dritten Curie gab es keine Vertreter von Harrten, 

Wicrland und Kurland mehr, aus der vierten Curie waren die Vertreter 

Rcvals verschwunden uud bis 1582 auch die Dorpats und Pernaus, da 

diese Städte bis zu den genannten Jahren in den Händen der Russen wareu. 

Die Ordens- und Dmnberrn waren nach Aufhebung ihrer resp. Cor-

voratioueu ^um Tlwil nach Dcntschland ausgewandert, was ursprünglich 

auch Kcttlcr für seine Person beschlossen hatte. Znm größten Theil aber 

waren sie in de» weltlichen Adel Umlands übergegangen, der, schon in 

der vorhergehenden Periode mächtig und einflußreich, jetzt alle Deutlichen 

Angelegenheiten in seine Hände bekam, da aus den fünf Landtagen, die 

von 1562 lerclusivc) bis zum Jahre 1583 (cr.clnsive) gehalten wurden, 

neben ihm nur noch die Stadt Niga als Landstand vertreten war. 

Nach der gegebenen Ucbcrsicht zn nrthcilen, fand von 1562 bis zn 

der Vereinigung Liolands nlit Litaueu uur e iu Landtag statt, der im 

Jahre 1566, allf dein diese Vereinigung beschlossen mude. Aus demselben 

übergab Herzog Gotthard, der bisherige Administrator, dem neuen Statt

halter Radziwill die Regierung. Auf den späteren Landtagen erschien 

Kcttler nur ausnahmsweise. 

Nachdem Dorpat und Pernau wieder den Russen abgenommen worden 

waicn, erschienen, wie erwähnt, im Jahre 1562 die Constitutionen König 

Stevban Vatlwrv's, durch die auch die Laudtagsvcrjassnng auf eine ncnc 

Basis gestellt wurde. Die Constitntionen unterscheiden zwei Arten von Land

tagen : s'uüvnlllx inzl'lioi jnliioi-ll«^ und <ü<»nvcn!.n« noee!,«i!,uli!> puduse, 

>'.l,l^:l' wol nur in den letzteren ist eine Fortsetzung der alten Landtage 

;n sehen. Der Cmventl^ .juchmuli« war eine Appellationsbehörde, die 

mit dem Jahre 1600 anfhörte nnd zu der vielleicht K 7, Punkt 4 der 

I'rovl'.ii,, l>u<-!,!i>, iu der von dem Recht des Adels an den Landtag zu 

apvellirc« die Rede ist, eine Veranlaswug gewesen war. Die wichtigsten 

Satze der cm^tiunw X l l l . (die von den Gerichtölandtagen handelt) lantcu, 

wie folgt: , M sollen jährlich zwei Gcrichtslandtage zu Wcudcu abgehalten 

werden und an sie sollen alle Appellatioussachcn ans den Städten, wie ans 

den Landgerichten gebracht werden; die Entscheidungen sollen auf diesen 

Gerichtslandtagcn durch folgende Personen getroffen werden: von dem Bischof 

von Wenden, den drei Präsidenten, dem Starost von Wenden, dem Qnästor 

der Provinz den drei Unterlämmerern, zwei Rigischcu, einem Dörptsche«, einem 

Pernanschen uud einem Wendenscheu Deputaten. Prästdiren soll der Gouver

neur, sei« Stellvertreter oder ein königlicher Commissär. Der Gerichtsland-
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tag soll, ohne daß eine weitere Appellation für andere als gewmc t̂ rbschait«» 

anqeleqenheitcn erlaubt ist, allendlich entscheiden und der Vcnden'che ^andgc. 

richts-Notarius ein Protokoll über die gepflogenen Verhandlungen 'übren." 

l„('onvc;!N.!l« .jiKlieî Io)-; Vlnulno. 'Ml'lmül!- l»». «'«Iri»«''»««» 

ilä !>ra<?ch(;l,>5 Couvr.üw!-, lnidÜ»'»'! niinn^ <'!l!l̂ >o ».»n <>x ''Nlwlil»,<i, 

<Ml>i ex ^ic!illli5 !erroijtril,n^ >'«r !!z>z^!l:Ul<!!l!!!!! >!,>x'»!̂ ,uUllt . . . . . »>«<» 

V6w !l,ppel!uüs)U08 c.oWo^l.'luUur i» slil'l" !'<'!lV!'!llu n!» ^pl-,'«p". lnlnz«» 

r>r!l0l>i6idut;, »:l>i»il:lin',» V<'.ixl('n>i!, Nl,!U'>.!'>ro z>r,»i.!i!?.l.-«l!, lril'U^szue 

3uc',llllM6ll>ri»<d. <'ivil:U!i»!<jU'' !ij^'.!!'-!!> <!„"!'!,". l>«l!':»«',>'',>' n>m. l'sis. 

lurviün«l8 imo. Vsi!xlc.n«i.>< unc». !>oi>u!.l«l!",>. l'l"!,'^,,z,'lnl ,'l l«ulmrnnt'»r. 

vel !00um lunol^. vc>! Ooml^lU'iu,'' n !>"!>!>» l>ln »»'Ml'nl,' «1, ><ẑ !,:u»cju5. 

!üqu<; il>i '»liilL« i.'lm^lu' t'inil'nNn', "li«' u!t«N"l«» zn!'V«»r.'ll!ul,i» oxttpptll' 

«au«i8 nmili^ionl!-: lwle'lilnli.^ linn"!»!!! ti^roUl ^rn< z,slwfli<'l:< 

l'.onvuulionnlin :>, Klitlui» lern^ln Vl'llll''!!'»! ''"N>;<'l-ll»''lN'll . . . . . . ,'tc:.*) 

Nach welcbenl Prineip diese eigcutbiimliche Vcn'anlmlilng >«iammcn« 

gesetzt war, ist nicht abzusehen; Vischöie, Admimstralivbeamle. ^«uauyuauller 

und Soldaten sitze» in so bunten« Gemisch »eben einander, das« mau glauben 

möchte, die polnische Negiernng babe bei Ab'an'ung der belrciscude» Qu»-

^itutio gar tein Prineip und gar leine ^rdunng be'olgt. Wie wider» 

sinnig ist es nicht .̂ B. daß die Ritterschaft ebne Verttclung bleib!. und 

5 städtische Tepntirte neben 9 polnische» Beamten ühe«! l ^ Iabr laug 

war sie, wenigstens nach polnischem Gesetz, die böchnc Instanz 'ür t<lvil« 

nnd Criminal-Processe. Wie oft es ;n dielen <>..!»'.< i,lil»n> ^,llil',.ll!l)ll> 

gekommen sei, ist wenigstens aus de» deutschen Quellen uickt ^» meben, 

vielleicht sind die betreffenden Acten mn dem übrigen reichen allen Archiv 

der Stadt Wenden ein Nanb der Flainnieu un Iabre l?4^ geworden. 

Erwähnung geschiebt des Rechts, an den Merichtolandlag nl appelllren. noil 

im pliviloßiuiil ^toi'Iununilu der Stadt Riga und m dem Investitur. 

Diplmu der Herzöge Friedrich und Wilbelm voll Kurland, l« welchen, der 

Wortlaut des erwähnten 8 7, 4 der l 'nn . I»u»: gebraucht ist. Was 

die Abschaffung dieser Mnichtnug, dle im Iabrc 1600 durch flu Tribunal 

nach polnischem Muster ersetzt wurde, betrifft, <o geben weder p. Richter 

noch Rabdeu-Swers noch Oadcbnsch dle Quelle an, aus der sie diese Nach, 

richt schöpfen, noch findet sich auch >m c<,ärv lliplolnullcu^ elwa« 

Einschlagelldes. 

Von größerer Wichtigkeit für die livländische ^andtaMeschichle waren 

die erwähnten cuinoutu^ n«ee«8itatjl; publica«: cuux»; sie sind eine Fort. 
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setzung dessen, wab die Landtage vor 1561 waren, nnd eine Zusammen» 

stellung mit den Nachrichten, die D. Hilchen Tit. 15 „von den gemeinen 

Zusammenkünften" giebt, wird zeigen, daß das alte Institut iu der polni

schen Legislation berücksichtigt nnd in Erwägung gezogen war. Die Con-

!>li<u!.'!<» XV. „,lc Convs'ittjdn^ noo6^8jwli3 publ ica CNU8U" lantet: 

„Wenn das öffentliche Vcdürfniß eine allgemeine Landtagsversammlnng uotl> 

wendig macht, so werden Wir nnd Unsere Nachfolger einen solchen jedes 

Mal nach Ort nnd Zeit bestimmen; ^nvor sollen aber unsere Prä'si» 

denten in den drei Präsidentschaften Wenden, Dorpat und Pernau Spe-

cialvcrsamnilnngcn des Adels einbcrnfen, damit auf diesen die Abgeord

neten für den allgemeinen Landtag gewählt werden; wer nicht erscheint, ob 

er gleich da;n verpflichtet ist, soll 6 Mark rigisch, halb znm Besten des 

Präsidenten, halb für den lwländischen Staatsschatz erlegen. Auf dem 

Landtage »'ollen ferner zwei Vertreter der Stadt Riga, ein Vertreter Dor-

vats, je einer aus Wenden nud Pernan erscheinen nnd eili Gesandter des 

Herzogs von Kurland zngewgen werden, dem ein gebührender Platz ein-

^nränmen itt." 

!„Uulm6o opuü lu<!rit (lonvontio pro n<5L688jKUo pudlicu (c^usiu l̂ os 

ul ,'>ucl'»'«l8<>ru» >'u«l.ri nrbilrio ?<08ts0 inm'<:t:lnu8 loco el. clio) piiu» in 

<mkuU^ plu^^i^iHlü'u.'' Vl'näcii^j, O'.rsialunäi, pernnvisn«!, imt, ^om» 

!,lltti!> cnilveulio pinlic:uliui8, <mnm ?rallt»iäo8 in 8Ul8 ?r^o3icliuüdu8 26 

:m«nl,!m l<u'Ull> convt'nientom litl,ori8 8M3 cle mlluäalo no3l,ro conva-

,'<>l,l, ul >'ulltil 2<l lm^u8 mocli oonvenlum «li^anlui-. ^ni nutem vo-

ruUl^ »uu, «:muparuil. paunnnl «ex Hlurcnrum Ni^enäinlu penäot.. OuM8 

im'MuU»^ l ' l^u^iäl, nltLia voro lisou l^ivuniel» proveniHl. Nitlenl. oünm 

u6 enmlml, C^llV6nUiu, dlu,Uiu8 üuo3 Oivita^ Nigcmiü^ unum OolpH-

li'N.^i^, unuttl l ' l 'rnnviün.^, unum Vlmäon3>8, uo ilulu Ourluuäiue äux, 

l'U)U« diunlll» !0<:U8 m'̂ nu« HC canv6lN6N3 in 00N8U88U lM'il)Ul 6odot.") 

Wie bereits oben angedeutet, findet eine gewisse Verwandtschaft zwischen 

diesen Bestlmmuugen über die Krciöwahlcn znm lwländischen Landtag und 

dem Art. 5 tz 2 des Nnionsdiploms, der von den Tcpntirtcn auf dm litaui, 

schcn Lalldesvcrfamlnlungen bändelt-, statt; bei der Cintheilnng Livlands in 

Kreuc «1566 in 4 I),5lrilltu8. 1582 in 3 l'rno8i(liat.u8. die 1598 in ?a-

lnlillnul.'' nmbenannt wurden), die beiden Instituten zu Grunde liegt, war 

aui die früheren Territorialvcrhältnifsc keine Rücksicht genommen worden, 

mau halte vicllclcht absichtlich die Erinnerung an dieselbell verwischen wollen. 

Teunoch spielten sie dieselbe Rolle, die die alten Territorien im livla.nd.i-

http://livla.nd.i
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scheu ,^öderalivstaal gespielt lauten, ^m ^alne l^.'i.» w.n »'eichloneu »,',. 

den, um die Kosten einer allgemeinen Veriammlnug ;n euraicu. »olltt,, 

aus der Ritterschaft jedes Territorlnin.> je ;wei Deonlirle ,u de, drillen 

öandwgscnrie erscheinen; die Aelnllichleil dic'er «"üilichlunn mit de» durch 

die obige Cnü!-!!!!. XV. getron'eue in unleugbar! d,e ,el.ugen <irclsver. 

sammlnugen des Adels spielten dieieü'e Rolle, die 'ruber die l,l,ll>'lialsli 

Rittcrschaftsverschreibunge» gespielt Milien, sie waren die W.U'lveriamm« 

tüngen. Der Unterschied bestebt uur darin, dan die Krel^'cl'aulmluugsl, 

eiu îg û diesem Zwecke ^nsanliuentrate!». der bei den Rille, ^.nl^oelichrel 

düngen der älteren Zeit ein billiget ommeuei ,r.u ; au' den RllttrislMt?. 

verschreibungen hatte der Hauptmann der betrcncuden Va'alleu <i,»fp,.t.„,^, 

präsidirt, in den > r̂eiotageu präsidirte der löuigliche Präsiden«, i's lchelul. 

daß iu diesem Zeitraum für deilAdel der gau>eu Provl»; etu Rlllerichalls. 

bailptmaun gewäbll wurde, deuu l̂ adelnuch ergäbt! «us. dle»^ Amt ici 

1599 von der Revision^^onlmissio» abgescham und v<nl den« leple» Ritteri 

schaftshauptmann ^ol>aun voit Tieseubauiell uiedcrgelegt woldru. 

Außer den Deputirlen «e>> musseu ibrer weiügsleno ^r-el gewc»c»l »flu. 

da die Cüi^iiinü,' von den „Auntii«" spricht) der oenchiedeneu .^telsülicl 

schaftcu finden wir aui de>l l 'ünvülii^ i>l,l'!»':l«' tti^^llltti-. s.ni^» noch 

funs städtssel'e Depntirle <̂ wei aus Riga, je eitlen ans Dorpal. Wende» 

uud Pernal!» und ciueu Vertreter des ycr^ogs von .^urlalld- <o 'ckelnl. 

daß dieser Deputirte des Herzogs meln in der <<>gen'cha»l clnes l^c>a»dleu. 

deuu alei stiiumberechtigteo l^lied an deu Veriaiuuiluugen ldellllelnueu lollle. 

Als lw'chst maugell'ast ist es anMebeu, das; ein <̂ eivl> »o untenan wunn 

l ir l ist, daß ec- uur twie lner vou deu Rlllencha!te"Dep»ll,lcu ge'chlcl'l! 

von „Vertretern" im Allgemeine!! spricht, obue die Zadl derselbeu. au» dir 

es doch hauptsächlich auloiuint. anzugeben. 

Die Zusammenschmiß der alle» livläud»c1»eu Vaudlage war elnc durch 

das Herlommeu geregelt gewesene, der .ttomg und die volmssw Regle, uug 

failnten dieselbe nur ano dem melnelwäbuteu Rad^iwil''chcn Memo»,.,!. D«e 

in demselbeu angeführte Betbeiligimg a l l e r livläudiisl'en Hladle culdewie. 

wie wir oben gesehen dabeu, der historischen Begründung. Dem König 

mag es augensälllg gewesen seilt, daß kleine Orte, wie H i l m a r . Kolcu. 

huscn llud ^ell iu, die durch die häufigen Kriege lutchldar gelitten ballen, 

nicht in eine Reihe ;n stellen seien mit den größere» Htadlc«, darum strich 

er sie ohne weitere,? von der W e der landtagsdelechtigten 57rte ttrlc sol< 

ches bei der englische»! Parla,neutsresorm mit deu sogenannten ruUonltowukl'-
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geschah); das Städtchen Wenden hätte ohne Zweifel dasselbe Schicksal gr^' 
babt ldeuu es hatte ans den alten Landtagen wahrscheinlich anch nie Depn-
ln-te gehabt nnd war l'anm viel größer als Wolmar oder Fell in), wenn 
es nickt durck die conxl. I. desselben Erlasses von 1582 zum Sitz eines 
katholischen Aischojs erhoben worden wäre, dem König Stephan wahrschein« 
lick dadurch einigen lHinflust ans die Laudesaugelegenhciteu verschaffen wollte. 
Wie oft die Stadt Wenden von diesem ihrem neuen Priuilegio Gebrauch 
gemacht bat, ist aus den Quellen uicht zu ersehen; David Hilchen erwähnt 
lbrer unter den Laudtagügliedcru iu sciucm Gesetzentwurf von 1599 nicht 
mehr, und sie hat später nie wieder ihr Recht geltend gemacht. 

Die Begehungen des livländischeu Landtages zu Kurland und seinen 
Herzögen scheinen allmalig erloschen zu sein; in den späteren Investitur-
Diplomen ist des Appellatiousrcchts der tauschen Ritterschaft uicht mehr 
wie in dem erwalmten von 1589 gedacht nnd der herzogliche» Deputaten 
wird nicht mcbr Erwähuuug gethau. 

Uebcr das Verfahren a,lf den Landtagen, die nach der Conät. XV. 
emgcrichtet wurden, ist nichts aufgezeichnet, was auf die Nachwelt gekommen 
wäre: das Präsidium auf oruselben scheint, wie auf den OcmvmUidut; M-
.li<'i!»!ll»,!5. ein wcchscludcs gcwcfcn zu sein; wir wissen, daß 1597 der Bischof 
Schenting, 1583 der Administrator Nadziwill selbst präsidirte. Gestimmt 
wurde waluschciulich nack Köpfen; von den alten Curieu findet sich teme 
Spnr mein, obgleich es uah gelegen hätte, uachdein die erste und zweite 
<5unc verschwunden war , die beiden übrig gebliebenen in eine Adels-
nud eme Stadte-Kamlner zu verwandeln. Die Gegenstände der Verhand
lung waren Angelegeuheiten des öffentlichen Bedürfnisses, nm dcreutwillcu 
sie, wie sich die <',«„lU. lehr allgemein ausdrückl, abgehalten wurden. Vor
züglich bestand aber die Thätigkeit der Landtage in dieser Periode in dem 
Kamp! lür die Anjrcchlhallung der zngesicherten Laudesvrivilegicu, ua-
mcnlllch der lntberischen Religio». Mehrere Male trat er anch richtend 
an l , was nach der Abficht der^polnischen Könige wahrscheinlich mehr den 
Q»ln»mUl'U?- iuclioinlilnl»' znkam. 

D«e OsllinuUn Uvolliuo l . von 1569 erwähnt, so weit sich aus den 
angebogenen Ansagen ersehen läßt , der Landtage mit keinem Wor t ; die 
ttnUniUm l l . schreibt in den tzH. 8 und 9 einfach vor , die Landtage nach 
den Bedürfnissen zu Wenden abzuhalten nnd zwar in der A r t , wie König 
Stephan es besohlen habe; zu den polnischen Reichstagen solle der Landtag 
je yvel Depututt aus jedtzr Nation absrdncu. Dieser Nachsatz zeigt an, 
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daß die zahlreichen Manischen und polnischen Edelleutc. die ,u Bioland 
lebten und fast alle Starosteicn besetzt l i t t e n , gleichfalls <nr Landtags, 
tbeilnahme berechtigt gewesen seien, wahrscheinlich nickt ^«m Heil mr dle'c 
Versammlungen, deren individneller provin^ialer sibaratlcr dabc; ailmallg 
verloren gehen mußte. 

Von Wichtigkeit für den in dieser Eki^e verlolgteu ^weck w'rd e^ 
noch'sein, kennen zn lernen, was das ^andrecht, das Tavid Hilcheu im 
Jahre 1599 im Austrage der polnischen kommission unter Tavieb.: l̂sam« 
menstellte, in Bezug ans die öandesvcrtrctnng sest'ehtc. 

So ungenügend nnd mangelhaft die Arbeit Hilchen's auch ^ r d . ^ 
Privat- und Prozeßrecht sein mag, so wichtig werden «us die Angaben 
sein inüsseu, die wir in diesem Entwurf über Angelegenbeiten des Orient 
lichcn Rechts nnd der Verfassung finden. Hilchen muhte d,e>'elbe genau 
kennen, denn er war Lwlauder von Geburt nnd batte bobe Mutter bekleidet, 
ihm war der Einfluß der politischen Legislation aul dle angestammte 'Vet< 
fassuug gewiß uicht fremd, deuu er batte deu Neichotagen ;u wtederboltcu 
Malen beigewohnt, nm ans ihnen livläudische Interessen zu wabren, und 
ebenso genan mnßten ihm, dem Enndicus Riga's. die vcovln;iellen i/and. 
tagsverhaltnisse bekannt sei». Es folge ein Nusylg aus dem 5 i l . l 5 de« 
ersten Buchs der Hilchenschen Arbeit: 

T i t . . 15. V o n g e m e i n e n - j u s a m m e n t ü n f t c u . 

„Gemeine Zusammenkünfte sollen nur mit Oenebmjgnng des .Am,g5 
abgehalten werden; die von Adel sollen.fick einfinden und auch dle M w e . 
senden find verpflichtet, sich den Beschlüssen ;n fügen. Die Bekanntmach»«.; 
der Einberufung soll dnrch die Kastellane nnd Wojewodcn gc'ckebe». T u 
von Riga sollen „zween Presentanten" schicken, die von Dmpt und Perna,« 
aber je einen. Der Anfang soll Morgens um acht genommen werden. 
Der Ordnung wegen soll ein Marschall, der Reihe nack aus den drel 
Nationen, gewählt werden. Es soll ohne des Marschalls Wenebungung 
niemand sprechen dürfen; keiner aber soll dem andern u, d<e Rede falle«. 
Wenn die Verathungen geschloffen sind, soll der Marschall bei Auseinander 
laufenden Stimmen für Einhelligkeit derselben iorgen. Nach geschehener 
Abstimmung uud geschlossenen Beratbungen soll eili Neceß verfertigt und 
gehörig uutersiegelt werden." 

Man kann den vorliegenden Abschnitt des Hilchen'fchen Emwnr js . lo 
abweichend er auck vou der Landtags-Ordnung ist, die Könist Gtephan 
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durch ssap. XV. seiner Constitutionen ins Dasein rief, nnmöglich für eine 
volitische Pbcmtaste seines Verfassers ansehen, besonders wenn man ihn 
mit den Landtags-Ordnnngcn der vergangenen und der späteren Periode 
vergleicht. David Hilcheu war ein mit der Verfassungsgeschichte seines 
Vaterlandes vertrauter Gelehrter und zudem Bevollmächtigter der polnischen 
Regierung, der er sein Adelödiplom und seine Karriere verdaukte, es konnte 
inm mithin nicht in den Sinn kommen, eine neue Landtagsverfasfuug gegen 
das Herkommen uud die bestehenden Gesetze realisiren zu wollen. Schon 
der Umstand, daß die königlich schwedische Landtagsordnnng mit der des 
Hilcheu'scben Entwurfs überciustimmcnd ist, müßte uns darauf führen, 
diese für ein historisch und juristisch bcgrüudetes Institnt anzusehen; wir 
können darum v. Richters Behauptung, daß auf den Landtagen der pol
nischen Zeit n u r Abgeordnete erschienen seien, wenigstens in dieser allge
meinen Fassung uicht zustimme». 

Der Wortlaut der Ueberschrifl des betreffenden 15. Titels giebt schon 
einen Fingerzeig. „Gemeine Zusammeuküustc" oder gemeiue Landtage hießen 
schon in der livländischeu Unabhängigkeitsperiode die Versammlungen vor 
dem Beschluß von 1555, durch welchen diese, „nm die allzugroßen Kosten 
zu waren", in Zusammenkünfte von je sechs Deputirten (darunter 2 ritter
schaftlichen) jedes Territoriums verwandelt worden waren. Wir haben oben 
die Gründe entwickelt, aus denen sich darauf schließen laßt, daß ans den 
allgemeinen LaudtagS»Vcchimmlungeu loie weuigsteus vor 1555 die Regel 
waren) alle bclchuteu Vasallen erschienen seien. Daß solches in der Periode 
der polnischen Oberhoheit in Livlaud von Zeit zu Zeit geschehen sei, das 
ist nickt nur aus dem directen Hilchen'schen Bericht darüber zu entnehmen, 
»onder» wird auch sonst erzählt. I m Jahre 1565 versammelte sich die ge-
iammte Ritterschaft wohlgerüstet am 13. Januar zu Neucrmühlen bei Riga, 
wo idr von dem ^bristen der livländische« Adelsfahue, dem bekannten 
Starostcn Georg Fahrensbach, allgekündigt wurde, sie würde daselbst län
gere Zeit bleiben; am 20. desselben Monats eröffnete ebendaselbst der pol. 
nischc Weucral.Eommilsär den Landtag. Wäre die Ritterschaft von der 
Tlmlnaome an der Landtagsversammlnng ausgeschlossen gewesen, so hätte 
mau dieselbe mchl gegen den Gebrauch der Zeit auf ein Landgut berufen, 
da« dazu ,m Augenblick das Hauptquartier der Ritterschaft war. Es wird 
uns aber inner derichtet, auf demselben Landtage habe „die Ritterschaft" 
Deputate filr den Warschauer Reichstag gelvählt, was nach den consti-
tutionvs dem au< Deputirten bestehenden Konventus pudl. nyoe-83. e»u8» 
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zugekommen wäre, wenn anßcr diesen nickt noch n, anderer ^or,n Endlage 
abgehalten worden wären. Zudem wurde dieser Landtag lange vor Ab 
fassnng des Hilchen'schcn Entwurfs a b g a l t e n , konnte al>o d»rch dle'cn. de, 
nie bestätigt und anerkannt worden ist, numoglich ine-^eoen gern'«, worden 
sein. Von gleicher Beschaffenheit scheint anch der Landtag von t .V7 ge« 
wcseu zu sein, der im königlichen Brief vom 5. Teccmdcr l . M » , der au 
die R i t t e r s c h a f t nnd die S t ä d t e gerichtet ist und die Vcnammtnng bc. 
ruf t , abweichend von den sonstigen Bezeichnungen ein z'mlvpnlu» ^nnernl^ 
genannt wird. I n dein angeführten Briefe lmßl ob.- .,l,nN:»unr l>l'l'lil>,l,". 
ei, 8in«klitllls« Vo«tl^«, ut li-ulzuLittm nä l ' r ' l '^t i lu», <!»>», «'nnvl'NlUnt*. 
was der Ritterschaft nicht gesagt worden wäre, wen» sie nach Angade bei 
c i l l^ t . 15. eine festgesetzte Anzahl von Deputirtcn znm Q n n . jnü' l . neco^. 
zu sendeu verpflichtet, wie das für die OunvtNlU^ pul»!. ^l«j. die Regel 
war. Endlich nennt Gadcbusch die betreffende Versammlung einen geme l , 
nen (allgemeinen) Landtag, während er sonst einlach d,c Bezelsuning 
„Landtag" braucht. 

Zieht man die angeführten Thatsachen, die von den vclschledenen 
Schriftstellern übereinstimmend berichtet werde», gcböng n» Erwägung, 
will man die Hilcheu'sclw Angabe nicht als Erfindung verwette» und die 
mit derselben übereinstimmende schwedische Vandtagsorduung vo,t lt»4? als 
eine ein ganz neues Iustitut begründende .^ablnelsordre aniedcn, io gelang! 
man mit Nothwendigkeit zu der Annahme, m der polnische» Zell w«e <u 
der Uuabhängigkeitsperiodc seien verschiedenartig zusainluengeietzle i^audlagi» 
Versammlungen abgehalten worden, die aber nicl't wesentlich von emandel 
verschieden waren. Weshalb die aus DcvuNrtcu bestehenden Vandlagc. wie 
sie 1555 nnd 1582 angeordnet worden, ganz durch d,e allgcmelncn tvon 
allen Adeligen besuchten) verdrängt worde» sind, läßt sich zwar aus den 
ungeuauen Bcrichtcu der alteu Chronisten «icht ersehe«, errälb lui ' ade» 
ans dem wachsenden Einfluß des Adele. So tiefgehend nnd nichtig anck 
nach moderner Rechtsanstcht die Unterscheidung zwischen emer Tepnt«rte«. 
Versammlung und einem Landtage, an der alle Glieder des berechtigte» 
Standes theilnehmen, schon an sich ist, so wurde sie für die lwländllcke 
Vandtagsgeschichtc doch erst in der vorliegenden volnncken Zeit von e»l. 
scheidender Wichtigkeit, denn in dieser hörten die Curie» ant. S o lauge 
»ach verschiedenem Cnrien gestimmt wurde, war die Zusammensetzung der 
ciuzelueu vou secuudärer Wichtigkeit; wenn die einzelnen Stände gleich 
stark vertreten waren, wie man nach der 0o»8t. XV . annehme« muß, lo 
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gab es noch nicht den Ausschlag, wenn man, statt nach Cnrien, nach Köpfen 

stimmte. Als aber g le ichze i t i g die Curien verschwanden uud die Glie

der der ehemaligen dritten siurie alle ans den Landtagen erschienen, mnßte 

der Adel die srübere dritte (iurie ^ zum Alleinherrscher werden. 

To nuertlarlich es einerseits erscheinen! mag, dasi auf diesem einfachen, 

aller rechtlichen Begründung entbehrenden Wege, der Bnrgerstand Livlands 

seine politische Vollberechtigung verloren baben sollte, so wenig läßt sich 

andrerseits gegen die angeführten Tatsachen einwenden: stellt man das 

Nadziwil'fche Memorial, das Anfbörcn der ersten nnd zweiten Landtagscnrie 

dnrä' Untergang von Episkopat und Orden, die «Fonstitntionen König 

Ttepban's, den Tit. 15 des Tav. HilchenWen Landreck'ts und die Land-

tagsordnuug von ltl47 in eine Reibe (nnd daß diese Daten in der ange

gebenen Weise aufeinander folgten, ist unleugbar!, so bat man eine Er

klärung dann, wie im Verlans von kaum 100 Iabren ans einer Stande-

Versammlung obue einen Staatsstreich ein Adclslandtag geworden war. 

Aber wn baben schon «n der Unabhängigkeit-Periode gesehen, daß der 

Vürgerstaud uie an volilischem <<iustuß dem Adel gleichkam und die Schwäche 

der vierte» lvnrie dariu bestanden batte, daß sie nicht einen Stand ver

trat, sondern ans den Teputirtcn dreier Städte zusammensetzt, es n»r 

»nit den Interen'en dieier zn tbun batte. Leider ist das bier refcrirte ssae-

lnnl aber nicht das emsige Beispiel dafür, daß die wichtigsten nnd beilig

ste« Rechte nm'erer vaterländischen Provinz verloren gegangen sind, weil 

die ;u tbrer Wabrnng verpflichteten Organe nicht den a l l geme inen 

Zweck jedes öffentlichen Lebens im Änge batten, sondern so ausschließlich 

lin Tieni l l oder vielmebr in der Knechtschaft ibrer engsten Particnlar-

Iulere'sen standen, daß sie diesen Alles opferten nnd mit unvergleichlicher 

Indolenz alle Veelnlrachligungen nnd Verletzungen hinnahmen, die sie nicht 

direel velrasen. Ist es doch leider für nns charakteristisch, dasi ein ganzer 

S t a n d in äolge >»sal l iger V er ä » de r l ln g e n znr politischen Unmün-

cigleu berabsanl nnd diese erst empfand, aK' das alte gute Necht dnrch die 

Indolenz iemer Veureler unwiederbringlich verloren gegangen war! sis ist 

ja ancl' teiuesnegs unwabticheinlich, daß dergleichen Falle sich in Zuknnst 

wiederholen, denn Livland bat in Begebung aus politische Bildung in 

j ii n g st er Z e l l keineswegs Fortschritte gemacht. 

Wie sckon obe» augedeutct, ist außer Riga und Dorpat auch Peruau 

in Usberemstimmung m,t der AnordnllNg König Steplmn's ilitter den zur 
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Theilmhme am Landtag berechtigten livländiscken Städten von Hilchcn 
genannt, Wenden dagegen ebensowenig wie eine der übrigen kleinen Städte. 

Bemerkenswert!) ist es noch, daß D . Hilchcn zuerst den Vorsitzer der 
„gemeinen Zusammenkünfte" Marschall nennt. Der Titel Landmarschall, der 
früher dem Ordensfeldherrn zukam, ist seitdem, scheint es, den Landtags, 
und Adclshäuptern in Livland geblieben, die entsprechenden Würdenträger 
tragen in Est- und Kurland andere Bezeichnnngcu. Ans der Bestimmung, 
daß die Marschälle der Reihe nach aus den drei vermeintlich herrschenden 
Nationen gewählt werden sollten, laßt sich daraus schließen, wie entsprechend 
der Hilchen'schc Entwurf der königlich «polnischen Politik war, al»'o nur 
Realitäten berücksichtigte und fern davon war, neu begründend austrete« 
zu wollen. I u l i u s l f c k a r d l . 

(Schluß folgt.) 

' 
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Zur bäuerlichen Grnndbeschsragt.*) 

ie zahlreichen Aufsätze, welche in den inländischen wie in den russischen 
Zeitschriften die Tagebirageu besprechen, nicht minder dieBroschüren-Literatur 
zeugen von der bewegteren Zeit in unscrm engeren, bei weitem mehr aber 
nock in unserem weiteren Vaterlaudc. Is t der Wunsch auch gerechtfertigt, 
daß f u n d a m e n t a l e Gesetze rechtzeitig dort eingreifen mögen, wo es 
Notb thut, 'o iü für ^ivland doch zn wünschen, daß an nnserer Agrar« 
und Bauernvcrrrduung uicht gerüttelt werde, da der begonnene Neudan allein 
auf einer d a u e r n d festen B a s i s gefördert und weitergeführt werden 
kann. Allerdings greift anel' die Fiuanzsrage des Reiches sehr tief in die 
Vcrdältmlic der Gegenwart hinein; wir können uns jedoch zn ihr nur 
passiv verballen; um jo schärfer haben wir die u»S näher liegenden Ent« 
wicklunqsverbällnme in unseren Provinzen ins Auge zu fassen. 

Der Auilah m der Baltischen Monatsschrift (Juni 1660): „Der 
Proletariers barallcr der bäuerlichen Ackerbau-Industrie iu Lid- und Est
land" ist das (irgedniß einer Übergangsperiode, als welche die gegen
wärtigen agrarischen Perbaltnlsse zu bezeichnen sind, indem die Agrar« 
nnd BannnverordnmH von l849 sicheren Schrittes zur Frohnablösnng nnd 
dann zum Grnndeigenthum führt. Der Verfasser jenes Aufsatzes, sich viel
fach auf v. Hügemeistcrs Materialm ic. berufend, führt ans: daß der 
Bauernstand, ehe er nicht auf Gruudbesttz basirt sei, Proletarier b l e i b e , 

' ) Von et«t« livländilch«, t i i lman« au« dem «finischm Th«il Liulands. D. «ed. 

D 
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da d c r F r o h n - , wie der Gcldpächter stets der Oefabr ausgeicht ieien, durch 

Knudiqnn^ oder durch Steigerung der Pacht aus ibrem Pachtbesil.; vor« 

drängt zu werdcu; daß Mißernten wie 1644 deu Bauer dem Hunger 

Pre is qeben u. dgl. m. W i r bcmerkcu dagegen, daß umcr Bauer fein 

Proletarier i s t ; und 'was die Kündigungen an langt , 'o baben dieiclbeu 

fast ausschließlich von Seiten der Vanern stattgefnnden. T e r l t t u t t den 

dagegen crfrente sich an dem steigenden Wohlstände der B a u e r n , der ihm 

die Frohn- wie die Keldvachten sicherte nnd Veiürchtnngeu eines R o l l ' , 

jahrcö wie 1845 beseitigt erscheinen l ieß, wenn der Bauer seinen Acker 

mit gleicher Liebe wie in den letzten Iab ren ^n bestellen for l fubr. b's liegen 

aber audere Verhältnisse v o r , welche lälnnend ans den Landban einwirken. 

W e n n , wie behauptet w i r d , die Auswanderung ans Liv land eine uambaue 

Zahl erreicht h a t ' ) , wenn Fabr iken, Eisenbahn, und Ob>nlffeteba«len, land 

wirtschaftliche. Meliorationsarbeiten nnd Banten dem gewöhnlichen Acke^ 

ban gewaltige Arbeitskräfte entziehen, so mnß dies alles cmvsindllch au ' 

das Laud zurückwirken. Dazn kommt, daß das Schwinden der langenden 

Münze den Wcrth des Geldes bedcnteud bcrabdrnckt. I u uotl'weudigcr 

Folge steigt der Arbeitslohn nnd wiedermn leidet der Ackerbau, desicn i n . 

enlbält in einem Aussah ;ul 
Geschichte und Statistik des Gouvernements Samara von B. Ljaslowsli wlMden Pasiu« 

— — „Einen neuen Zuwachs der Bevölkerung bilden einwandernds Wen au5 dem 
Dorpat»Werroschen Kreise des inländischen Gouvernements. In« Iadre M 7 famen ;u un« 
11 estnische Familien (28 männl. und 27 weibl. Individuen), welche von der ^hljgki?U im 
Doife Karpmkow-Chutor. am Flusse Ieruslan, Kreis Nowousenst. unteMdrachl »ulden 
I m Jahre 1858 kam durch Vermittlung der livlandlschen Gountrntmmtt^t'ttglti« tmen« 
nawo natschalstwa) das Gesuch von 182 Personen aus dem estnischen VauernNanre ein M 
Nevisionsseelen ausmachend), eine selbstständige sliederlassnng auf undebaulem Demainenlante 
gründen zu dürfen, und im folgenden Ial»« 1659 baden diese neuen Einwand«« in der 
That das Dorf Lifljandla. unweit dem Kirchdorf Kraisnoi^ut im Wosklessensktßlhen Domi. 
nial-Territorium, gegründet. Innerhalb desselben Tenltoliunls daben sich im laufenden M « 
noch 129 Individuen. 64 männliche und U5 weibliche, angeflcdell. Bei de« bttiigen 5<?" 
mainenhsfe erscheinen immer wieder Mgeordnelc von livländifchen Vauergemeindt,,. mit dem 
Ansuchen, unbebaute Grundstücke sich ansehen zu dürfen. Bis jetzt find auf diese Melk 
schon 1415 revisorische Seelen zur Nebersiedelung nach Samara ««gemeldet: «ber nach Nu«« 
sage der erwähnten Abgeordneten rüsten sich außerdem noch 200 FüwUien zu deNchlben 
Zwecke. Die Einwanderung von Bauern aus den Oftseeptovlnzen lft für un« «ine ganz 
neue Erscheinung. Von selbst drängt sich die Frag« auf: was veranlahl diese livländifchen 
Esten, ihre Heimath zu verlassen und die ferne Wolga «Steppe auszusuchen — mbetannl 
wie sie sind mit der. russischen Sprache und mit den Lebensbedingungm hiesiger Raum 7- « 

D. «ed. 
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träge den smgeude» Arbeitslobu schließlich nickt mehr werde» decken können, 
wenn nicl't rasche Abbülfe g e ä f f t wird. Dieselben Befnrchtnngen sind 
nncer den Frebllpachteru laut geworden; die Geldpächler werden ängstlich; 
ja sogar Gesiudeseigeutbümer seln'n der Steigerung des Kncchtslohnes rath-
los entgegen. Trotz der reicbeu «orn-, Kartoffel- nud Flachsernte ist der 
Bauerwirtb von der Verstellung wie gebannt: den bobeu ^nechtslohn nicht 
inebr erschwinge,-. >u löuueu. Samara war es, welches dem Landvolk in 
der letzten Zeit alo Eldorado vorschwebte. Jetzt lüftet sich der Schleier 
und sie kommen ans andere bedanken. Sie boffen sich belfen zu können, 
wenn sie 'amntt nnd sonders sündigen, um auf diese Weise einen bedeu
tenden Erlaß an der Frobne oder eine Pacht von 1 bis 3 N. S . per 
Tbaler kandes ;n erzwingen. Tieo waren die Ergebnisse, der Zusammen
künfte der Baueru auf den städtischen Wochenmärlten. Die nächste Folge 
war an? vielen Gütern, dasi die Baueru ihre Felder vcruachlässigteu und 
auslangten- eineMetbode, welche Mißernten schlimmer als die von 1845 
1'erbei'nbren kann, wenn dein nicht durch laugdanernde feste sionlractc vor
gebeugt wird. M i t wabrer Befriedigung konnte man bisher ans die Lust 
nnd Liebe blicken, mit der der Bauer seinen Acker bestellte, wie er bemübt 
war , die Mt t t r l zu erwerben, um zum Gruudeigentbnm zn gelangen, wie 
das Gesetz j „ Achtung bei ibm stand. Seitdem aber der Samara-Schwin
del den Bauer erfaßt bat - zu dem die Beranlafsnng nicht in seiner 
Stellung unn Gruudberru zu suchen ist, sondern in Einflüsterungen, die 
von außen ber kamen nnd in den Gemütbcrn einen durch lockende Be
schreibungen in estnisch geschriebenen Schriften wolvorbereilcten Boden fan
den - tragt er sich mit den nnsinnigsten n»d verlebrtestcn Gedanken, er 
ist gerade;« nn^urcchnuugsfäbig nnd inuß wie ein Kranker bcbandelt wer
den. Wie nun bel'en V Wir glauben, nach ernster nnd sorgfältiger Er
wägung aller Umstände, uns dabin aussprechen zn müsset!, daß Nachgie
bigkeit jetzt am unrechte!: l7ne wäre. Der Bauer muß zu der Erkennt
nis gebracht werden, daß der Gutsl'err alo Arbeitgeber von ibm nicht ab-
bangig l c i ; nnd der Beweis denen muß vou Einzelnen praktisch gefübrt werden, 
indem sie sich die nötbigen Arbeitskräfte anderweitig beschaffen. Auf diese 
Welse würde zugleich die Eoncuneuz des Gutsherrn beim Engagement 
der Kuelbte wegfalle», und diese werden sich dazu verstehen müssen, für 
eine» mäßigeren Lobn beim Gesindswirthen in Dienst zu treten; der Wirth 
wird wieder Mntb schöpfe» und wieder zu pachten und zu kansen wagen. 
Is t unser Bauer - Este oder Lette - einen Stand zu bilden nberhanpt 

Nllsch. Viteschlsl. 2. Iadlsi. Bd. III., Hfl. l . l> 



82 Zur bäuerlichen (>ulindbesiN''.age. 

fäbig, so bietet sia' ibin ans diesem ^ege die Mögllchtcll da>l'. ^ b .?w 

der Sinn dieses Volkes, das kein ^iationalgeinl^l und keinen ^ÜUloualilol; 

kennt, jemals ein anderer werde» wird al>> gegenw.nüg. lil elne yvette 

^rage. Ein Vol t , dav keine beschichte gehabt bat. >n.' d:e es unt <>l 

beding znrnckblicken kann, wird sich u»d 'eine 'oktale Stellung nu achte» 

lernen. Unsere ackerbaneudeu Nationalen bednr'en al'o eine.' lene^u Bct 

spiels in ibrer eigenen Mitte, nn> erkennen ^u Innen, weich ein l>ob<t 

Berns ihnen von der Vorsebuug Angewiesen worden. 'Als 1.»'7 in ^s l 

Preußen die ln-bmlterthäuigkeit aufgebobeil wurde, wanderten ans dein 

Westen deutsche Bauer» nnd l̂ utSbesiUer in größererZabl ein. m,l ibnen 

eine liöbcre Cultnr, Ordnungsliebe nud Intelligenz und dao Vand wurde 

nuu erst recht ein deutsches. (>S blübte nuter diesen segensreichen ^edln 

guugeu auf, und das Volk, hühern Interessen erschlossen, lernte den red 

lichen Siuu schätzen, den es sich als ein unschätzbares Klelnod bcwalnl bat« 

Uuserm Landvolke ist die Bilduugsfäbigleit durchaus nlchl abzltivrechen; 

das bessere Beispiel muß aber nicht allein vom tttulsbenu gegeben werden, 

in seiner eigenen Mitte muß es ein solches baben. Bei dem gcmelmamcil 

Berufe werden sich die Bancrn ancb die Sprache deü bobere« i^ullnirolleo 

eher aneignen und in den besser ein^urichteuden Schulen einen Hallvunll 

finden, in deueu die Kinder der Bernfsgenosien ge»leln,amen Nnlenichl 

getiießcn werden. 

Ein solches Ziel ist allerdings ein eulferutes, aber nicht uncnc,chba 

res. Dafür bürgt uns namentlich ancb der EcualS.lllao vom 2U. Ium 

^l860, welcher die Rechte der Ausländer in Rußland enoeilert. IuSbe 

sondere ist der tz. 4 desselben für den Ackerbau von der gröM« Beden 

tnng.') Diese Verordnung weist darauf bin, dah mucrc Staalsregleunlg 

bestrebt ist, nicht allein ausländische (<apitalicu, sondern auch ,»uslandlschs 

Intelligenzen ins Land zu hieben nnd sie M l Woble des Reiches <n ver> 

werthen. Die angeordnete Maßregel kann der wokltbätigsleu folgen «n fiuaN' 

' ) Der betreffende Senats-Utas bebt die bieberigen Btschranlungcn dn Außlandel ,»ä 
sichtlich des Handels auf und bestimmt in, Punlt 4 : «Aui ländn. m,t Auönabmc ron ^< 
bmern, tonnen Landgüter mit Bauern in Aollniacht der MgMhümel loleb« Ä ü l n ,,»il ?,„ 
Rechten der Commissonärc (Prikastschilij verwalten. Sie können ebenso auch unbewegltchc 
AefWümcr mit und ohne Bauern pachten und zur Arrende oder in Aos,eslwn und übn 
haupt in Grundlage jeglicher Art von gesel/Iich nicht verbotenen Abmachungen besinn, unt« 
Beobachtung nur derjenigen Bedingungen un> Beschränkungen, welch« für d« geronnen 
tlnterthanerr des Reichs festgescht sind." D. Red. 
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zieller wie industrieller Beziebnng nicht verfehlen nnd wird namentlich aus 
die Ackcrbauindnstrie ans das günstigste zurückwirken. Unsere Pflicht ist 
es nnn , das von der Regiernng Gebotene seiner ganzen Tragweite nach 
ansznbenten nnd zum Woble uuseres kandes zn benutzen. 

Wenn wir nnn ferner dem Verfasser des Eingangs erwähnten Aus
satzes folgen nnd annebmen, daß der Baner dnrch den Grnndbesitz den 
(> baralter eines Proletariers verlieren werde, so ist denn doch uoch die 
Art und Weise, wie dieses Ziel allendlich erreicht werden soll, näher zu 
erwägen. Vor allem wird es daranf ankommen, daß den eontrahirenden 
Tbcilcn ibr beiderseitiger Vollheil einleuchte. W.enn der Gntsberr den 
Verlans für fick vortbeilbaft findet, so wird er zu demselben geneigt sein. 
Ob aber, wenn Gcsindesstellen in größerer Zabl zum Vertauf aufgeboten 
werden, der Vaner znm Tarife bereit sein oder ob er nicht vielmehr den 
Preis nocb weiter werde bernnterdrücken wollen — das ist eine andere 
Frage. B is jetzt feblte es bei niedrigem Preise des Landes ,zn keiner Zeit 
an Kauflust bei denBanern; der Gntsbcrr war aber begreiflich bei niedri
gem Angebot wenig zum Verkanfen geneigt. (5s treten indessen jetzt Er
wägungen anderer Art in den Vordergrund. Der Bauer fühlt sich in 
seiner gegenwärtigen Stellung nnbchaglich; er wünscht in ein anderes Rechts-
verbaltniß nbcrzngebn nnd ancb das G c f ü b l des Hörigl'eitöverhältnisseS 
abznstreiicn, wäbrend der l^illsberr das alte Band als nicht gelöst be
trachten nnd zn eonserviren snel'en niöchte. Einsender dieses ist der Ansicht: 
d a ft d c r G u t s b e r r jetzt zn de r Nebe, r z e n g n n g k o ni ni e n ni n.s s e, 
baß das a l t e B a n d in seinen G r n n d f e s t e n b e r e i t s w i r t l i c h 
ge lös t ist n n d der V a n e r sich e ine eigene se lbs ts tänd ige H ü t te 
b a u e n müsse, der Gntsberr also wol zn bedenken habe, dasi er einem 
lreien Menschen gegenüberstelle. Dieser freie Mensä' siebt aber anf dtr 
nulerstcn Elnfe der Bi ldung; unter seinen Etammesgenossen findet er kei
nen Ha l t ; der ;u einiger Bildnng gelangende Tbeil der Nationalen tr i t t 
mit stbr seltenen Ansnahnicn - ans seinem Volke, von dein er dnrch 
Sprache, Ei t le nnd Berns sich scheidet, berans; nnr die Kirche bleibt 
ibnen noch gemeinsam, nnd auch bier nicht der Gottesdienst. Eo lange 
der böhcr cnltivirtc Tbeil nnseres Landvolkes dem Ackcrban den Rücken wen
det, möchte die Bildung eines wirklichen Banernstandcs zn den frommen 
Wünschen geboren. Sol l nnscren Nationalen ihre (ngenthümlichkeit erbal
ten werden, so müssen sie zu der Uebcrzengnng gebracht werden, daß 
es nur der g r ö ß e r e bäuerliche Grundbesitzer, also mindestens ein Halb-
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bäkner (SeMtagsbaner) ist, uin den sich das nbrige Randvoll der Klein 

bauer, der Häusler, der Knecht - schaareu lann. Denn nur der Acker 

bauer, welker dura ' deu Ackerbau 'etbsl n̂ Woblit.ind ae!angt nl, 

wird seinen Etand uud seineu Beruf als einen twben ,nneben lernen, nur 

er wird aueb seiueu Mitbrüderu Achtung inr denselben e:n>llf!önen vernil'geii. 

Der Eintags-, der,zweitagobaner, selbst der Biertler l?n'ilag.>banev> lön-

neu den Etand nicht repräsentiren; die <<rlräge »einê  lleinen l^nndttücks 

gewähren ilnu nicht die Mittel zur Annechterballnüg einer 'elb'lständige» 

Stellung, geschweige denn znr Befriedigung von Bednr'!U"en. die «ber d.u> 

tägliche Brod binanoreichen. Wie nnn der größereRillerglllobesilM 'eine 

Rechnung dabei findet, mit Maschinellem >u arbeiten. N'ie er die Millel 

znr Anstellung eines intelligenten Verwaltilngsverionales al,s 'elzienl tt'lnnd 

stück beschafft, so wird auch der l̂ rofchaner ober im Stande 'ein, «emen 

Acker rationeller zu bestclleu, als der Kleinbauer oder der Hänsln. Tic 

ser hat sich zwar bio jetzt durch sorgsame Wlrlbscha'l und Er.niamlell ;u 

eilligem Woblstande emporschwingen, einigernlasien beträchtlichere ftavilalieü 

aber nnr dnrch Handel erwerben fönnen. Die l^wldvächler lleinerer Vand 

stellen verdienen znm Thcil durcb ^rachtfnbren das l^eld ;n «breu Pacht 

Gablungen nnd dao Ealz ;n ibrer Eonsnlnlion. Ter nnverbältnimnäfilg 

starke Flachsbau nötbigt sie zur Beschafsnug der l^ulturmittel Heu >ll l.nl'en 

n. dergl. m.; so leben sie obne eigentliche Berechnung-, der K.ntonel- und 

.Kleebau ist unr iu einzelnen liegenden dem Bedarf eungermelflelt enl'vlechend. 

Die oben entwickelte Ansicht, dasi der kleine BanergtnndbefilM dem 

Banerstandc keinen festen Halt zu geben vermöge, bat mit die Veranlag-

sung zn llachstehender ans eoncreler Basio gemachter Berechnung gegeben. 

Es befindet sich auf dem ttwte K. ein ^n Hofesland designirlcs Stück 

Baucrlaudeo mit durchschnittlich gutem Boden, welches nach dem Wacken 

bnchc fast 40 Thaler landeowertb entbält. Die ans demselben gegenwärtig 

noch befindlichen füuf Frolnipächter winden eine t^eldvaell von 5, R. »3. 

pro Thalcr Landes unzweifelhaft für zu bock ballen, al'o n,chl gern '.'!»<> 

R. E. an Pacht entrichten. Nach einigen bntwänerungsarl'eilen würde 

dieses Landstnck eine Ackerfläche von 204 ^ofstcllcn, 3.', ^vfslellcn Wiese 

und etwa 150 Lofstellen Wald enthalten, also eine Rente von mindestens 

600 R. S . sicherstellen. Etwa nacbstebende Frnchtfolge möchte genügende 

Futtermittel uud Weide bieten, um durch Nichvieb die zur Erlangung guter 

Kornernten uuerläßlicheu Culturmittcl zu liefern: Der Acker wäre in 12 

Echlägc zu 17 lofstellen zn tbeilcn: 1) Brache, 2) Roggen, 3) Klcc, 4i 
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werfte, 5) Brache. 0,Roggeu, 7).pafer, 8) Klee, 9)10) und 11^ Weide, 
l 2 , Kartoffeln, Erbsen, Flachs. Bei dieser Rotation tonnte eine Heerde 
von 200 Mer ino oder Kaunuwollschaseu (oder statt dessen 25 Kühe oder 
l^Mastochseu», ferner 8.r>übe, 1 Bulle nnd <> Ackerpferdc reiches Futter 
babeu, zumal bei Verfütteruug der Hafer- und Kartoffelernte. Die Korn
erute könnte mir Sicherheit auf 10 3of pro Lofstclle veranschlagt werden, 
wovon ;nr Bestreitung der Nirthschaftsnillosteu 180 î of Roggen, 90 
Voi Gerste, die lnbsen-, Kartoffel- und Hafcrcrnte, sowie, der Ertrag von 
.̂  Kuben in Abzug zu dringen wäre. Der Nest wurde in Geld betragen: 

200 Schafe 500 Rbl. , 5 S . - W . Flachs — 200 Rbl., 160 Lof Roggen 
240 Rb l . , 80 Vof Gerste - 120 Rb l . , zusammen also 1060 Rbl. 

Bei Anuabme einer Rente von 000 Rbl. bliebe somit ein Ueberschnß von 
l!><> Rb l . , welcher den Inhaber einer solchen Gesindcstclle vollkommen in 
den Siand setzen müßte, seine Wirtbschaft in einem blühenden Staude zn 
erhallen. Scbon der Pächter, iu böberem Maße aber noch der Käufer 
eines solche» Banerngnces würde als wohlhäbiger Großbauer seinen Stand 
wnll l lb revräseutireu und ibm einen Halt geben können. Der Gutsherr 
dagegen iabe sich die Möglichkeit eröffnet, daß ihm ein angemessener Kauf« 
'.reio mr seinen Gruud uud Boden gezahlt werde. Bei einem Augebot 
v>".i 250 bio :;<»<> Rbl. für besseren uud 130 bis 150 Rbl. für geringeren 
Boden vro 5ba!er kandes würde er gern vcrlanfen. Wenn nnn nach den 
irliberen Annabmen ein Dnrchschnitto-Kanfpreis von 100 Rbl. pro Thaler 
Vandes oder 8000 Rbl. für deu Haken Bauerland für eine nicht zu nie
drige Veranschlagung galt; so wäre nach Vorstehendem der Dnrchschnitt?-
weub eines Tbaler Vaudeo mit 225 Rbl. oder eines Hakens Bancrlandes 
unt 18,000 Rbl. als ein überaus mäßiger Satz zu betrachten. Der Mehr
wert!' der 75M) Haleu Banerlandeo iu Kivland würde somit 75 Milliouen 
Rbl. S . betragen- eine iu der That sehr beträchtliche Summe, die allein 
ano dem Bodenreichtbnm dieses Kandes sich ergeben würde. 

Solchen Resnltaten gegenüber drängen sich indessen die fragen auf: 
ob nuter den Rationalen sich Kente von ansuchender Intelligenz uud Um
sicht nndeu worden, die sich mit Beharrlichkeit au'die Arbeit machen und 
ob bei vollständiger Umgestaltung der Agrarverhältnisse anch hinreichende 
Arboitolräjle vorbaudeu seiu würden? Einsender dieses ist der Ansicht, 
daß bei eiuer a l l g e m e i u e u Durchführung eiuer solcheu Maßregel die. 
vorhandenen Arbeitsträfle besser verwendet werden würdeu, alo dieo gegen
wärtig der M ist; das; größere Baucrwirthschaften, mit besserer Vieh-
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^ncht und Weidengang, für den Acker weniger Arbeitskräfte Manche!! wer̂  
den; dasi daber iil s p ä t e r e r Z e i l die Tagelöbner. Familien nns nicht 
feblen würde». Indessen wiid die Uebergangc^eit ^weitelll'^ ein lwbercs 
Maß von Arbeiimlräften nnd von (Geldmitteln, soirol für die Hl'ies- ali» 
für die Vanerwirchschafteu, iil Anspruch nehinen; der ^cationale bat aber 
nicht die nölchige Intel l ige»^, n»l jene Kräfte nnd Mit te l mit der erjor 
derlichen Umsicht zn verwenden n»d dnrci' sein Beispiel belebend auf die 
Oesammtbeit einznwirlen. Den Mrnndlwrr» wird also die Rücksicht am' 
sich selbst antreiben, den Weg anzufinden, der betreten werden mnsi, »m 
zu dein ersehnten Ziele zn gelangen, welches, im beiderseitigen Interesse be
gründet, nur durch beiderseitigem Entgegenkommen gefördert werden fau». 
Es ist nicht >u erwarten, das; das ueue Verhältnis; wie mit eine»! Zauber« 
schlage sieb herstellen werde; guter Wi l le , Besonnenheit nnd Anodaner 
werdeil aber sicher znm Ziele führe», währelid es dnrch Ueberstürznug nur 
gefährdet werden lann. Der Erfolg wird mu ''o mebr gesichert »ein, se 
allgemeiner man sich an dem Betreten der neuen Babu bete i l ig t ; die Kraft 
des Einzelnen würde gar bald erlahmen. 

N. Deebr. 186tt. N. 
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Der NechjsMkl in der russischen Dauer 
EmanchnNonsftage. 

UAeberblickt mau die rassische Broschüren-Literatur, welche die Frage über 

die Aushebung der Leibeigenschaft behandelt, so findet man, daß dieselbe 

>war unt allem Fnge, die von der Etaatsregiernng in Angriff genommene 

Emaneipation der Bauern als zeilgemäß nud nothweudig anerkennt, indessen 

fast ausschließlich als Grund für Zeitgemäßheit uud Nothwendigkeit dieser 

Maßregel die Hebung des Nationalwohlstandcs, solgeweisc die Kräftigung 

des Staats nach innen und außen hinstellt. Hieran wird die Hoffnung 

geknüpft, daß, nachdem das große Reich durch Eisenbahnen und Dampf

schifffahrt dem Verkehr völlig erschlossen sein werde, alle Segnungen des 

gesteigerten Nationalreichthums für das Land weder ansbleibcn würden 

noch könnten. 

So gewiß der uernuuft-. uud erfahruugsmäßige Zweck des Staats 

die Erstrcbnng des Wohlbefindens aller Staatsangehörigen ist nnd seine 

materielle Grnndlago in der Summe der Vermögensobjecte findet, die die 

Mittel znr genügenden Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung dar

bieten, so gewiß jeder uolkswirthschastliche Verkehr und sein Aufschwung durch 

das Recht freier Selbstbestimmung der Verkehrenden bedingt und befördert 

wird, so gewiß ist das Wohlbefinden der Staatsbürger auch noch von 

andern Umständen bedingt, zn denen vor allem zu rechnen ist: das feste 

Bewußtsein jedes Staatsangehörigen, daß überall das Recht geschützt werde. 
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Intelligenz nnd Fleiß, die dein tvin^lneu u»!er Mül'en und Arbeil cin 

ivigentbum geschafft!!, miisftn dura' besetze in ibreu lvrlrägmnen geschützt 

werdcü, wen» sie »iebt erschlaffen nnd gän>lie!' uuiergrabeu norden sollen. 

Es Bedarf daber im V o l » und î esetze l̂eben >!!nachsl der !>>,lwickl»ng 

des Begriff des E igenthums uiit scineil scharfen ^ouieqneu^en, nir welche,! 

da>> mit juristischem Scharfsinne in eminentem Odrade begabte Römervolf 

einst die für alle nacbberige» civilisirte» Nationen maßgebenden Definitionen 

aufgestellt nnd beransgebildel bat. Denn jede irdische Kraft und Selbst, 

ständigteit ülnß anf de»! stützenden Bewiißlsei» fußen, daß diejeuigeu !^b, 

jeete, deren sie bedürsen, nm >n eristireu nnd sich >u entwickeln, sich eines 

unbedingte» Rechtsschutzes erfreuen, der ilmen unr für den Fall entzogen 

werden darf, wo dieselben wirtlicheu Inlereiseu de^ t^emeiuwobls eutgegeu» 

stehe», und auch bier uur gegen volle lvutschadiguug durcl' den Staat. 

Die wohlerworbenen Rechte fedee» ivin^elne» nud der eiu<elneu Staude 

müfseu folglich folauge deu unfeblbareu Neclnoscbutz genießen, bis uicht 

uachgewieseu worden, daß Privatrechte und Privaleigenlbulu die gedeibliebe 

Entwicklung des l̂ au^en oder wesentlicher 5belle denelbeu bcbiuderu llud 

desbalb ^u dem Zwecke ano der bioberigeu Privaldisvosiliou auo^uschcidcn 

babeu, um dem Interesse deo l^an^eu dienstbar >u werdeu. b'iue Frivolität 

der Ansichten über die Heiligkeit von Privatrechten und Prlvaceigeutbum 

führt unbedingt znm Nuiu'des Gaumen, da dao (̂ au^e ano Individuen 

besteht, dereu Eristeu^ und solgeweise die des Eiau;cu iu Frage gestellt 

wird, weuu Privatrcü'te aufboren, beilig gehalten ^ l werdeu. 

Die Crkeuutuiß dieser Wabrbeit, augewaudt auf die Emauelvaliol!^ 

frage, läßt im Wesentlichen folgende ^wsilbtspuusle hervortreten: 

1. Der im Reichogesetzbucb »iedergelegte gegenwärtige Ncchtszustand 

qualisieirt das Verhältuiß des ^eibeigeueu ^uiu Herrn als ciu wesentlich 

privatrechtliches iusoferu, alo ersterer d»'iu letzteren û uutzbarcu Diensten 

verpflichtet ist uud das Erträguist der Arbeit des i/eibeigeueu im gesetzlichen 

Betrage') somit ein Vermogeuoobjcet des!/eibherru bildet, l'is resultirt 

somit die Nothweudigkeit des Nechtaschutzes für diese nutzbare» lcibbcrrlichen 

Privatrechte so lauge, als uicht die Beseitigung derselben ;mu Woblc des 

Gaumen --- wie trotz der e»tgcge»stehe»dcu großen Privatinteresse« fast 

*) Der ŝchliche Betrag ist durch Art. lMli Bd. IX. des Swod t3tänderechlj für 
die großrussischen <̂vnti<. auf .'l Tage in der Woche mill, wälnend für die 9 westlichen 
lttunti«. sog. Inventarien erislire». d.h. ssrolm- und Präüalionö iadellen. die sich nicht nach 
der Eeelcnzahl, sondern nach der Quantität und Qualität der bäuerlichen Grundstücke richten. 
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oppositionslos anerkannt worden — gebieterisch erheischt wird. Diese 
Beseitigung darf aber ferner nnr eine solche, sein, die mit einer vollen 
Entschädigung der ihrer nutzbaren Rechte zu Entsetzenden verbunden ist. 
Erheischt es überdies noch eine wohlverstandene. Staatsräson, daß von den 
Leibherrn nicht nur ein Aufgeben ihrer Rechte auf die Dienste ihrer Leib
eigenen, sondern außerdem auch noch die Hingabe anderer Eigenthumsobjecte 
au die Emancipirten verlangt wird, um wie viel mehr muß hicfür denselben 
ein vollständiger Ersah zu Theil werden. Eine solche Entäußerung von 
Eigenthumsobjccten an die Emancipirten involvirt d ie Regelung der 
Baneremancipation, nach welcher die Freigelassenen gleichzeitig zu Eigen-
thümcrn (eines Theils oder des Ganzen) desjenigen Grundes und Bodens 
sammt Znoehiwmgcn gemacht werden sollen, das sie bisher in Nutzung 
geliabt, an welchem sie indessen bisher keinerlei Recht, sondern nur factischc 
Detention gehabt und nur solche haben können, weil sie ihrem Leibherrn 
gegenüber vermögensrechtlich nicht klagefähig *) , folglich rechtlos, waren und 
zur Zeit noch sind. Abgesehen davon also, ob es in einem Laude wie 
Nußland, welches einen großen Ucbcrfluß au cultivirtem uud cultivirbarem 
Lande und eine sehr dünne Bevölkerung hat, das Staatswohl gebiete, daß 
die Emaucipatiou die Bauern anch gleichzeitig zu Grundcigcnthümeru 
inachen müsse, ob es daher uothwcndig, die Privatrechte des Adels an 
dem in der bäuerlichen Nntzung befindlichen Laude selbst uuter der Be
dingung vollsten Schadenersatzes zu beseitigen und ob es nicht unter solchen, 
von den Agrarverhältnissen des übrigen Europa (in welchem früher Rcgc-
lnngen ähnlicher, wenngleich bei näherer Bclenchtuug rechtlich wesentlich 
von den russischen difserircnder, Beziehungen stattgehabt, auf welche man 
sich zn berufen pflegt) abweichenden Umständen vollkommen genüge, daß 
dcu Bauern nur die uubediugte Berechtigung gegeben werde, nach Maßgabe 
bestellender oder ;u schaffcudcr Rechtstitel durch eigeuc Intelligenz uud 
eigeneu Fleiß sich Grundeigentum zu schaffe», uud abgesehen von der 
Frage, ob es nicht rathsam, vorläufig iu der Geldpacht au dcu Bauern-
grnndstücken für die Emancipirteu das regelmäßige Mittel zu sucheu und 
zu sir.ircu, durch welches der Bauer, ohne Schädigung der Eigenthumö-
rechte des Adels an dem f. g. Bancrlande, allein zu Capital uud durch 
dasselbe zum Eigenthume an einer Pachtstelle gelangen könne — möchte 

*j Der Nrl. l75 Bd. X. de« Ewvd der Civll-Gesrht Thl. I I . verbittet den leibeigenen 
Ku lm gegen ihre Kibheirn Recht und Gericht zu geben ldawat' ssub). außer in Sachen 
wegen Freiheitsltclamation. 
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soviel nuerschütterlich feststehen, daß das gesetzlich verbriefte l^lgeuthnm des 

Adels an Land nnd Leuten demselben nur siegen rolle lv„t,'chädigung cnt, 

ôgen werden könne. 

2. (5rst »nit der Emaueipation der Bauern tritt der bel weuem gro^e 

Theil der russischen Staatsangehörigen in den Kreis staalobürgerlici'er Be 

rechlignng, erwirbt Rechte nnd Vermögeusobiectc. die de^ Rechlsiel'u^es 

bedürfen und eröffnet sich Rechtsbeziebungeu, die geregelt werden mn'ien. 

Es entsteht eine große Anzahl von Rechtssubseeteu und eine große Menge 

ncner Rechtsbeziehuugen. Während ^ur ,^eil des Leibelgen,chattorechls 

eiuestheils der leibeigene dein Herr» gegenüber rechtlos war, wett er ^nm 

Lej'utzc seines — somit lediglich factischen Besitzes bei leinein Richten 

gegen seinen Leibherrn klagen durfte, sArt. 175 Bd. X. 3bl. l l ) , andm,. 

theils dem inappellablen Ansjpruche feines Herrn der Regel nach m alle!' 

sonstigen civilrechtlichen Beziehungen uuterlag lArt. N)5l) Bd. IX.». unt 

in solche sich überhaupt nicht ohne tMlebmigung seines Herrn eilllancn 

durfte sArt. 1<38 nnd folg. il i iö.), bedarf dagegen der l^mancwirtc der 

Nechtsschnhes nicht nnr gegen seinen ehemaligen Leiblwrrn, iondm« anch 

gegen alle diejenigen, mit welchen er als nunmehriges Rcchloinbislt in 

Rechtsbeziehnngen tritt und von denen er sich verletzt erachtet. Während 

ibm früher der einstnßreiche Echntz seines Herrn"», wegen der Identität 

der Interessen, überall da ^u witte fam, wo er gegen Fremde »ein Recht 

zu wahren hatte, fallt »nit der Emaneipation uicht nur diese Iuleresse» 

Identität und deren Konsequenz in jeder Beziehung weg, sondeul es sann 

auch uicht fehlen, daß gerade der ehemalige Lciblwrr wbr bänftg der Pro> 

eeßgegner des vormaligen Leibeigenen sein wird, gleichviel ob die ifiuanri 

pation sich znr Aufgabe macht, den streigewordellen zum Mgrnthünm der 

disher von ihin genügten Landpareelle zn machen, oder ob er bloS ^e ld . 

Pächter derselben würde. I m crsteren M l werde,: schon die ans der 

bloßen Nachbarschaft der gursherrlichen nnd bäuerlichen Grundstücke ent̂  

springellden Berührungen, die früher durch de», Machlspruch des Veibbern, 

erledigt wnrdeu, Gegenstand eingehender Verhandlungen vor dem Richle, 

um so mehr werden, als beide Thcile, ungewohnt eines geordneten Rechts. 

Auslandes, nnr zu sehr geneigt seilt werden, ihre gegenseitigen Rechtssphän'n, 

bewnßt oder nnbewußt, zu verletze,,. I m lelztern stalle .vird die Neuheit 

der Verhältnisse nicht „linder zu Ausschreituugcu Veranlassung geben nnd 

)̂ Der Art. l l lN Äd. IX. autorisllt den Xeibtmm zur Vertretung sein« relbchenen 
vor Gericht in allen Civllsachen derselben. 
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in beiden Fälle» um fo gewisser, als es nicht zu viel behauptet seiu dürfte, 
weini mau die zur Zeit in dein Civilcodex des Reichs vorfindlichen, die 
einschlägige!, Rechtsverhältnisse regelnden Gcsetzesbestimmnngeu als solche 
bezeichnet, die keineswegs genügend sein möchten, um den gegenwärtigen 
Anforderungen eines kleinen Kreises Rechtsfähig!« Rechnnng zu tragen, 
geschweige dcnu die küuftige große Masse Rechtsncheuder zn defriedigen. 

Ein Blick in den das Privatrecht enthaltenden X . Band des, Reichs
gesetzbuches möchte darthun, daß der Begriff des Eigenthums ein noch 
eben so wenig entwickelter ist, wie der dinglicher Rechte, insbesondere der 
Hvvotbek, welcher doch zur Hcrstcllnng eines den Aufschwung der Volks-
wirtbscha't bedingenden Immobiliar-Eredits als unumgänglich nothwcndig zu 
bezeichnen ist, dasi es auch im Obligationcnrecht an ausreichenden Definitionen 
n»d eonsequenter Durchbildung der einzelnen Lehren fehlt, daß insbeson
dere die shcsckgebnng über den so wichtigen Pacht- und Dienstvcrtrag 
wenig befriedigend ist. 

Fehlt es nuu an Normen für die richterliche Bcnrtheilnng der Rechts-
Institute in muN'r'm, so möchte derjenige Theil des Rechts, der die Art und 
Weise enthält, wie die Staatsangehörigen ihre etwa angegriffenen Rcchts-
defugnissc zu schüren und zur Gcltnng zu briugeu haben, als noch unge
nügender sich herausstellen. Abgesehen davon, daß die Compctcnz der 
Berichte und die zu wählende Proceßart häusig zweifelhaft ist, gicbt es 
feiucu Seinch und teme Sicherheit für den Ersah von Proceßkosten, wenn 
Rechtsstreite frivol von Ersatzunfähigen entamirt worden; man weiß nicht, 
wie weit die richterliche Bcfngniß znr Ergänznng der Partenvorträge geht; 
dieser lchlcren Anzahl ferner ist nicht normirt, der Begriff der Exception 
ieblt gänzlich, Rcchtsvräjndicc »lud Präclusioueu siuden nicht statt uud folg
lich ist das Ende ciucs Rcchtsgangcs überall da uicht abzusehen, wo die 
Processtrcndcn gleich mächtig auf den Proceß einwirken können, während, 
wenn nuter den Parteien in solcher Beziehung Ungleichheit herrscht, entweder 
lein Ende erleb! wird, oder dieses sehr rasch, jedoch wahrlich nicht im Interesse 
der ltterechtigleit herbeigeführt werden mich. Der Koncursproceß endlich ins
besondere ist äußerst ungenügend und da es an dem Begriffe der Provo-
eatiou fehlt, giebt es leine rechtliche Möglichkeit, die Freiheit vorzüglich 
der Immobil ien von etwaigen Verhaftungen zu constatircn. 

Daß unter solchen Umständen le in, wesentlich durch Rechtssicherheit 
herzustellendes Wohlbefinden der Staatsangehörigen zu ermöglichen sein 
möchte, dürfte auf der Hand liegen, und wenn die bisherige kleine Anzahl 
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vollberechtigter rnsstscher Etaaloangebörigeu in verhältnismäßig iellenel! nnd 

einfachen Rechtsbezielnmgen sicl' kaum den genngendell Rechls'chnK veischasicn 

kann, weil Pivil- nnd Proceßrecht mangelbail ist, »o dan c> .ool alo 

eine nnnmgänglich notbwendige präparatorische oder wenignens gleichzeitig 

zu ergreifende Maßregel jeder Emancipation biober Rcchtonube'äbi.uer be-

zeichlitt werden, daß eine, Kodifiealion für sie erfolge, welche elv'.le :iiei!'le 

nnd Verpflichtungen der Staatsbürger nnd die Art ibrer Reallsirnng und 

ihres Schlitzes in einer Weise feststelle, wie sie der tünmgen staatsbürgel» 

lichen Entwicklung derselben angemessen erschein!. Wenn es se!!'!: nuter 

solcher Voraussetzung auch dann noch wenigstens anfänglich viel, 

faltig an einer gerechten und raschen Haudhabung des Rechtsschlltzes feblen 

wird, wek es an Richtern von gebricht nnd ge, 

brechen muß, da das Rechtsstndinm bisher gerade nicht von den Begab 

tcrcn der Nation sals keine sog. Karriere der Regel nach in Ansucht uel-

lend) ergriffen worden und die Am'ordernngen an die Justiz bei der vn-

änderten Rechtslage des bei weitem größten Tbeils des Volls gewaltig 

gesteigert sein werden, so steht doch immer erst nac!» Realisirung iolche. 

Voranssctznng zu erwarten, dasi die in Angriff genommene große Rcmga 

nisation, die das ganze Volksleben umgestalten wird, diejenige Steügicll 

und Beharrlichkeit gewinnell werde, die dem Woblbesinden dee> Menschen 

im Staate nothweudig ist nnd die vorzüglich in dem Bewusmein jedes «m. 

zclnen wurzelt, daß überall dao Reel't der Peison nnd des ^'gentbilme- zu 

schützen möglich ist nnd geschützt werde. 

Z u r N o t i z 

f ü r die ^eser der Bal t ischen M o »ats schr i l l . 

Die im Schlußworte des ersten Jahrganges der Valli,che,l Monats, 

schrift in Allssicht gestellte Erweiterung der Redaction bat silb nicht ver 

wirklichen lassen, nnd wird dieselbe von den bisherigen Redactenren weiter. 
geführt werden. 

Ncdacteure: 
Theodor Bött ichcr. Älexandfr F a l t i n . 
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